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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Erfordnis der Planung 

Anlass 

Für die Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz / Thüringen soll ein Landschaftsplan flächende-
ckend erstellt werden. Die gesetzliche Grundlage bildet § 8 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG). Für diesen Anlass werden die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zu-
sammengestellt, ergänzt und aktualisiert. Mit dem neu aufgestellten Planwerk werden die aktuel-
len, digital aufbereiteten Plangrundlagen berücksichtigt und damit ein Qualitätssprung für die Land-
schaftsplanung erzielt.  

Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren durch weiterentwickelte Gesetzgebungen zusätzliche As-
pekte im Rahmen der Landschaftsplanung zu berücksichtigen und zu bearbeiten sind. Diese be-
treffen EU-Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, SUP-Richtlinie) 
und aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen neue und zusätzliche Anforderungen 
an die Landschaftsplanung, insbesondere im Bereich des Artenschutzes. 

Das vorrangige Ziel der Landschaftsplanung ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die 
Untere Naturschutzbehörde innerhalb des Untersuchungsgebietes. Dieses umfasst die Erfüllende 
Gemeinde Bad Klosterlausnitz / Thüringen, bestehend aus den Gemeinden Albersdorf, Bad Klos-
terlausnitz, Bobeck, Scheiditz, Schlöben, Schöngleina, Serba mit den Ortsteilen Klengel und Trotz, 
Tautenhain, Waldeck und Weißenborn.  

Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 8.495 ha. 

Für Teilbereiche der Gesamtfläche liegen ältere Landschaftspläne in Papierform vor, die mitgenutzt 
werden können: LP Wöllmisse (aus dem Jahr 1993, für Teilbereiche der Gemeinden Schlöben und 
Schöngleina) sowie LP Teilraum Stadtroda (aus dem Jahr 1995 für die Gemeinden Albersdorf, Bad 
Klosterlausnitz, Bobeck, Scheiditz, Waldeck und Teilbereiche der Gemeinden Schlöben sowie 
Schöngleina). Für die Gemeinde Serba mit den Ortsteilen Klengel und Trotz sowie für Tautenhain 
und Weißenborn existiert bisher kein Landschaftsplan.  

Bedeutung und Funktion des Landschaftsplanes 

In Kapitel 2 des Bundesnaturschutzgesetzes wird die Landschaftsplanung behandelt. Im § 8 
BNatSchG wird der allgemeine Grundsatz hierzu definiert. Danach werden die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege als Grundlage vorsorgenden Handelns im Rahmen der Land-
schaftsplanung überörtlich sowie im kommunalen Kontext, örtlich konkretisiert und die Erforder-
nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele dargestellt und begründet. 

Gemäß § 4 ThürNatG i. V. m. § 11 BNatSchG werden Landschaftspläne als eigenständige Fach-
pläne des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf der Grundlage des Landschaftsrahmen-
planes von den Unteren Naturschutzbehörden erstellt. Die Darstellungen der Landschaftspläne 
sind als Darstellung in die Flächennutzungspläne aufzunehmen, für das Verfahren gelten die Vor-
schriften für die Bauleitpläne. 

Der Landschaftsplan wird in Thüringen als eigenständiger Fachplan des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege von der Unteren Naturschutzbehörde erstellt. Er ist methodisch nach den §§ 8 
ff. BNatSchG zu erarbeiten und muss auch die Anforderungen des UVPG erfüllen. 
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Abwägungsgebot 

Das Abwägungsgebot ist das zentrale Gebot der rechtsstaatlichen Bauleitplanung. Nach § 1 Abs. 7 
BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abzuwägen. Planungsgrundsätze, die in der Bauleitplanung zu 
berücksichtigen sind, ergeben sich insbesondere aus § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB, den er-
gänzenden Vorschriften zum Umweltschutz. 

Die gesonderte Berücksichtigung der Umweltbelange in einem eigenen Paragrafen des Baugesetz-
buches verdeutlicht den Stellenwert, mit dem der Gesetzgeber den Umgang mit Grund und Boden 
belegt. So soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. 

Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind auch die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Der Aus-
gleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als 
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. 

Weitere Anforderungen, die als Planungsgrundsätze oder Ziele der Bauleitplanung eingehen, stel-
len die Grundsätze der Raumordnung sowie die im Landesentwicklungsprogramm (LEP) und im 
Regionalplan (RP) Ostthüringen enthaltenen Ziele der Raumordnung dar. Letztere unterliegen ge-
mäß § 1 Abs. 4 BauGB nicht der Abwägung. 

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Abwägung ist, dass die Gemeinde das gesamte Abwä-
gungsmaterial zusammenstellt und zutreffend bewertet. Das Abwägungsmaterial wird während des 
Bauleitplanverfahrens durch die Beteiligung der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange ge-
sammelt und ggf. durch nicht vorgetragene, aber der Gemeinde bekannte Punkte, ergänzt. Der 
Landschaftsplan dient der fachlichen Vorbereitung. 

1.2 Verfahrensablauf und Beteiligungsverfahren 

Die Sweco GmbH wurde am 21.07.2022 mit der Bearbeitung des Landschaftsplans Teil I beauf-
tragt, beinhaltend die Leistungsphasen 1 (Klären der Aufgabenstellung) und 2 (Ermitteln der Pla-
nungsgrundlagen). Das Projekt wurde im Jahr 2023 fortgesetzt mit der Leistungsphase 3 (Vorläu-
fige Fassung) und im Jahr 2024 mit der Leistungsphase 4 (Endgültige Fassung) abgeschlossen. 

Während der Bearbeitung sind verschiedene Fachbehörden und Betroffene beteiligt worden. Her-
vorzuheben sind mehrere Beteiligungen des Bauamtes der Gemeinde Bad Klosterlausnitz sowie 
weitere Termine (u. a. Beteiligung des Forstamtes Jena-Holzland, Naturschutzbeirat des Saale-
Holzland-Kreises, Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises).  
  



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  3 

2 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung 

Gemäß § 9 Abs. 1 BNatSchG hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, die Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Untersuchungsgebiet zu konkretisieren und die 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwal-
tungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Untersu-
chungsgebiet auswirken können. 

Inhalte der Landschaftsplanung sind nach § 9 Abs. 2 BNatSchG die Darstellung und Begründung 
der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirkli-
chung dienenden Erfordernissen und Maßnahmen. 

Nach § 9 Abs. 3 BNatSchG sollen Landschaftspläne Angaben enthalten über: 

• den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft, 

• die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

• die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustandes von Natur und Landschaft 
nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte, 

• die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege. 

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind die Inhalte der Landschaftsplanung bei Planungen und Verwal-
tungs-verfahren zu berücksichtigen. Insbesondere sind sie für die Beurteilung der Umweltverträg-
lichkeit und der Verträglichkeit im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie bei der Aufstellung der 
Maßnahmenpro-gramme im Sinne des § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) heranzuziehen. 
Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen wer-
den kann, ist dies zu begründen. 

Der § 11 BNatSchG Abs. 1 regelt die Landschaftsplanung auf kommunaler Ebene. Darin werden 
die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen dargestellt. Die 
Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-
ordnung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Abs. 3 BNatSchG genannten Angaben 
enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erforder-
nisse und Maßnahmen erforderlich sind. 

Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind gemäß § 11 Abs. 3 BNatSchG in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Sie können als Darstellungen oder Festset-
zungen nach den §§ 5 und 6 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden und 
sind damit verbindlich. 
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3 Rechtliche Bindung und planerische Vorgaben 

3.1 Rechtliche Grundlagen der Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan 

Grundlage der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

Umweltbericht 

Im Mittelpunkt der in das Flächennutzungsplanverfahren integrierten Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB steht der Umweltbericht, der die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
eine sach-gerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde darstellt. Der Umweltbe-
richt ist dabei Teil der Begründung des Flächennutzungsplanes. Eine Gliederung für die erforderli-
chen Inhalte eines Umweltberichtes wird in der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB 
vorgegeben. 

Landschaftsplan 

Gemäß § 4 Abs. 1 ThürNatG in Verbindung mit § 11 BNatSchG werden die örtlichen Erfordernisse 
und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
Landschafts-plänen dargestellt. In Thüringen werden die Landschaftspläne als Fachpläne der Un-
teren Naturschutzbehörden erstellt. Die in den Landschaftsplänen konkretisierten Ziele, Erforder-
nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen und können als Darstellungen in die Flächennutzungspläne 
aufgenommen werden. Durch die Übernahme in den Flächennutzungsplan entsteht für diese Dar-
stellungen eine Behördenverbindlichkeit. Landschaftspläne sind rechtzeitig vor der Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen zu erstellen. 

Strategische Umweltprüfung des Landschaftsplanes 

Eine Strategische Umweltprüfung (SUP) ist für alle im BNatSchG aufgeführten Ebenen der Land-
schaftsplanung, also auch für die Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans, vgl. auch 
§ 3 Abs. 2 Nr.1 des ThürUVPG (i. V. m. Anlage 3 Nr. 1.2) vorgesehen. Die SUP wird im Zuge der 
Bearbeitung des Landschaftsplans als integraler Bestandteil erarbeitet, vgl. Anhang A 1. 
 

3.2 Übergeordnete Vorgaben 

3.2.1 Landesentwicklungsplanung 

In Thüringen ist das Landesentwicklungsprogramm 2025 (LEP) durch das Ministerium für Bau, 
Landesentwicklung und Verkehr, Erfurt aufgestellt worden. Am 05.07.2014 ist das Landesentwick-
lungsprogramm 2025 durch Verordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Veröffentlichung im 
GVBl. 04.07.2014, S. 205.ff.). Folgende Aussagen sind darin für das Untersuchungsgebiet von Re-
levanz: 

• Bad Klosterlausnitz ist zusammen mit Hermsdorf im System der zentralen Orte als Mittel-
zentrum klassifiziert (Karte 1).  

• Der westliche Teil der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz liegt im demografisch und 
wirtschaftlich stabilen „Innerthüringer Zentralraum“ im Übergang zum wirtschaftlich weitge-
hend stabilen Raum mit demografischen Anpassungsbedarfen „Raum um die A 9 / Thüringer 
Vogtland“ (Karte 2 Raumstrukturgruppen und -typen).  
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• Das Untersuchungsgebiet liegt östlich des Oberzentrums Jena, südlich des Mittelzentrums 
Eisenberg und nördlich des Mittelzentrums Stadtroda im Einfluss der landesbedeutsamen 
Entwicklungskorridore der BAB A 4 sowie A 9 (Karte 3 Zentrale Orte und Infrastrukturen). 
Durch das Untersuchungsgebiet verlaufen außer der Bundesstraße B 7 keine Bundesstra-
ßen. Die Orte sind nicht direkt an das Schienenverkehrsnetz angebunden (nächster Halt 
Hermsdorf, Hermsdorf-Ost). 

• Das Holzland ist durch den überregionalen Radweg I-11 Thüringer Städtekette (Radfernweg) 
und II-33 des Radhauptnetzes an das Radtouristische Landesnetz angebunden (4.5.15 G, 
Karte 5), welches dem Radtourismus dienen und möglichst auch den Alltagsradverkehr auf-
nehmen sowie vorhandene Straßen und Wege nutzen soll, um die Flächeninanspruchnahme 
zu minimieren. Straßenbegleitende Radwege sollen das vorhandene Radverkehrsnetz er-
gänzen und auch als Lückenschluss für das radtouristische Landesnetz genutzt werden. 

• Karte 10 – Freiraum zeigt Anteile des Untersuchungsgebietes am Freiraumverbundsystem 
Waldlebensräume (6.1.1 G) und an Freiraumbereichen Landwirtschaft (6.2.2 G). Hier soll 
der Freiraumsicherung bzw. der Entwicklung von zusammenhängenden Freiraumbereichen 
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 
beigemessen werden. Die Durchgängigkeit der Waldfreiraumverbundsysteme soll verbessert 
werden. Damit werden die Voraussetzungen für konkrete Biotopvernetzung im Sinne eines 
fachplanerischen Biotopverbundsystems gebildet, die beispielsweise über zukünftige Land-
schaftsplanungen umgesetzt werden können. 
 
Das Freiraumverbundsystem Auenlebensräume (6.1.1 G) wird demgegenüber nicht berührt, 
ebenso wenig gibt es Risikobereiche Hochwassergefahr (6.4.3 G). Auch unzerschnittene 
verkehrsarme Räume sind nicht vorhanden (6.1.4 G). 

• Relevante Potenziale oberflächennaher Rohstoffe für das Untersuchungsgebiet (hier 
Sand/Sandstein) sind auf Karte 11 des Landesentwicklungsprogramms dargestellt. 

 

Die erste Änderung (Teilfortschreibung) des LEP Thüringen 2025 wurde am 09.Juli 2024 durch die 
Thüringer Landesregierung beschlossen und gemäß §4 Abs. 4 Satz 1 im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 12/2024 vom 30. August 2024 veröffentlicht. Diese 1. 
Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen ist am 31. August 2024 in Kraft getre-
ten)1.  

3.2.2 Regionalplan Ostthüringen 

Der Regionalplan Ostthüringen 2012, Quelle: http://www.regionalplanung.thueringen.de (letzter Zu-
griff 27.11.2024) ist mit der Bekanntgabe der Genehmigung im Thüringer Staatsanzeiger zum 
18.06.2012 in Kraft getreten. Der Sachliche Teilplan Windenergie 2020 ist mit Bekanntmachung 
am 21.12.2020 im Thüringer Staatsanzeiger 51 und 52/2020 in Kraft getreten, er steuert seither die 
Nutzung der Windenergie in der Planungsregion Ostthüringen2. 

Mit dem Regionalplan legt die Regionale Planungsgemeinschaft die räumliche und strukturelle Ent-
wicklung der Planungsregion als Ziele und Grundsätze der Raumordnung – die allgemeinen 
Grundsätze der Raumordnung in den gesetzlichen Grundlagen und die Zielsetzungen des Landes-
entwicklungsplanes ausformend und ergänzend – konkretisierend fest. 

Dieser regionale Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen stellt ein wesentliches Binde-
glied zwischen der Landesplanung und der kommunalen Ortsplanung dar und ist damit auch ein 
Garant für die Durchdringung übergeordneter, landesentwicklungspolitischer Vorgaben bis in die 
Ebene der kommunalen Planungen. 

Die Legaldefinition der Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die in Inhalt und Bindungswirkung 
den Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen der Raumentwicklung aufspannen, erfolgt in 
§ 3 Raumordnungsgesetz (ROG), vgl. dort.  

 
1 Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm | TMIL (letzter Zugriff 27.11.2024)  
 
2Entwurf | Regionale Planungsgemeinschaften Thüringen (letzter Zugriff 27.11.2024) 

http://www.regionalplanung.thueringen.de/
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/strategische-landesentwicklung-und-demografie/teilfortschreibung-landesentwicklungsprogramm
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen/aenderung-des-regionalplanes/entwurf
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Bad Klosterlausnitz ist zusammen mit Hermsdorf im System der zentralen Orte als funktionsteiliger 
Zentraler Ort (G 1-15) klassifiziert. Damit sollen regional bedeutsame Funktionen gesichert werden. 

Gemäß dem LEP Thüringen 2025 sollen in den Regionalplänen bedeutsame Konversions- und 
Brachflächen bestimmt und Entwicklungsoptionen für deren Nachnutzung aufgestellt werden. Hier 
ist Tautenhain zu nennen, wo sich auf dem ehemaligen Kasernengelände inzwischen ein Solarpark 
entwickelt hat (G 2-11).  

Die BAB°A°4 und A 9 sind Europäisch bedeutsame Straßenverbindungen, wobei dem Endausbau 
des Hermsdorfer Kreuzes A 4/A 9 die oberste Priorität zugeordnet wird (G 3-7). Das Untersu-
chungsgebiet wird von der großräumig bedeutsamen Schienenverbindung (Jena – Gera - Leipzig) 
tangiert. 

Regional bedeutsame Flugplätze sind zur schnellen Erreichbarkeit und wirtschaftlichen Entwick-
lung der Planungsregion zu sichern, die betrifft den Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina (Z 3-5).  

Bei der Energieversorgung soll dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien über 
eine räumlich nachhaltige Biogas- und Biomasseproduktion und deren effizienter Nutzung eine her-
ausragende Bedeutung zukommen (G 3-26). Dies gilt auch für die Nutzung solarer Strahlungsener-
gie, welche bevorzugt auf Siedlungsflächen (Dachflächen, Fassaden, Brachflächen etc.) erfolgen 
soll (G 3-31). Im Untersuchungsgebiet sind keine Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen. 

Bezüglich der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung (Z 4-1), (G 4-6) und Landwirt-
schaft (Z 4-3), (G 4-14) vgl. Tab. 1. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zum Hochwasserschutz sind 
nicht vorhanden. Wichtig für Bad Klosterlausnitz ist der Grundsatz (G 3-41), dass die vorhandenen 
und für eine Nutzung in Frage kommende Heilquellen sowie die zugehörigen Einzugsbereiche vor 
Beeinträchtigungen geschützt werden.  

Als Vorranggebiete für Rohstoffsicherung sind die beiden Sandvorkommen in Trockhausen und 
Gröben für die langfristige Sicherung der Rohstoffversorgung vorgegeben sowie ein Bereich bei 
Waldeck für Werk- und Dekorationsstein (Z 4-1). 

Die Gemeinde Bad Klosterlausnitz ist als regional bedeutsamer Tourismusort klassifiziert, insbe-
sondere mit seinem gesundheitsorientierten Kompetenzzentrum. Der Ort ist staatlich anerkanntes 
Heilbad mit Kurkliniken, Kurpark usw. mit Schwerpunkt Kur- und Wellnesstourismus (Z 4-6), 
(G 4-27). 

Die Touristische Infrastrukturachse erstreckt sich von Stadtroda kommend über Bad Klosterlausnitz 
ins Tal der Weißen Elster – Bad Köstritz. An dieser Achse entlang soll die touristische Infrastruktur 
weiterentwickelt, ausgebaut und vernetzt werden (G 4-32) (G 4-36) (G 4-41).  
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Quelle:  https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen/regionalplan-ostthueringen-2012 

(letzter Zugriff am 10.08.2022) 

Abb. 1: Auszug Regionalplan Ostthüringen (2012), Raumnutzungskarte (Karte 1-1) 

Im Bereich des Untersuchungsgebietes bestehen folgende Vorbehalts- und Vorranggebiete aus 
der Raumordnung, vgl. Abb. 1: Auszug Regionalplan Ostthüringen (2012), Abb. 2: Auszug Regio-
nalplan Ostthüringen (Fortschreibung, Entwurf 2023) und folgende Tab. 1. 

https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen/regionalplan-ostthueringen-2012
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Tab. 1:  Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Regionalplan Ostthüringen (2012 und Entwurf 2023) 

Kategorie Name Bezeichnung 

Vorranggebiete 

Freiraumsicherung FS-31 Am Schwertstein, Himmelsgrund, Eleonorental, Gänseberg bei Bad Köstritz (anteilig) 

FS-57 Wöllmisse, Kernberge (anteilig) 

FS-60 Tautenburger Forst, Lombartsberg (anteilig) 

FS-69 Trockental, Seifartsdorfer Grund (anteilig) 

FS-70 Holzland, An den Ziegenböcken, Rote Pfütze, Altenrodaer Grund, Hainspitzer See 
(anteilig) 

FS-71 Waldecker Schlossgrund, Langes Tal, Gleistal (anteilig) 

FS-72 Grünzigtal, Trockhäuser Grund, Zipfelteiche bei Podelsatz (anteilig) 

FS-73 Zeitzgrund, Teufelstal, Hermsdorfer Moore (anteilig) 

Hochwasserschutz HW- - 

Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung 

LB-56 Trotz / Döllschütz / Rauschwitz (anteilig) 

LB-58 Schöngleina / Zinna / Beulbar-Ilmsdorf / Scheiditz (anteilig) 

LB-59 Gröben, Podelsatz, Trockhausen  

Rohstoffe WD-1 Waldeck (Werk- und Dekorationsstein) 

S-2 Trockhausen (Sand) 

S-4 Gröben (Sand) 

Vorbehaltsgebiete 

Freiraumsicherung fs-50 Holzland zwischen Hermsdorf, Eisenberg und Tautenhain, Raudatal (anteilig) 

fs-58 Unteres Rodatal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende Wälder (anteilig) 

fs-59 Westliches Holzland, Zeitzgrund, Nebentäler und umgebende Wälder (anteilig) 

Hochwasserschutz hw- - 

Tourismus und Erholung Schraffur 
in rot  

Holzland (gesamtes östliches Untersuchungsgebiet), ohne Gemarkung Serba, bis Ge-
markung Albersdorf   

Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung 

lb-58 Bürgel / Serba / Hetzdorf 

lb-60 Schöngleina / Mennewitz / Rabis 

lb-62 Bobeck / Waldeck / Scheiditz 

lb-63 Bad Klosterlausnitz / Tautenhain 

 

Im 2. Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen, Stand 02.06.2023 (Beschluss Nr. 
PLV 25/03/2023) sind für das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans einige Änderungen ab-
sehbar, die im Folgenden dargestellt werden, vgl. Abb. 2. Von diesem Entwurf ausgenommen ist 
der Abschnitt 2.2 „Sicherung des Kulturerbes“. Diese Inhalte werden aber im Landschaftsplan 
nachrichtlich dargestellt, vgl. Abb. 3 – Abb. 5, da sie das Untersuchungsgebiet und die freie Land-
schaft betreffen. 
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Quelle: Entwurfsstand-062023 | Regionale Planungsgemeinschaften Thüringen (thueringen.de) 

(letzter Zugriff am 06.02.2024) 

Abb. 2: Auszug Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen (2023) 

 

Auf folgende mögliche Änderungen der Festlegungen bzgl. Vorranggebieten und Vorbehaltsgebie-
ten wird aufmerksam gemacht, die in die Fortschreibung mit aufgenommen sind:  

Neu wurde im 1. Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen vom 30.11.2018 das Ziel 
(Z 2-2) Sicherung des Kulturerbes eingeführt. Gemäß Landesentwicklungsprogramm Thüringen 
2025 sind Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und thüringenweiter Bedeutung mit 
sehr weitreichender Raumwirkung in abschließender Form bestimmt (LEP, 1.2.3). In den Regio-
nalplänen ist der Umgebungsschutz dieser Kulturerbestandorte in Form von Planungsbeschrän-
kungen vorzusehen, soweit dies zum Schutz der fachübergreifenden und überörtlichen Belange 
der Kulturerbestandorte erforderlich ist (LEP, 1.2.4). Die Schutzbereiche für den Umgebungsschutz 
der Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und thüringenweiter Bedeutung werden ver-
bindlich vorgegebenen und zeichnerisch in den Karten 2-1 bis 2-11 bestimmt. Diese reichen zum 
Teil in das Untersuchungsgebiet hinein. 

https://regionalplanung.thueringen.de/ost/entwurf-062023
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- Umgebungsschutz Kulturerbestandort KES-3 Bürgel-Klosterkirche Thalbürgel (Ziel der 
Raumordnung), Karte 2-3 Sicherung des Kulturerbes, Zonen I, II, III: Höhe der auszu-
schließenden baulichen Anlagen 30 m, 70 m, 150 m) als Schutzbereich für den Umge-
bungsschutz der Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und Thüringenweiter 
Bedeutung mit sehr weitreichender Raumwirkung, vgl. Abb. 3.  

 

 
Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/fortschr-rp/entwurf/entwurf2018-11/ 

(Karte 2-3 Sicherung des Kulturerbes, letzter Zugriff 10.08.2022), Legende siehe Abb. 5 

 

Abb. 3: Sicherung des Kulturerbes KES-3 Bürgel - Klosterkirche Thalbürgel 

 

- Umgebungsschutz Kulturerbestandort KES-4 Dornburg - Camburg - Dornburger Schlösser 
und Gärten (Ziel der Raumordnung), Karte 2-4 Sicherung des Kulturerbes, Zonen I, II, III: 
Höhe der auszuschließenden baulichen Anlagen 30 m, 70 m, 150 m) als Schutzbereich für 
den Umgebungsschutz der Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und Thürin-
genweiter Bedeutung mit sehr weitreichender Raumwirkung, vgl. Abb. 4.   

https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/fortschr-rp/entwurf/entwurf2018-11/
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Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/fortschr-rp/entwurf/entwurf2018-11/ 
(Karte 2-4 Sicherung des Kulturerbes, letzter Zugriff 10.08.2022), Legende siehe Abb. 5 

 

Abb. 4: Sicherung des Kulturerbes KES-4 Dornburg - Camburg - Dornburger Schlösser und Gärten 

 

- Umgebungsschutz Kulturerbestandort KES-5 Seitenroda - Leuchtenburg (Ziel der Raum-
ordnung), Karte 2-5 Sicherung des Kulturerbes, Zonen I, II, III: Höhe der auszuschließen-
den baulichen Anlagen 30 m, 70 m, 150 m) als Schutzbereich für den Umgebungsschutz 
der Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und Thüringenweiter Bedeutung mit 
sehr weitreichender Raumwirkung, vgl. Abb. 5.   



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  12 

 

 

Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/fortschr-rp/entwurf/entwurf2018-11/ 
(Karte 2-5 Sicherung des Kulturerbes, letzter Zugriff 10.08.2022) 

Abb. 5: Sicherung des Kulturerbes KES-5 Seitenroda - Leuchtenburg 

Maßgeblich für die Festsetzung sind die Sichtpunkte, Blickachsen und das Relief, um das Orts- 
und Landschaftsbild vor ungünstigen Veränderungen zu schützen. Die Schutzzonen sind, neben 
anderen Kriterien, auch zur Herleitung der Tabuzonen für die Neuerrichtung von Windenergieanla-
gen mit herangezogen worden. Im 2. Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen vom 
02.06.2023 sind diese Kulturerbstandorte in Anhang 17 (zum Umweltbericht) dargestellt, aber aus 
dem 2. Planentwurf ausgegliedert (s.o.). 

Hervorzuheben ist gegenüber dem derzeit gültigen Regionalplan, dass im 2. Entwurf zur Änderung 
des Regionalplans Ostthüringen (2023) ein Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung formuliert ist 
(Nr. 3 Saaleland / Thüringer Holzland). Dieses reicht von Osten kommend bis nach Bürgel, Wal-
deck, Albersdorf und erstreckt sich bis an den südlichen Rand der Gemarkungen Schöngleina, 
Trockhausen, Schlöben und Gröben. Dabei ist die Gemarkung Serba mit den Ortsteilen Klengel 
und Trotz ausgenommen.  

Zu erwähnen ist weiterhin die Trassenfreihaltung Straße (G) einer südlichen Umgehung von Bad 
Klosterlausnitz und (Z) der L 1070 westlich parallel der BAB A 9. 

In den Kap. 7 - 9 wird auf einzelne Entwicklungen aus dem 2. Entwurf zur Änderung des Regional-
plans Ostthüringen (2023) aus landschaftsplanerischer Sicht näher eingegangen.  
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3.2.3 Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 

Unter biologischer Vielfalt, auch Biodiversität genannt, versteht man3 die  

• Vielfalt der Arten 

• die Vielfalt der Lebensräume und die 

• genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 

Dieser Begriff umfasst also weit mehr als nur die „Artenvielfalt“ und meint das „Netzwerk des Le-
bens“. Nach Vereinbarungen auf internationaler Ebene, wurde 2007 durch die Bundesregierung die 
„Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ beschlossen. Zu Beginn der UN-Dekade der Bio-
diversität (2011 - 2020) beschloss am 4.10.2011 die Thüringer Landesregierung die „Thüringer 
Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt“ (TMLFUN, 2012). In dieser Strategie werden Ziele 
und Handlungsfelder der Landesregierung formuliert, um dem anhaltenden Schwund von Tier- und 
Pflanzenarten, Rassen und Sorten sowie ganzen Lebensräumen entgegenzuwirken (die rund 30 
Einzelziele der Strategie sind auf das Jahr 2020 ausgerichtet und betreffen sowohl den Arten- und 
Lebensraumschutz als auch die stärkere Integration von Biodiversitätsbelangen in die Land- und 
Forstwirtschaft). 

Die Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt besteht seit 2012 unverändert im 
THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (TMUEN) fort. Eine Fortschrei-
bung4 der Thüringer Biodiversitätsstrategie mit Wirkungshorizont 2030 wurde im September 2021 
begonnen und ist in Arbeit.  

 

3.3 Vorgaben anderer Fachplanungen 

3.3.1 Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie 

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie ist eine europäische Richtlinie, die einen rechtlichen Ordnungs-
rahmen zum Umgang mit unseren Gewässern (Oberflächengewässer, Grundwasser, Übergangs-
gewässer, Küstengewässer) darstellt. Die Richtlinie ist in nationales Recht im Wasserhaushaltsge-
setz und in den Landeswassergesetzen (Thüringen: Thüringer Wassergesetz) umgesetzt worden. 
Die Ziele der EG-WRRL sind: 

• Schutz und Verbesserung des Zustands der Gewässer und der von ihnen abhängigen 
Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt, 

• Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands der aquatischen Ökosysteme, 

• Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, 

• schrittweise Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären bzw. 
Beendigung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stof-
fen, 

• Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren. 

 
3 biodiversität - schützen.nutzen.leben: Begriffsbestimmung (bfn.de) 
4 TMUEN, Ref. 44: Arten- und Biotopschutz, Biologische Vielfalt, Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs: Info per E-Mail am 

02.03.2021 

https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-vielfalt/begriffsbestimmung.html
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Zur Erreichung dieser Ziele werden für jeden Oberflächenwasserkörper (OWK) alle 6 Jahre nach 
Durchführung einer Bestandaufnahme Bewirtschaftungspläne5 und Maßnahmenprogramme6 auf-
gestellt. Nach Durchlaufen von 3 Bewirtschaftungszyklen bis zum Jahr 2027 (1. Bewirtschaftungs-
zyklus 2009 – 2015; 2. Bewirtschaftungszyklus 2015 - 2021; 3. Bewirtschaftungszyklus 2021 - 
2027) sollen die angestrebten Zustände erreicht sein.  

Für Oberflächengewässer ist im Falle der natürlichen Gewässer die Erreichung eines guten ökolo-
gischen und chemischen Zustandes, für erheblich veränderte bzw. künstliche Gewässer die Errei-
chung eines guten ökologischen und chemischen Potenzials das Ziel. Für das Grundwasser ist die 
Erreichung des guten mengenmäßigen und chemischen Zustands das geforderte Ziel. 

Als zentrales Instrument zur Erreichung der Ziele der WRRL wird ein Bewirtschaftungsplan aufge-
stellt, der für die nachhaltige Entwicklung unserer Gewässer die Richtlinie darstellt und bei allen 
wasserwirtschaftlichen Fragestellungen zu berücksichtigen ist. Er enthält u. a. eine Zusammenfas-
sung des Maßnahmenprogramms, die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Oberflächengewäs-
ser und des Grundwassers sowie die Ergebnisse der Überwachungsprogramme. 

Das Untersuchungsgebiet hat überwiegend Anteile an folgenden Oberflächenwasserkörpern und 
ihren Einzugsgebieten: Gleise, Rauda und Roda, außerdem durch randliche Lage auch Anteile an 
den Oberflächenwasserkörpern der Mittleren Saale (2) im Westen, der Wethau im Norden und der 
Weißen Elster (Süd), der Mittleren Weißen Elster und Erlbach im Osten, weitere Informationen 
siehe Tab. 20 im Kap. 7.3.3. 

Bis auf den Erlbach gehören alle Fließgewässer zur Wasserkörperkategorie Natürlicher Wasser-
körper (NWB). Zuständiger Gewässerunterhaltungsverband für den überwiegenden Teil der Ge-
wässer ist der GUV „Untere Saale / Roda“ (westlicher und zentraler Bereich). Für einen kleineren 
Teil (östliches Untersuchungsgebiet) ist der GUV „Weiße Elster / Saarbach“ zuständig. 

Sämtliche Oberflächenwasserkörper gehören zur Flussgebietseinheit Elbe im Bearbeitungsgebiet / 
Koordinierungsraum Saale in der Zuständigkeit Thüringens. Lediglich kleine Anteile der grenzüber-
schreitenden Oberflächenwasserkörper der Wethau sowie der Weißen Elster (Süd) liegen in der 
Zuständigkeit des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.7 

Neben einer allgemeinen Beschreibung der Flussgebietseinheit und einer zusammenfassenden 
Darstellung der Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers finden sich hier 
konkrete Umweltziele mit Fristen für jeden Gewässerkörper sowie eine Zusammenfassung der wirt-
schaftlichen Analyse. Die zur Zielerreichung vorgesehenen konkreten Maßnahmen werden darüber 
hinaus in einem Maßnahmenprogramm (gemäß Art. 11 WRRL) festgelegt. 

Um den Gewässerschutz in Thüringen weiter zu verbessern, hat der Freistaat das „Thüringer Lan-
desprogramm Gewässerschutz“ aufgestellt, vgl. Kap. 3.3.3. Der Weg zum angestrebten Ziel eines 
"guten Zustandes" für alle Oberflächenwasserkörper wird also durch Maßnahmenprogramme und 
Bewirtschaftungspläne aufgezeigt und in drei Bewirtschaftungszyklen bis 2027 umgesetzt. Mithilfe 
der Bestandsaufnahme der Belastungen, der Gewässerüberwachung und der Gewässerbewertung 
ist eine strukturierte Kontrolle des Erfolgs der umgesetzten Maßnahmen gewährleistet. 

 
5 Der Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 WRRL umfasst u. a. die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Oberflächen-

gewässer und des Grundwassers sowie die Maßnahmen- und Monitoringprogramme. Auch die Diskussion zu den wichti-
gen Wasserbewirtschaftungsfragen fließt in den Bewirtschaftungsplan ein. Darüber hinaus ist der Bewirtschaftungsplan 
das Instrument der Kontrolle und der Berichterstattung zu einer Reihe von Einzelregelungen (z. B. kostendeckende Was-
serpreise). 

6 Im Maßnahmenprogramm nach Artikel 11 WRRL werden auf der Grundlage der zuvor festgestellten Belastungen und 
Bewertungen der Oberflächengewässer sowie des Grundwassers und der konkretisierten Zielsetzungen dort die zur Ziel-
erreichung notwendigen Maßnahmen festgelegt. 

7 Die Thüringer Teile der Wasserkörpers werden erst im 3. Bewirtschaftungszyklus der WRRL (2022-2027) in das Maßnah-
menprogramm des Gewässerrahmenplan Thüringens aufgenommen.  
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Quelle: https://aktion-fluss.de/wp-content/uploads/Anlage_4_klein.pdf (letzter Zugriff am 12.08.2022) 

Abb. 6: Karte der Thüringer Oberflächenwasserkörper im zweiten Bewirtschaftungszyklus 

 

3.3.2 Gewässerrahmenplan Thüringen 

Der Gewässerrahmenplan (GRP) der THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE, 
TLUG (2016) mit Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässerdurch-
gängigkeit der Fließgewässer in Schwerpunktwasserkörpern Thüringens als Hintergrunddokument 
im ersten Bewirtschaftungszyklus der WRRL im Jahr 2009 erstmals für die Umsetzung der Europä-
ischen Wasserrahmenrichtlinie erarbeitet und im Jahr 2016 fortgeschrieben. 

Der Gewässerrahmenplan Thüringen ist eine Zusammenstellung der Maßnahmen zur Herstellung 
der Gewässerdurchgängigkeit und zur Verbesserung der Gewässerstruktur in Thüringen. Er stellt 
ein wichtiges Instrument bei der Erstellung der rechtsverbindlichen Bewirtschaftungs- und Maßnah-
menpläne dar und beinhaltet die konzeptionelle Maßnahmenplanung für die Schwerpunktgewässer 
als detaillierteste Ebene.  

Für jeden Bewirtschaftungszyklus (2009-2015, 2015-2021, 2021-2027) wurde etwa ein Drittel der 
Oberflächenwasserkörper, in denen die Gewässerstruktur verbessert und / oder die Durchgängig-
keit hergestellt werden muss, als Schwerpunktgewässer festgelegt. Für diese wurden bzw. werden 

https://aktion-fluss.de/wp-content/uploads/Anlage_4_klein.pdf
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Maßnahmen zum Ausgleich der vorhandenen Gewässerstruktur- und Durchgängigkeitsdefizite ab-
geleitet. Werden diese Maßnahmen umgesetzt, ist damit nach heutiger Einschätzung das Errei-
chen des guten Zustands gemäß EG-WRRL möglich.  

 

 
Quelle: ANTARES vom 10.08.2022 

Abb. 7: Gewässerrahmenplan bis 2027 (Auszug) 

 

Zur Erarbeitung von Beiträgen für den Thüringer Anteil an den flussgebietsbezogenen Bewirtschaf-
tungsplänen und Maßnahmenprogrammen besteht eine rechtliche Verpflichtung. Neben der Be-
wertung des Ist-Zustandes der Gewässer sind die Aktivitäten zu dokumentieren, die zur Erreichung 
der Ziele der WRRL nötig sind. Der Gewässerrahmenplan dient zur Orientierung für die weitere 
Planung durch die Vorgabe eines konkreten Entwicklungsziels, für die Behörden ist er jedoch kein 
verbindliches Dokument. 

3.3.3 Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 

Natürliche und artenreiche Gewässer sind die Grundlage für das Leben von Menschen, Tieren und 
Pflanzen. Im Jahr 2009 wurde der Zustand der Thüringer Flüsse, Seen und des Grundwassers 
erstmals bewertet. Das Ergebnis zeigte einen hohen Handlungsbedarf. Nur fünf Prozent der Ge-
wässer erreichten einen guten Zustand nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-
WRRL). Die Ursachen hierfür sind vielerorts noch verbaute und stark begradigte Gewässer, Nähr-
stoffeinträge aus der Landwirtschaft und Abwassereinleitungen. 
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Durch die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen wurde der Zustand vieler Gewässer bis zum Jahr 
2015 bereits verbessert. Dennoch besteht weiterhin hoher Handlungsbedarf. 

Um den Gewässerschutz in Thüringen weiter zu verbessern, hat der Freistaat das Thüringer Lan-
desprogramm Gewässerschutz 2016-2021 aufgestellt und seit Januar 2022 die Fortschreibung des 
Landesprogramms Gewässerschutz 2022-2027 vorgelegt. Es unterstützt die Gemeinden und wei-
tere Akteure bei der Umsetzung der verankerten Maßnahmen.   

Im Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz wird beschrieben, wie es um die Qualität unserer 
Oberflächengewässer und unseres Grundwassers bestellt ist, welche Fortschritte im Gewässer-
schutz in den letzten sechs Jahren erreicht werden konnten, aber auch welche Belastungen nach 
wie vor vorhanden sind. Darüber hinaus wird ausführlich dargestellt, welche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Gewässer in den nächsten sechs Jahren in Thüringen durchgeführt werden sollen. 
Alle noch umzusetzenden Maßnahmen sind im gesonderten Maßnahmenteil aufgelistet. Das Thü-
ringer Landesprogramm Gewässerschutz bildet zugleich auch die Grundlage für die Umsetzung 
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) in Thüringen. 

Da die Umsetzung von Maßnahmen des Gewässerschutzes immer auch Einfluss auf vorhandene 
Nutzungen in und am Gewässer hat, wird das Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen. Zu weiteren Einzelheiten siehe Kap. 7.3.3.  

3.3.4 Landeswaldprogramm des Freistaates Thüringen 

Die forstliche Rahmenplanung als Fachplanung der Forstwirtschaft hat das Ziel, den Wald zu erhal-
ten und zu schützen sowie die von ihm für die Bevölkerung erbrachten Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktionen zu sichern und zu fördern (rechtliche Grundlage § 7 Thüringer Waldgesetz). Sie 
muss die Ziele von Raumordnung und Landesplanung beachten, außerdem ist eine Abstimmung 
mit der Landschaftsplanung (Fachplanung des Naturschutzes) erforderlich. Raumbedeutsame 
forstliche Erfordernisse und Maßnahmen werden in der Landesentwicklungsplanung sowie Regio-
nalplanung durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert. Eine Gesetzesänderung des 
ThürWaldG ist zu erwarten (2022/23). 

Bei öffentlichen und privaten Vorhaben, die Auswirkungen auf Waldflächen haben können (Stra-
ßenbau, Stromleitungsbau, Siedlung und Industrie), ist die forstliche Rahmenplanung zu beachten. 

Die forstliche Rahmenplanung umfasst zum einen das Landeswaldprogramm für das Gebiet des 
Freistaats Thüringen (2006)8, zum anderen die forstlichen Rahmenpläne für die vier Thüringer Pla-
nungsregionen. Darin sind überörtliche und überbetriebliche raumbezogene Ziele und Grundsätze 
der Waldbewirtschaftung und -entwicklung verankert. Daraus leiten sich folgende Aspekte ab: 

• Waldgebiete mit besonderen oder herausragenden Waldfunktionen, innerhalb der weitge-
hend geschlossenen Waldflächen beidseits der BAB A 9 (u. a. Lärmschutzwald, Immissions-
schutzwald, Bodenschutzwald), vgl. Kap. 7.  

• Mehrung der Waldfläche, vgl. Kap. 3.2: das Untersuchungsgebiet zählt nicht zu den waldar-
men Gebieten Thüringens 

• Verbesserungsgebiete, in denen forstliche Zusammenschlüsse besonders stark zu fördern 
oder bodenordnende Maßnahmen (Flurneuordnung) auszuweisen sind, sind im Untersu-
chungsgebiet nicht vorhanden. 

3.3.5 Vorläufige Waldbehandlungskonzepte 

Im Freistaat Thüringen werden Managementpläne für die nach der FFH-Richtlinie ausgewiesenen 
FFH-Gebiete und die gemäß Europäischer Vogelschutzrichtlinie gemeldeten Vogelschutzgebiete 
nach einem „Baukastenprinzip“ erstellt. Für jedes NATURA 2000-Gebiet gibt es jeweils einen 
Fachbeitrag für die Offenlandflächen und einen für die Waldflächen. Zuständig für die Erarbeitung 
der Fachbeiträge Offenland ist die Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 

 
8 Hrsg.: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU), Erfurt, September 2006 
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(TLUBN) in Jena. ThüringenForst erstellt im Auftrag des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft (TMIL) die Fachbeiträge Wald als selbständiger Teil der Managementpläne. 

Im Fachbeitrag Wald sind für die Waldflächen im NATURA 2000-Gebiet alle erforderlichen Maß-
nahmen zusammengestellt, die zur Erreichung der gestellten Ziele notwendig sind. Die Arten und 
Lebensräume von europäischer Bedeutung sollen auf diese Weise erhalten bzw. verbessert wer-
den. Im Untersuchungsgebiet sind folgende Fachbeiträge relevant, vgl. auch Kap. 7.5.3.1. 

Á FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet 
„Kernberge - Wöllmisse“ EU-Nr. DE 5035-304, [TH-Nr. 128] (2019) 
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich 
des NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wald-
gesetz: 
NSG „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ (Nr. 451)  
LSG „Mittleres Saaletal“ (Nr. 032)  
FND „Steinbruch bei Wöllnitz“ (Nr. J 016)  
FND „Pennickental/Fürstenbrunnen“ (Nr. J 017)  
FND „Pennickental/Neuer Leo Bruch“ (Nr. J 018)  
FND „Pennickental/Engländers-Bruch“ (Nr. J 019)  
FND „Südhang Lobdeburg“ (Nr. J 020)  
FND „Weinberg bei Rabis“ (Nr. SHK 093)  
FND „Kulm bei Rabis“ (Nr. SHK 097)  
GLB „Im Schillertale“ (Nr. SHK 138)  
ND „9 Speierlinge“ (Nr. J 1014)  
ND „Sommerlinde“ (Nr. J 1041) 
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten 
Waldbiotope. 

Á FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet 
„Waldecker Schlossgrund - Langes Tal“ EU-Nr. DE 5036-303, [TH-Nr. 135] (2014) 
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich 
des NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wald-
gesetz: 
NSG „Waldecker Schlossgrund“ (Nr. 155)  
FND „Alter Steinbruch“ (Nr. SHK 090)  
FND „Lagerstätte von Braunkohle-Quarziten“ (Nr. SHK 087)  
GLB „Lochmühlenteich“ (Nr. SHK 082) 
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten 
Waldbiotope. 

Á FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet  
„An den Ziegenböcken“ EU-Nr. DE 5037-302, [TH-Nr. 136] (2014) 
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich 
des NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wald-
gesetz:  
NSG „An den Ziegenböcken“ (Nr. 154)  
FND „An den drei grauen Ziegenböcken“ (Nr. SHK 083)  
FND Stilles Tal“ (Nr. SHK 084)  
FND „Rote Pfütze“ (Nr. SHK 085)  
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten 
Waldbiotope. 

Á FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet  
„Am Schwertstein - Himmelsgrund“ EU-Nr. DE 5037-303, [TH-Nr. 137] (2019) 
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich 
des NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wald-
gesetz:  
FND „Neue Teichwiese“ (Nr. SHK 091) 
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten 
Waldbiotope. 
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Á FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet 
„Zeitzgrund - Teufelstal - Hermsdorfer Moore“ EU-Nr. DE 5136-301, [TH-Nr. 138] (2014) 
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich 
des NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wald-
gesetz:  
LSG „Zeitzgrund“ (Nr. 037)  
FND „Bockteich“ (Nr. SHK 095) 
FND „Papiermühlenteich“ (Nr. SHK 102) 
FND „Zwischenmoore am Hermsdorfer Kreuz I“ (Nr. SHK 103) 
FND „Zwischenmoore am Hermsdorfer Kreuz II“ (Nr. SHK 104) 
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten 
Waldbiotope. 

3.3.6 Landwirtschaftliche Fachplanungen 

Im Untersuchungsgebiet laufen aktuell keine Flurbereinigungsverfahren, Agrarstrukturelle Entwick-
lungsplanungen (AEP) bzw. Vorplanungen (AVP) oder sonstige landwirtschaftliche Fachplanun-
gen.  

Der Freistaat Thüringen fördert umwelt- und klimagerechte Landwirtschaft, die Erhaltung der Kul-
turlandschaft, den Naturschutz und die Landschaftspflege finanziell (KULAP 2022, Förderrichtlinie 
des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vom 21.12.2022, ThürStAnz. Nr. 
6/2023) und erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung des KULAP 2022 (vom 14.05.2024, Thür-
StAnz. Nr. 24/2024). Hauptziel der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AKUM) sowie der Förde-
rung des ökologischen Landbaus (ÖLB) ist die Erhaltung oder Verbesserung der Umweltsituation 
im ländlichen Raum. Die finanzielle Zuwendung dient der Erreichung der allgemeinen Ziele zur Un-
terstützung und Stärkung des Umweltschutzes, einschließlich der biologischen Vielfalt, und des Kli-
maschutzes. Konkrete Ziele und Indikatoren der Förderung nach dieser Richtlinie sind im Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum 2022 bis 2029 von Thüringen benannt. 

Gefördert werden können als Projektförderung das Eingehen von freiwilligen Bewirtschaftungsver-
pflichtungen, die zur Verwirklichung eines oder mehrerer der nachfolgend genannten Ziele beitra-
gen:  

• Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, auch durch Verringerung 
der Treibhausgasemissionen und Verbesserung der Kohlenstoffbindung,  

• Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Res-
sourcen wie Wasser, Böden und Luft, auch durch Verringerung der Abhängigkeit von Chemika-
lien sowie  

• Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlustes an biologischer Vielfalt, Verbesserung 
von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften. 

3.3.7 Fachplanungen für den Verkehr 

3.3.7.1 Landesstraßenbedarfsplan 2030 

Ziel der Thüringer Landesregierung ist es, die Landesstraßen zukünftig zu erhalten und leistungs-
fähig zu gestalten. Der Landesstraßenbedarfsplan 2030 ist der strategische Rahmen für die Ent-
wicklung der Straßenverkehrsinfrastruktur des Freistaats. Gegenstand sind die Landesstraßen9 in 
der Baulast des Landes zum Zeitpunkt 2015. 

Insgesamt umfasst der Landesstraßenbedarfsplan für den Zeitraum 2016 – 2030 ein Investitions-
volumen von rund 990 Millionen EUR. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Substanzsicherung, d. 
h. dem Erhalt und der Erneuerung des bestehenden Straßennetzes (70 Prozent). Für Maßnahmen 
zur Beseitigung von Funktionseinschränkungen, für die Erhöhung der Verkehrssicherheit, für die 
 
9 Anm.: Der Bundesverkehrswegeplan enthält keine Maßnahmen im Territorium der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlaus-

nitz 
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Beseitigung von Lärmbetroffenheiten, für punktuellen Um- und Ausbau und für Aus- und Neubau-
vorhaben werden insgesamt rund 30 Prozent veranschlagt. Anhand der Verkehrsmengen lt. Zäh-
lung 2015 und einer Prognose für das Jahr 2030 unter Beachtung mehrerer relevanter Einflussfak-
toren wurde der Bedarf für o. g. Maßnahmen als ermittelt. 

Die Landesstraße L 1070 zwischen B 7 Trotz und BAB A 9 Abschlussstelle Bad Klosterlausnitz ist 
als Ausbauvorhaben mit der Priorisierung VB - Vordringlicher Bedarf genannt. Bei diesem Vorha-
ben wird auf der Ebene der Planfeststellung die Durchführung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
empfohlen, da das Vorhaben durch das FFH-Gebiet „An den Ziegenböcken“ EU-Nr. DE 5037-302, 
[TH-Nr. 136] führt. Der Planungsstand in der Zuständigkeit des Thüringer Landesamtes für Bau 
und Verkehr, Regionalbereich Ost, Gera war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Landesstraßenbe-
darfsplans: Vorplanung läuft.  

3.3.7.2 Radverkehrskonzeption 2.0 

Radfahren sorgt für ein besseres Klima, für mehr Gesundheit, überwindet Mobilitätsdefizite im 
ländlichen Raum, ist ein eigenes Event in Freizeit und Urlaub. Mit Elektrofahrrädern sind selbst län-
gere Wege und Steigungen kein Hindernis mehr. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Radwege und der häufig vom Straßenkörper unabhängi-
gen Führung wird deren Aus- und Neubau nicht im Landesstraßenbedarfsplan, sondern in der 
Radverkehrskonzeption 2.0 (2018) für den Freistaat Thüringen behandelt. Die Pläne sind unterei-
nander abgestimmt und ergänzen sich. Thüringen soll fahrradfreundlicher werden, vor allem im All-
tag. Der Radverkehrsanteil soll sich gegenüber dem 2008 ermittelten Wert bis 2025 auf 12 % ver-
doppeln und 2030 mindestens 15 % erreichen. 

Das Konzept soll u. a. die Kommunen und weiteren Akteure anregen, den Radverkehr durch ei-
gene Maßnahmen zu stärken. Wesentliche Schwerpunkte sind die Verbesserung der infrastruktu-
rellen Bedingungen sowie die Verknüpfung des Radverkehrs mit dem ÖPNV. 

Die Städte und Gemeinden sind als Baulastträger für ihr Straßen- und Wegenetz zuständig. Dieses 
Netz stellt die Basis für den Radverkehr dar. Das Radroutennetz soll durch alltagstaugliche Routen 
zur Erschließung und Verbindung der Zentralen Orte verdichtet werden. Die Fahrradwegweisung, 
die sich bei den touristischen Routen bereits bewährt hat, soll zukünftig werbend für den Alltags-
radverkehr eingesetzt werden. Radfernwege sollen zu Qualitätsradrouten ausgebaut und erlebnis-
orientiert profiliert werden. 

Unterschieden wird im Konzept in drei Netzebenen: 
I – Radfernnetz, 
II – Radhauptrouten, 
III – Lokale Radrouten. 
Dafür sind Ziele, Grundsätze, Qualitätsstandards, Handlungsfelder und Maßnahmen definiert. 

Im UG ist, vgl. Kap.3.2.2 außer dem überregionalen Radweg I-11 Thüringer Städtekette (Radfern-
weg) die Radhauptroute II-33 ausgewiesen, sie entspricht dem nördlichen Teil des Thüringer Müh-
lenradweges. Radschnellwege sind derzeit nicht im Untersuchungsgebiet geplant. 

Der Freistaat Thüringen übernimmt eine Koordinierungsfunktion, um das Radroutennetz Thüringen 
zu einer attraktiven Infrastruktur für den Fahrradtourismus und den Alltagsradverkehr zu entwi-
ckeln. Als Baulastträger ist der Freistaat direkt zuständig für Radwege an Landesstraßen und in 
Auftragsverwaltung des Bundes auch an Bundesstraßen. Darüber hinaus unterstützt der Freistaat 
Thüringen Städte, Landkreise und Gemeinden durch Förderung der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen in Thüringen“ sowie durch kommunal wirkende Fördermittel, Richtlinien, 
Leitfäden, Kommunikation, Vernetzung und Datenmanagement. 

Für Radfahrer bietet der Saale-Holzland-Kreis aufgrund seiner abwechslungsreichen Landschaft 
besonders schöne Strecken an. Zur Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes auf Kreisebene 
wird derzeit eine Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes erarbeitet.  
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3.4 Kommunale Grundlagen 
Mit Inkrafttreten der BauGB-Novelle vom 13. Mai 2017 sind die Gemeinden gemäß § 4 a Abs. 4 
BauGB verpflichtet, neben der ortsüblichen Bekanntmachung die auszulegenden Unterlagen 
zwecks Öffentlichkeitsbeteiligung in ihrem Internetportal einzustellen. Dies gilt für die vorbereitende 
und verbindliche Bauleitplanung, etwa rechtskräftige Bauleitpläne, vgl. https://www.bad-klosterlaus-
nitz.de/bauleitplanung/ (letzter Zugriff 06.12.2022). 

3.4.1 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) 

Die Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz als Ganzes besitzt keinen genehmigten und gültigen 
Flächennutzungsplan.  

Derzeit laufen neben der Fortschreibung des FNP Gemeinde Schöngleina für Teile des Untersu-
chungsgebietes das Aufstellungsverfahren als gemeinsamer Flächennutzungsplan in interkommu-
naler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hermsdorf, hier (Fortschreibung für die Gemarkungen) 
Bad Klosterlausnitz und Hermsdorf. Von den eigenständigen Gemeinden Albersdorf, Bobeck, 
Scheiditz, Schlöben, Serba, Tautenhain, Waldeck und Weißenborn gibt es folgenden Stand der 
Flächennutzungsplanung: 
 

Tab. 2:  Stand der Flächennutzungsplanung 

Gemeinde Stand der FNP Genehmigung Maßstab Bemerkung 

Albersdorf Vorh./nicht mehr aktuell  14.01.1991 1:5.000 Gemeinsam mit 

Bobeck, Waldeck inkl. 

Scheiditz 

Bad Kloster-

lausnitz 

Alter Stand vorh./nicht mehr aktu-

ell  

22.06.1999 1:5.000  

Neubearbeitung lfd. als gemein-

samer FNP mit Hermsdorf 

Noch offen 1:5.000 Fortschreibung läuft  

(2. Entwurf) 

Bobeck / / / / 

Scheiditz / / / / 

Schlöben / / / / 

Schöngleina Neubearbeitung lfd. Noch offen 1:5.000 Fortschreibung läuft 

(Offenlegung) 

Serba / / / / 

Tautenhain vorh. 13.05.2011 1:5.000  

Waldeck / / / / 

Weißenborn vorh./nicht mehr aktuell  11.12.1991 1:5.000 Gemeinsam mit Tau-

tenhain 

 

3.4.2 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung) 

Nach Auskunft des Bauamtes der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz am 27.10.2022 gibt 
es im Untersuchungsgebiet verschiedene relevante Bebauungspläne und sonstige Satzungen 
nach Baurecht, vgl. https://www.bad-klosterlausnitz.de/bauleitplanung/ (letzter Zugriff 06.12.2022). 

Auf eine Darstellung aller einzelnen B-Pläne und Satzungen wird verzichtet. Auf einzelne Bebau-
ungspläne wird im Kap. 8.1 eingegangen. An dieser Stelle soll kurz auf die unterschiedlichen Ab-
kürzungen der baulichen Nutzung eingegangen werden. Diese beschreiben die jeweils zulässigen 
Arten der baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO): 
 

https://www.bad-klosterlausnitz.de/bauleitplanung/
https://www.bad-klosterlausnitz.de/bauleitplanung/
https://www.bad-klosterlausnitz.de/bauleitplanung/
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• Reine Wohngebiete  WR 

• Allgemeine Wohngebiete WA 

• Mischgebiete  MI 

• Gewerbegebiete  GE 

• Industriegebiete  GI 

• Sondergebiete  SO 

Hauptsächlich wurde und wird die städtebauliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet, das über-
wiegend durch vergleichsweise kleine Siedlungen geprägt ist, mittels Klarstellungs- und Ergän-
zungsatzungen bzw. Abrundungssatzungen gesteuert. Die Genehmigungsfähigkeit kleinerer Bau-
vorhaben mit wenigen Gebäuden konnte durch Vorhaben- und Erschließungspläne erreicht wer-
den. Gelegentlich kommt es zu Lückenbebauung und damit zu einer begrenzten weiteren Verdich-
tung. 

In den historischen Bereichen von Bad Klosterlausnitz bzw. der Siedlungen generell gelten denk-
malrechtliche Maßgaben, die den Erhalt der wertvollen Altbausubstanz regeln. 

Erweiterungen im Gebiet der Erfüllenden Gemeinde sind im engeren Sinn derzeit vor allem in Bad 
Klosterlausnitz selbst vorgesehen. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung kann der Bedarf von Bau-
land derzeit nicht ausreichend gedeckt werden. Ergänzend sind nach Auskunft des Bauamtes von 
Bad Klosterlausnitz am 06.06.2023 daher folgende Entwicklungen relevant: 
 

1. Wohnbauflächen: 

Erweiterungsfläche südlich der Weißenborner Straße 

Fläche am Buchberg   

Erweiterungsfläche hinter dem Bad  

Erweiterungsfläche an der Bergstraße  

2. Sondergebiete Kur: 

Erweiterung Algos-Klinik   

Erweiterung Moritz-Klinik West   

Neuansiedlung Neubau Kur/Hotel  

3. Flächen für Gemeinbedarf (KIGA-Neubau): Fläche ehem. Ferienlager 

4. Grünfläche: Hang am Buchberg   

5. Waldfläche: Wohngebiet Birkenlinie   

Bezüglich einer Kurzbewertung als der Sicht des Landschaftsplans vgl. Kap. 8.1. Diese Planungen 
sind aktuell über den Flächennutzungsplan Fortschreibung Bad Klosterlausnitz – Hermsdorf (Vor-
bereitung 2. Entwurf) in Bearbeitung. Dies gilt auch für den FNP Schöngleina (Offenlegung). 

3.4.3 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)  

Der Zweckverband Wasser und Abwasser (ZWA) „Thüringer Holzland“ hat sein Abwasserbeseiti-
gungskonzept zum 4. Mal fortgeschrieben und am 28.04.2021 beschlossen. Darin sind für die Orts-
lagen im Verbandsgebiet die Möglichkeiten und gesetzlichen Grundlagen für den Anschluss an 
zentrale Kläranlagen mit Reinigungsleistung nach dem Stand der Technik geprüft. Dies ist nicht in 
allen Fällen verpflichtend und wirtschaftlich darstellbar, auch in Abhängigkeit von der meist gerin-
gen Zahl der Einwohner.  

Kläranlagen bestehen außer in Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz in Albersdorf, Bobeck, Schei-
ditz, Schöngleina, Schlöben, Tautenhain, Waldeck und Weißenborn. Anlagen mit Sanierungsbe-
darf bzw. Änderungen der aktuellen Situation (Stand 31.12.2019) ergeben sich für die Kläranlagen 
in Albersdorf und Schöngleina-WG, hier ist eine Stilllegung mit Anschluss an ZKA vorgesehen so-
wie für die Kläranlage Schöngleina optional eine Stilllegung, falls ein Schmutzwasserkanal (SWK) 
in den Kernort geführt wird.  
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4 Fachrechtliche Vorgaben 

4.1 Naturschutzrecht 

Zahlreiche Flächen und Objekte im Untersuchungsgebiet unterliegen dem gesetzlichen Schutz 
durch europäisches (FFH), bundesdeutsches (NSG, LSG, GLB, FND) und thüringisches Natur-
schutzrecht (einzelne § 15-Biotope). Einzelne Schutzgebiete und -flächen unterschiedlicher Kate-
gorien können sich dabei überlagern. 

Die bestehenden Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht sind in Karte 1: Raumnutzung 
und Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt dargestellt und im Kap. 7.5.3 beschrieben.  

4.1.1 Datenbasis 

Die Datenbasis bilden folgende Grundlagen: 

• Digitale Daten zu europarechtlichen und nationalen Schutzgebieten (durch Umweltamt SHK, 
Stand 19.08.2022) 

• Digitale Daten der Offenlandbiotopkartierung (OBK) und Dorfbiotopkartierung (DBK)  
(durch Umweltamt SHK, Stand 19.08.2022) 

• Digitale Daten der Waldbiotopkartierung (Quelle: Gesetzlich geschützte Biotope im Wald, 
ThüringenForst, letzter Zugriff 10.08.2022)  

• Standarddatenbögen und Managementpläne (Fachbeiträge Offenland)  
der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (durch TLUBN, Ref. 35 Naturschutz, Stand 13.09.2022) 

• Fachbeiträge Wald der Managementpläne der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete  
(Quelle: Forstamt Jena-Holzland: ThüringenForst (thueringenforst.de), letzter Zugriff 
05.12.2022) 

• TLUBN, Ref. 35 Naturschutz, Stand 13.09.2022, Daten zum Biotopverbundkonzept Thürin-
gen (2015), geplante Schutzgebietserweiterungen /Fachvorschläge TLUBN, Lebensraumty-
pen zu NATURA 2000 Gebieten und EKIS-Flächen. 

FFH-Objekte, EU-Vogelschutzgebiete (SPA), Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Biosphä-
renreservate und Naturparke gibt es im Untersuchungsgebiet nicht. 

 

4.1.2 Schutzgebiete 

Seitens der UNB des Saale-Holzland-Kreises wurde für den Landschaftsplan der Erfüllenden Ge-
meinde Bad Klosterlausnitz eine umfassende Zusammenstellung (über den Zustand der Natur-
schutzobjekte im Saale-Holzland-Kreis 2022, Bearbeiter: Peter Rode) für alle im Untersuchungsge-
biet gelegenen FND, GLB und ND zur Verfügung gestellt (E-Mail vom 01.09.2022). In diesem Fun-
dus sind etliche Hinweise auf die Entstehungsgeschichte dieser Schutzgebiete enthalten sowie 
Hinweise auf notwendige Maßnahmen zur Pflege und Sicherung, vgl. auch Kap. 7.5.3 und Kap. 
9.2.1.3. Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Der Vergleich des Untersuchungs-
gebietes zum Saale-Holzland-Kreis insgesamt wird durch die beiden letzten Spalten ermöglicht.  

 

https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald/forstamt-jena-holzland
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Tab. 3:  Zusammenfassung Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht 

Schutzkategorie Größe / Anzahl 
[ha] / St. 

%-Anteil  
zum UG  

 

Gesamtanteil  
in % im SHK  

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH)  

gem. §§ 32 ff. BNatSchG 
2.032,00 23,92 10,60 

Vogelschutzgebiet (SPA) 0,00  0,00 4,48 

Naturschutzgebiet (NSG) gemäß § 23 BNatSchG 1.114,00 13,11 3,61 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) gem. § 26 BNatSchG 1.528,00 17,99 18,65 

Naturdenkmal (ND) gem. § 28 Abs. 1 BNatSchG 6 Objekte --- 46 Obj. 

Flächennaturdenkmal (FND) gemäß § 36 Abs. 2 Thür-
NatG 

33,88 0,40 0,04 

Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) gemäß § 29 
BNatSchG  

9,34 0,09 0,01 

Geschützte Biotope (gemäß § 30 BNatSchG und § 15 
ThürNatG) 

248,00 2,92 6,48 

Gesamtfläche Untersuchungsgebiet  
LP Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz 

8.495,60 100,00 10,42 

Gesamtfläche Saale-Holzland-Kreis (SHK) 81.520,00  100,00 

 

Tab. 4:  Festgesetzte Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht 

Rechtsgrundlage 
Ident.-Nummer 

Bezeichnung  
Schutzgebiet bzw. Schutzobjekt 

Gebietsgröße 
[ha] 

Flächenanteil im 
Untersuchungsgebiet [ha] 

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) gem. §§ 32 ff. BNatSchG 

DE 5035-304 
(TH 128) 

Kernberge - Wöllmisse 2.045 530 

DE 5036-303 
(TH 135) 

Waldecker Schlossgrund – Langes Tal 609 447 

DE 5037-302 
(TH 136) 

An den Ziegenböcken 403 402 

DE 5037-303 
(TH 137) 

Am Schwertstein - Himmelsgrund 1.109 578 

DE 5136-301 
(TH 138) 

Zeitzgrund - Teufelstal - Hermsdorfer 
Moore 

452 75 

Naturschutzgebiet (NSG) gemäß § 23 BNatSchG 

TH 154 
Sümpfe und Wälder bei Bad Klosterlaus-
nitz 

502 502 

TH 155 Waldecker Schlossgrund10 61 55 

TH 451 Kernberge und Wöllmisse bei Jena 2.075 557 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) gemäß § 26 BNatSchG 

TH 032 Mittleres Saaletal 16.602 1.179 

TH 037 Zeitzgrund 1.281 349 

Naturpark (NP) gemäß § 27 BNatSchG 

--- --- --- --- 

Flächennaturdenkmal (FND) gemäß § 36 Abs. 2 ThürNatG, Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) gemäß § 29 
BNatSchG (in Klammern Nummer aus FIS Naturschutz Thüringen) 

FND 103 
(SHK0080) 

FND Oberes Kirchtal 0,48 0,48 

FND 063 
(SHK0083) 

FND An den drei grauen Ziegenböcken 3,95 3,95 

 
10 Hinweis: Gemäß E-Mail TLUBN Referat 35 | Eingriffe, Landschaftsplanung, Biotopverbund vom 16.09.2022. Für das NSG 

„Waldecker Schlossgrund“ sind Erweiterungen geplant, bei denen das FND 048 (Alter Steinbruch Waldeck) miteinbezogen 
wird. Die Erweiterung des FFH-Gebietes „Am Schwertstein-Himmelsgrund“ nahe Bad Klosterlausnitz betrifft das FND 012 
(Neue Teichwiese), welches miteinbezogen werden soll und Flächen in Richtung Osten außerhalb des UG. 
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Rechtsgrundlage 
Ident.-Nummer 

Bezeichnung  
Schutzgebiet bzw. Schutzobjekt 

Gebietsgröße 
[ha] 

Flächenanteil im 
Untersuchungsgebiet [ha] 

FND 065 
(SHK0084) 

FND Stilles Tal 1,51 1,51 

FND 037 
(SHK0085) 

FND Rote Pfütze 2,53 2,53 

FND 004 
(SHK0087) 

FND Lagerstätte von Braunkohle -  
Quarziten 

12,30 12,30 

FND 048 
(SHK0090) 

FND Alter Steinbruch 0,20 0,20 

FND 012 
(SHK0091) 

FND Neue Teichwiese 0,91 0,91 

FND 008 
(SHK0092) 

FND Bobecker Herrenteiche 3,43 3,43 

FND 116 
(SHK0093) 

FND Weinberg 1,33 1,33 

FND 001 
(SHK0094) 

FND Gletscherstein  0,41 0,37 

FND 117 
(SHK0097) 

FND Kulm 1,7 1,77 

FND 068 
(SHK0099) 

FND Schlöbener Ried 3,53 3,53 

FND 067 
(SHK00100) 

FND Verlandungszone am Speicher  
Podelsatz 

1,57 1,57 

GLB 102 
(SHK0079) 

GLB Die Eierwiese  0,6711 0,67 

GLB 136 
(SHK0082) 

GLB Lochmühlenteich 0,5912 0,59 

GLB 119 T2 
(SHK0098) 

GLB Im Trockhäuser Grund 7,94 13 7,94 

GLB 146 
(SHK0136) 

GLB Im Kötental 0,27 ha 0,27 ha 

Naturdenkmale (ND) gemäß § 28 BNatSchG 

ND 02 
(SHK1028) 

Linde bei Serba --- Einzelelement 

ND 25 
(SHK1067) 

Linde in Waldeck --- Einzelelement 

ND 26 
(SHK1005) 

Eiche am Forsthaus Ascherhütte in Albers-
dorf 

--- Einzelelement 

ND 27 
(SHK1018) 

Kugeleiche Schöngleina --- Einzelelement 

ND 40 
(SHK1035) 

Torlinde in Tautenhain --- Einzelelement 

ND 65 
(SHK1041) 

Stieleiche in den Bergäckern Trockhausen --- Einzelelement 

Als Nationales Naturerbe werden Flächen bezeichnet, die ehemalige Militärflächen, Teile des „Grü-
nen Bandes“ entlang der früheren innerdeutschen Grenze, Flächen aus dem DDR-Volksvermögen 
sowie stillgelegte Braunkohletagebaue in Ostdeutschland umfassen. Damit verbindet sich die Initia-
tive des Bundes, wertvolle bundeseigene Naturschutzflächen nicht zu privatisieren, sondern unent-
geltlich an Länder, Naturschutzorganisationen oder Stiftungen zur dauerhaften naturschutzfachli-
chen Sicherung zu übertragen. Ein Teil des FFH-Gebietes „Am Schwertstein – Himmelsgrund“, 
nämlich die ca. 860 ha große Naturerbefläche Himmelsgrund fällt (seit 2010) als Nationales Natur-
erbe in die Zuständigkeit der DBU Naturerbe GmbH. 

 
11 Lt. Verordnung vom 10.03.2009 Größe 0,68 ha. 
12 Lt. Verordnung vom 26.01.1995 Größe 0,57 ha. 
13 Lt. Verordnung vom 19.12.2003 Größe 8,57 ha. 
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4.1.3 Geschützte Biotope (gemäß § 30 BNatSchG und § 15ThürNatG) 

Die in § 30 BNatSchG Abs. 2 sowie in § 15 ThürNatG Abs. 1 genannten Biotope stehen ohne 
Rechtsverordnung unter besonderem Schutz. Für das Untersuchungsgebiet werden die amtlich 
durch die TLUBN dokumentierten (OBK-Auszug aus den Daten des Umweltamtes SHK vom 
19.08.2022) flächen-, linien- und punkthaften geschützten Biotope im Kap.7.5.5  aufgeführt und in 
Karte 1: Raumnutzung und in Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt dargestellt. 

4.1.4 Ausgleichsflächen und Ökokonto 

Geplante oder durchgeführte Kompensationsmaßnahmen 

Folgende flächenhafte, punkt- und linienhafte Kompensationsmaßnahmen liegen über die landes-
weite EKIS-Datenbank des TLVwA im Untersuchungsgebiet vor (schriftliche Mitteilung TLUBN Re-
ferat 35 | Eingriffe, Landschaftsplanung, Biotopverbund vom 13.09.2022 und 14.09.2022) und sind 
in den Karten 1, 2 und 6 sowie in Tab. 5 dargestellt, (EKIS-Nr.: Stand 12.07.2024). 

Tab. 5:  EKIS-Kompensationsmaßnahmen 

Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

VDE 15 BAB 4 Apolda - Magdala Betr.-km 
190,500-183,940 (VKE 1460) 

E 216 17940 Klengel Aufforstung Klengel 

VDE 15 BAB 4 Teilabschnitt Jena, 1.BA E 158 17183 Schlöben Renaturierung Scheermühlen-
grund 

VDE 15 BAB 4 Teilabschnitt Jena, 1.BA E 501 9851 Waldeck Aufforstung 

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz - Zeitz-
grund, Betr.-km 165,800-160,800 

E 52 7156 Tautenhain Bepflanzung einer ehemaligen 
Deponie 

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz - Zeitz-
grund, Betr.-km 165,800-160,800 

E 77 8580 Albersdorf Renaturierung eines Teiches 

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz - Zeitz-
grund, Betr.-km 165,800-160,800 

E 203 7298 Gröben Gehölzreihe bachbegleitend 

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz - Zeitz-
grund, Betr.-km 165,800-160,800 

E 204 7183 Gröben Aufwertung Steinbruchbereich 
Gröben 

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz - Zeitz-
grund, Betr.-km 165,800-160,800 

E 206 7308 Zöttnitz Erweiterung und Pflege Streu-
obstwiese 

VDE 15 BAB 4 TRA Teufelstal E 94 13622 Schöngleina Renaturierung von zwei Tei-
chen 

VDE 15 BAB 4 Teilabschnitt Teufelstal, 
Betr.-km: 160,8 - 153,3 

E 72 9925 Bobeck Renaturierung zweier Teiche 

AB u. UB A 4/ A 9 Hermsdorfer Kreuz E 320 16722 Waldeck Renaturierung Teiche im Lan-
gen Tal 

VDE 15 BAB 4 Hermsdorfer Kreuz - Rüders-
dorf, VKE 551/1, km 152,9 - 144,2 

E 8 8512 Tautenhain Aufforstung eines Laubmisch-
waldes auf Grünland 

VDE 15 BAB 4 Gera Ost - Gera Leumnitz, 
VKE 5513, km 135,85 - 130,82 

E 12 23926 Tautenhain Entsiegelung, Entbuschung, 
Anlage von Rohböden (Tau-
tenhain) 

BAB 9 AB Königshofen - Eisenberg, Betr.-
km 167+040 - 175+900 

E 600 10960 Schöngleina Sanierung Hälterteich 
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

G6A1 17993 Bad Kloster-laus-
nitz, Klengel, 
Serba, Weißen-
born 

Anpflanzung Waldsaum 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

G 17 566 (Linie) Bad Klosterlaus-
nitz 

Gischtschutzwand Moor 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

A 2 447 (Linie) Serba Entsiegelung der alten Fahr-
bahn 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 1 447 (Linie) Serba Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 6 10457 Serba Renaturierung eines Teiches 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 7 17796 Serba Bach- und Teichrenaturierung 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 11 15744 Albersdorf Aufforstung mit Laubgehölzen 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 11/2 15707 Albersdorf Albersdorf 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 15 10461 Serba Extensivierung von Grünland-
flächen 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 18 10488 Bad Klosterlaus-
nitz 

Renaturierung eines Teiches 

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Klosterlausnitz, 
Baulos 4 + 5, km 175+900 - 183+000 

E 33 7331 Schlöben Schlöben, Feldgehölze/ 
Feuchtwiesen 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

A 1 8230 Bad Klosterlaus-
nitz 

Entsiegelung und Rasenan-
saat 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

G/A 8 8267 Bad Klosterlaus-
nitz 

Aufforstung an der Trasse 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

E 53/2 7923 Tautenhain Herstellung eines Kleingewäs-
sers/Anpflanzung von Gehöl-
zen 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

E 137 8232 Serba Vernässung, Teichanlage und 
Gehölzpflanzung 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

E 153 14927 Klengel Teiche Serba/ Klengel, Teil 1 
und Teil 2 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

E 163 16406 Serba Anlage eines Feldgehölzes 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

E 460 8366 Tautenhain Aufforstung "Sturmbahn" Tau-
tenhain 

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz - AK Her-
msdorf, Baulos 6, Betr.-km 183-186, 250 

E 504 19213 Albersdorf Stöckteiche 

BAB A9/A4 - Um-u.Ausbau des AK Herms-
dorfer Kreuz VKE 5421, km 186+180 - 
188+500 

E 6 12451 Tautenhain Renaturierung des Rückergra-
bens 
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

BAB A9/A4 - Um-u.Ausbau des AK Herms-
dorfer Kreuz VKE 5421, km 186+180 - 
188+500 

E 7 12455 Tautenhain Freistellung ehem. Kiesab-
baufläche 

BAB A9/A4 - Um-u.Ausbau des AK Herms-
dorfer Kreuz VKE 5421, km 186+180 - 
188+500 

E 8 12450 Tautenhain Freistellung ehem. Kiesab-
baufläche / Waldrandgestal-
tung 

BAB A9/A4 - Um-u.Ausbau des AK Herms-
dorfer Kreuz VKE 5421, km 186+180 - 
188+500 

E 10 12227 Tautenhain Waldumbaumaßnahmen, Ab-
teilung 26a6/13 

BAB A 71, NB Sömmerda - Schwerborn E 462 9615 Tautenhain, 
(Rückersdorf) 

Mittelbeil 

BAB A 71, NB Sömmerda - Schwerborn E 463 9625 Tautenhain Goldgrund 

Planänderungsverfahren 2003 für A4, A9, 
A71 bei Tautenhain 

E 461 18122 Tautenhain Aufforstung 

Aus- und Neubau der B 88, BAB A4 bis Rot-
henstein (Gewerbeanbindung Maua) 

E 6 7871 Tautenhain Aufforstung einer Grünlandflä-
che 

Aus- und Neubau der B 88, BAB A4 bis Rot-
henstein (Gewerbeanbindung Maua) 

E 8 7872 Albersdorf Renaturierung einer Grünflä-
che 

L 1073 Bad Klosterlausnitz, Eisenberger 
Straße 

E 1 1222 
(Punkt) 

Bad Klosterlaus-
nitz 

Pflanzung Hochstämme 

L 1073 Bad Klosterlausnitz, Eisenberger 
Straße 

E 2 1221 
(Punkt) 

Bad Klosterlaus-
nitz 

Pflanzung Hochstamm 

L 1077 Ausbau Kreisgrenze SOK/SHK bis 
Wolfersdorf 

A 2 31818 Mennewitz, 
Schöngleina 

Ergänzungspflanzungen in 
vorhandene Allee 

ABS Paderborn – Chemnitz, Abs. 4.4 Hp 
Neue Schenke – Stadtroda, km 31 – 36  

K 10 31925 Trockhausen Anlage einer Feldhecke 

ABS Paderborn – Chemnitz, Abs. 4.4 Hp 
Neue Schenke – Stadtroda, km 31 – 36  

K 12.7 31928 Rabis, Schlöben Ergänzungspflanzungen in 
vorhandene Baumreihe 

ABS Paderborn – Chemnitz, Abs. 4.4 Hp 
Neue Schenke – Stadtroda, km 31 – 36  

K 12.8 31926 Trockhausen Anpflanzen von Bäumen 

ABS Paderborn – Chemnitz, Abs. 4.4 Hp 
Neue Schenke – Stadtroda, km 31 – 36  

K 12.9 31927 Schöngleina Ergänzungspflanzungen in 
vorhandene Streuobstwiese 

ABS Paderborn - Chemnitz; BA: Hermsdorf-
Klosterlausnitz-Kraftsdorf 

A 1.3 10557 Bad Klosterlaus-
nitz 

Anpflanzung von Heistern 

Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina A 2 14898 Schöngleina Anlage einer Feldhecke 

Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina A 3 14902 Schöngleina Entwicklung von Extensivgrün-
land 

Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina E 1 14925 Scheiditz, Schöng-
leina 

Entwicklung eines strukturrei-
chen Wegraines 

Ausbau des ländlichen Weges "Der Hohe 
Weg" Tautenhain 

1 16785 Tautenhain Pflanzung von Einzelbäumen 
und Hecken 

Ausbau des ländlichen Weges "Der Hohe 
Weg" Tautenhain 

1 16786 Tautenhain Pflanzung von Einzelbäumen 
und Hecken 
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

Ausbau des ländlichen Weges "Der Hohe 
Weg" Tautenhain 

1 436 (Linie) Tautenhain Pflanzung von Einzelbäumen 
und Hecken 

Ausbau des ländlichen Weges "Der Hohe 
Weg" Tautenhain 

1 464 (Linie) Tautenhain Pflanzung von Einzelbäumen 
und Hecken 

Ausbau Oberndorfer Straße, Bad Kloster-
lausnitz 

E 1 32696, 
32697 

Bad Klosterlaus-
nitz 

Anpflanzen von Bäumen 

Ausbau Oberndorfer Straße, Bad Kloster-
lausnitz 

E 2 32698 Bad Klosterlaus-
nitz 

Anpflanzen von Bäumen 

Ausbau Oberndorfer Straße, Bad Kloster-
lausnitz 

E 3 32699 Bad Klosterlaus-
nitz 

Anpflanzen einer Feldhecke 

WKA Waldeck E 2 13122 Waldeck Obstbaumpflanzung 

SHK Neubau Rinderstallanlage Mennewitz FE 1 28068 Mennewitz Anlage einer Feldhecke 

SHK Biogasanlage Mennewitz A 2 8705 Mennewitz Anlegen einer Hecke, überwie-
gend Sträucher 

Errichtung Biogasanlage - Schöngleina EG 1 9010 Schöngleina Schutzpflanzung mit Bauman-
teil 

Errichtung Biogasanlage - Schöngleina EG 2 9008 Schöngleina Anpflanzung Strauchhecke 

Errichtung Biogasanlage - Schöngleina OW 9009 Schöngleina Pflanzung Obstbäume 

Flüssiggaslageranlage PRIMAGAS GmbH 
Waldeck 

A 8593 Waldeck Gehölzpflanzung 

Gemes-Abfallentsorgung und Recycling A1 2450 Schöngleina Schaffung eines Teiches >900 
m², Entfernung Bachverroh-
rung, Renaturalisierung 

B-Plan Nr. 01/93 "Im Kirchfeld" Schlöben I 11372 Zöttnitz Mäandrierung des Grabens 
mit Uferbepflanzung 

B-Plan Nr. 01/93 "Im Kirchfeld" Schlöben II 11374 Zöttnitz mehrstufige Randbepflanzung 

B-Plan Nr. 01/93 "Im Kirchfeld" Schlöben PFB-U 11373 Schlöben, Zöttnitz Gehölzpflanzung 

B-Plan "Der Schafgarten" Schlöben 6.5.1 14741 Schlöben Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern 

B-Plan "Der Schafgarten" Schlöben 6.5.2 9303 Schlöben Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern 

B-Plan "Die sieben Hügel" u. sonst.Gel-
tungsber. Teil I, II u.III Schöngleina 

A 1 15382 Schöngleina Heckenpflanzung mit vorgela-
gertem Krautsaum 

B-Plan "Die sieben Hügel" u. sonst.Gel-
tungsber. Teil I, II u.III Schöngleina 

E 1 15383 Schöngleina Wiederherstellung eines Hohl-
weges 

B-Plan "Die sieben Hügel" u. sonst.Gel-
tungsber. Teil I, II u.III Schöngleina 

E 2 8172 Schöngleina Heckenpflanzung 

B-Plan "Die sieben Hügel" u. sonst.Gel-
tungsber. Teil I, II u.III Schöngleina 

E 3 15351 Schöngleina Obstbaumreihe 

SHK B-Plan Verkehrslandeplatz Jena-
Schöngleina 

A 1 28194 Schöngleina Anlage einer Feldhecke 
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

SHK B-Plan Verkehrslandeplatz Jena-
Schöngleina 

A 2 28195 Schöngleina Entwicklung einer gepflegten 
Wiese 

SHK B-Plan Verkehrslandeplatz Jena-
Schöngleina 

A 3 28196 Schöngleina Pflege und Ergänzungspflan-
zung einer Streuobstwiese 

B-Plan Nr. G/05/00 Gewerbegebiet "Am 
Sportplatz" Tautenhain 

PFB 1 9808 Tautenhain Waldumbau 

B-Plan Nr. G/05/00 Gewerbegebiet "Am 
Sportplatz" Tautenhain 

PFB 2 8176 Tautenhain Gehölzpflanzung 

V+E-Plan Wohngebiet ""Am Birkenwald"" 
Weißenborn - 1. Änderung 

A 2 10469 Weißenborn Hangbepflanzung 

V+E-Plan Wohngebiet ""Am Birkenwald"" 
Weißenborn - 1. Änderung 

E 15761 Weißenborn Einzelbäume 

 

Tab. 6:  EKIS-Flächenpool 

Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

Gewässerrahmenplan – WRRL 

 5538 Schlöben 
Ersatz des Absturz Lotschen 2 
durch Sohlgleite 

 20238 Schlöben 
Ersatz des Absturz Lotschen 2 
durch Sohlgleite 

 6357 Schlöben 
Ersatz des Absturz Lotschen 4 
durch Sohlgleite 

 20192 Schlöben 
Ersatz des Absturz Lotschen 4 
durch Sohlgleite 

 5540 Trockhausen 
Ersatz des Absturz Trockhau-
sen durch Sohlgleite 

 20198 Trockhausen 
Ersatz des Absturz Trockhau-
sen durch Sohlgleite 

 6792 Zöttnitz, Schlöben 
Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am Krünitz-
bach von Abschnitt 4 bis 5 

 6818 Zöttnitz 
Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am Krünitz-
bach von Abschnitt 4 bis 5 

 20232 Zöttnitz 
Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am Krünitz-
bach von Abschnitt 4 bis 5 

 20736 Zöttnitz, Schlöben 
Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am Krünitz-
bach von Abschnitt 4 bis 5 

 6645 
Schöngleina, 
Trockhausen 

Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am 
Schöngleiner Bach an Ab-
schnitt 3 



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  31 

Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr. 

Object- 
ID 

Gemarkung Bezeichnung der  
Kompensationsmaßnahmen 

 21666 
Schöngleina, 
Trockhausen 

Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am 
Schöngleiner Bach an Ab-
schnitt 3 

 4549 Bobeck 
Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am Zeitz-
bach an Abschnitt 10 

 20231 Bobeck 
Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung am Zeitz-
bach an Abschnitt 10 

Kompensationsflächen- und Umsetzungspool, Ökokonto 

Ein Kompensationsflächen- und Umsetzungspool stellt die vorbereitende Stufe zur Führung eines 
Ökokontos dar. Gemäß § 16 BNatSchG ist die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen zuläs-
sig und anzuerkennen, wenn  

- es sich um notwendige Kompensationsmaßnahmen für nicht vermeidbare Eingriffe in Na-
tur und Landschaft handelt,  

- sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden,  

- dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen werden, 

- sie Plänen und Programmen nach den §§ 10 und 11 BNatSchG nicht widersprechen und  

- eine Dokumentation des Ausgangszustandes vorliegt. 

Sie können im Rahmen eines räumlichen Gesamtkonzeptes geplant und die Umsetzung vorberei-
tet werden. In einen Kompensationsflächen- und Umsetzungspool werden nur solche Maßnahmen-
poolflächen und konkrete Maßnahmen abschließend aufgenommen, für die zwischen den einzel-
nen Nutzungsinteressenten (z. B. Naturschutz – Landwirtschaft – Forstwirtschaft – Wasserwirt-
schaft – Eigentümer – Bewirtschafter) Konsens besteht bzw. Interessenausgleich gegeben oder zu 
erwarten ist. 

Kompensationsflächen- und Umsetzungspools können regionale Flächenpools sein (z. B. kreisli-
cher, kreisübergreifender Flächenpool), thematische Flächenpools (z. B. Thema Brachflächen, 
Wasserrahmenrichtlinie) oder auch Flächenpools einzelner Vorhabenträger (z. B. ThüringenForst, 
Flächenpool der DB AG). Poolverwalter können die Unteren Naturschutzbehörden, Landkreise, 
Gewässerverbände, die Stiftung Naturschutz Thüringen u. a. sein. Ein Beispiel wird in Kap. 8.4  

Die untere Naturschutzbehörde des Saale-Holzland-Kreises führt eine Liste mit Flächen für poten-
zielle Kompensationsmaßnahmen. Sie ist die Fortsetzung des Projektes „Regionales Flächenma-
nagement“ der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland e.V., das geeignete Flächen und 
Maßnahmen sammelte. Die aktuelle Flächenliste des Landkreises ist jedoch noch nicht abschlie-
ßend auf Eignung und Verfügbarkeit von Kompensationsmaßnahmen geprüft. Im Rahmen der Auf-
stellung des Landschaftsplans werden weiteren potenzielle Maßnahmen geprüft.  

Grundsätzlich sind die Maßnahmen zur Wasserrahmenrichtlinie im Untersuchungsgebiet des Land-
schaftsplans als Schwerpunkt für einen thematischen Kompensationsflächen- und Umsetzungs-
pool zusammengefasst.  

Das Grundprinzip des Ökokontos beruht auf der „Bevorratung“ landschaftspflegerischer Maßnah-
men, Umsetzung im Vorfeld und deren spätere Verrechnung für einen Eingriff und die dazu erfor-
derlichen Kompensationsmaßnahmen. D. h. heutige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (z. B. 
Baumpflanzungen, Anlegen von Himmelsteichen, Entsiegelungen) werden dokumentiert und in ei-
nen Flächenbestand eingetragen und stehen bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft im 
Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung (§ 135a Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
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Die Regelungen des BauGB erleichtern den Gemeinden die vorausschauende Bereitstellung von 
Ausgleichsflächen und die vorgezogene Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, da der 
Ausgleich vom Eingriff in zeitlicher und auch räumlicher Hinsicht auf rechtssicherer Grundlage ent-
koppelt werden kann. Die Berechnung und Anerkennung der Maßnahmen erfolgen über Öko-
punkte. Durch den zeitlichen Vorlauf kann der Wert gegenüber neu angelegten Strukturen steigen 
(z. B. Alter der gepflanzten Bäume). Bei der späteren Verrechnung mit den notwendigen Kompen-
sationsmaßnahmen für den jeweiligen Eingriff wird der gestiegene Wert der Kompensationsmaß-
nahme dann angerechnet (ökologische „Verzinsung“ kann zu Reduzierung des Ausgleichsbedarfs 
zwischen 10 – 30 % führen). 

 

4.2 Wasserrecht 

4.2.1 Datenbasis 

• Daten des TLUBN, Ref. 43, Flussgebietsmanagement, Stand 22.08.2022, digital als Shape-
file14 

mit folgenden Aussagen zur Nutzung:  

- Schutzzonen sind Nettoflächen und ergänzen sich, zur vollständigen Darstellung sind alle 
Schutzzonenebenen erforderlich 

- Die Daten der Wasserschutzgebiete haben als Basis die digitalen topographischen Daten 
im Maßstab 1:25.000 und können daher in der digitalen herangezoomten Form keine flur-
stücksgenauen Schutzzonenverläufe bieten. Dort, wo die Schutzzonen nicht topographi-
schen Elementen (wie z. B. einer Straße) folgen, besitzt die Schutzzonengrenze die typi-
sche Unschärfe der DTK25- ATKIS 

- Die Fachdaten der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete haben keinen rechtsverbindli-
chen Charakter. Rechtsverbindlich sind allein die Karten zu einem Beschluss oder einer 
Rechtsverordnung. 

• Daten des Saale-Holzland-Kreises, Schreiben der Unteren Wasserbehörde vom 11.10.2022. 

4.2.2 Wasserschutzgebiete 

Im Hinblick auf unterschiedlichen rechtlichen bzw. fachlichen Status unterscheidet das Landesver-
waltungsamt, vgl.  Abb. 8 und Tab. 7: 

• festgesetzte Wasserschutzgebiete 

• Festsetzungsvorschläge 

• schutzbedürftige Trinkwassergewinnungsgebiete 

Festsetzungsvorschläge sind Schutzzonenvorschläge der TLUG oder von der TLUG bestätigte 
Vorschläge Dritter. Schutzbedürftige Trinkwassergewinnungsgebiete sind Flächen, für die die der-
zeit bekannten Schutzzonenvorschläge noch einer Überprüfung durch den Fachgutachter bedür-
fen. 

 
14 Shapefile: GIS-Datenformat =  Dateiformat für Vektor-Geodaten  
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Quelle: ANTARES vom 12.08.2022 

Abb. 8: Wasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet 

Der überwiegende Teil des Untersuchungsgebietes ist wasserwirtschaftlich relevant. Dies äußert 
sich u. a. durch festgesetzte und geplante Wasserschutzgebiete. Folgende Wasserschutzgebiete 
bestehen, vgl. Tab. 7.  

In Karte 4 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die festgesetzten Wasserschutzgebiete dar-
gestellt. Um die in Planung bzw. im Verfahren befindlichen Wasserschutzgebiete nachzuvollziehen, 
vgl. Abb. 8 und Tab. 7. Darin sind alle derzeit bestehenden und geplanten Wasserschutzgebiete 
enthalten, unabhängig davon, ob die betreffenden Anlagen versorgungswirksam der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung dienen oder nicht.  

Rechtlich festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

Bei einem Wasserschutzgebiet für das Grundwasser umfasst die Schutzzone I (Fassungszone) 
den direkten Fassungsbereich um die Wassergewinnungsanlage. In diesem Bereich muss jegliche 
Verunreinigung unterbleiben. Die Schutzzone I ist im Regelfall eingezäunt. 

Die Schutzzone II (engere Schutzzone) umschließt die Schutzzone I und wird in der Regel so fest-
gelegt, dass die Fließzeit des Grundwassers vom äußersten Rand der Schutzzone bis zur Fassung 
mindestens 50 Tage beträgt. 

Die weitere Schutzzone III wird, soweit erforderlich, bis zur Grenze des Einzugsgebietes der Was-
sergewinnungsanlage ausgedehnt und erfasst damit das gesamte zufließende Grundwasser. Die 
Schutzbestimmungen sollen vor allem chemische Beeinträchtigungen verhindern, denn diese kön-
nen sich sehr langfristig auf die Wasserqualität auswirken. 

Der Status der Wassergewinnungsanlagen (WGA) wird mit den folgenden Attributen beschrieben: 
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f    = festgesetzt 

f-v = festgesetzte Schutzzone mit zusätzlichem Vorschlag 

f-s = festgesetztes Schutzgebiet (z. B. SZ I) mit teilweise nur schutzbedürftigen Schutzzonen 

vb = Vorbehaltsgebiet 

v   = Vorschlag 

s   = schutzwürdiges Trinkwassergewinnungsgebiet 

 

Tab. 7:  Charakteristik der Wasserschutzgebiete 

WSG-
Nr./ -ID 

Name Status Lage, Gemarkung Charakteristika 

Bestand  

667 WSG Saaletal-Roda f Westlicher Rand des UG, Rabis Zone III, Rest außerhalb UG 

236 WSG Unterer Rodagrund f Schöngleina, östlich der Ortslage Zone I und Zone II 

236 WSG Unterer Rodagrund f Westlicher Rand des UG, südwest-

lich Gröben 

Zone I und Zone II 

236 WSG Unterer Rodagrund f Südlicher Rand des UG, westlich 

Lotschen 

Zone II, Rest außerhalb UG 

308 WSG Felsenquelle Schei-
ditz 

f Scheiditz Felsenquelle Scheiditz Zone I, 

Zone II, Zone III  

341 WSG Scheiditz-Thalbür-
gel 

f Scheiditz, Albersdorf Zone III, Rest außerhalb UG  

228 WSG Altenrodaer Grund 
Hainspitz 

 Serba OT Klengel Zone I, Zone II 

437 WSG Mühltal Eisenberg f Klosterlausnitz, Weißenborn, Tau-

tenhain 

Zone III, Rest außerhalb 

436 WSG Tautenhain f Tautenhain, östlich vom Ort Zone I, Zone II, Zone III  

240 WSG Tautenhain-Krafts-
dorf 

f Tautenhain, südlich vom Ort Zone I (3 Teilflächen), Zone II, 

Zone III 

415 WSG Oberes Mühltal Bad 
Klosterlausnitz 

f Bad Klosterlausnitz,  Zone I, Zone II 

241 WSG Östlicher Zeitz-
grund 

f Bobeck, im Zeitzgrund  Zone I, Zone II (mehrere Teil-

flächen) 

In Planung / im Verfahren 

228 WSG Altenrodaer Grund 
Hainspitz 

 Westlich der BAB°A 9 Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

236 WSG Unterer Rodagrund  Bereich zwischen WSG Saaletal-

Roda und WSG Scheiditz-Thalbür-

gel 

Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

341 WSG Scheiditz-Thalbür-
gel 

 Erweiterung südlich von Scheiditz 

und Albersdorf 

Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

241 WSG Östlicher Zeitz-
grund 

 Erweiterung in Richtung Os-

ten/Nordost 

Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

437 WSG Mühltal Eisenberg  Erweiterung und Lückenschluss Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

415 WSG Oberes Mühltal Bad 
Klosterlausnitz 

 Erweiterung und Lückenschluss Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

436 WSG Tautenhain  Erweiterung und Lückenschluss Zone III In Planung / im Ver-

fahren 

240 WSG Tautenhain-Krafts-
dorf 

 Erweiterung und Lückenschluss Zone III In Planung / im Ver-

fahren 
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4.2.3 Überschwemmungsgebiete 

Rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden 
und nicht geplant. 

 

4.2.4 Düngemittelverordnung 

Die Zweite Thüringer Verordnung (ThürDüV) über ergänzende Vorschriften zur Düngeverordnung 
(DüV) ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten (GVBl. Nr. 30, S. 596). Nach den Regelungen sind 
in nitratbelasteten und auch in eutrophierten Gebieten (sog. Nitratkulisse und Phosphatkulisse) bei 
Überschreitung einer bestimmten Nitratbelastung des Grundwassers und Phosphatbelastung des 
Oberflächenwassers zusätzliche Vorschriften einzuhalten. 

Die am 11. November 2020 in Kraft getretene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung 
von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA) regelt bundeseinheitliche Vorga-
ben für eine rechtssichere, differenzierte und verursachergerechte Ausweisung von mit Nitrat be-
lasteten bzw. durch Phosphat eutrophierten Gebieten für alle Bundesländer. Zum Schutz der Ge-
wässer vor Verunreinigung durch Nitrat haben die Landesregierungen die bereits ausgewiesenen, 
mit Nitrat belasteten Gebiete nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift überprüft 
und erforderliche Änderungen vorgenommen. Entsprechend der Vorgaben der AVV GeA wurden 
nun zu den Anpassungen der mit Nitrat belasteten Gebiete auch Phosphat belastete, eutrophierte 
Gebiete ausgewiesen. Diese werden jährlich aufgrund von Bodenuntersuchungen der Bewirtschaf-
ter für abgegrenzte Feldblöcke neu ermittelt. 

Im Untersuchungsgebiet der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz ist östlich von Zinna 
(Größe ≈ 14,6 ha ein N-Gebiet), sowie südlich des Kulmberges bei Rabis (Größe ≈ 1.096,7 ha ein 
N-Gebiet) ausgewiesen. Für N-Gebiete gelten Einschränkungen bezüglich der Verwendung von 
organischen und anorganischen Düngern mit Stickstoffanteil (reduzierte Mengen und Gesamtmen-
gen). Gebiete innerhalb der Nitratkulisse kleiner 550 mm Niederschlag im langjährigen Nieder-
schlagsmittel sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden (wohl aber u. a. im Saaletal, Erfurter 
Becken). 

Flächenmäßig umfangreicher sind allerdings die P-Gebiete (Gesamtgröße ≈ 9,7 ha ein N-Gebiet), 
welche flächendeckend große Anteile landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemarkungen 
Serba, Waldeck, Bobeck, Albersdorf, Scheiditz und Schöngleina umfassen. Hier gelten Einschrän-
kungen bezüglich der Verwendung von organischen und anorganischen Düngern mit Phosphoran-
teil (reduzierte Mengen und Gesamtmengen). Zudem ist das Anlegen von 5 m breiten und ganzjäh-
rig begrünten Gewässerrandstreifen für alle oberirdischen Gewässer erster und zweiter Ordnung 
vorgeschrieben. Dieser bemisst sich ab der Böschungsoberkante bzw. Linie des Mittelwasserstan-
des (nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen zählen dazu). Die Anwendung von Düngemitteln 
oder Pflanzenschutzmitteln ist auf den betroffenen Teilflächen untersagt. Ein Umbruch ist nur zum 
Zweck der unverzüglichen Erneuerung der bisherigen Begrünung nach mindestens vierjähriger 
Standzeit zulässig, wenn diese nach ThürWG zuvor der zuständigen Unteren Wasserbehörde an-
gezeigt wurde. 
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Quelle: ANTARES vom 12.08.2022 

Abb. 9: Nitrat- und Phosphatkulisse im Untersuchungsgebiet 

Die Anlage von Gewässerrandstreifen muss im Jahr unverzüglich bzw. spätestens sofort nach der 
Ernte bzw. Beräumung der ersten (Haupt-)Kultur, Zwischenfrucht oder überwinternden Kultur erfol-
gen. Durch diese Regelung hat die ThürDüV zusätzlich einen positiven Einfluss auf das Land-
schaftsbild des Untersuchungsgebietes im Bereich der Bachufer, soweit Ackerflächen angrenzen. 

4.2.5 Gewässerunterhaltung 

Zuständiger Gewässerunterhaltungsverband für den überwiegenden Teil der Gewässer ist der 
GUV „Untere Saale / Roda“ (westlicher und zentraler Bereich). Für einen kleineren Teil (östliches 
Untersuchungsgebiet) ist der GUV „Weiße Elster / Saarbach“ zuständig, vgl. Kap. 3.3.1. 

Zu den Pflichtaufgaben des Gewässerunterhaltungsverbandes Untere Saale/Roda gehören:  

• Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung, mit seiner Pflege und Entwicklung 

• Erhalt und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer 

• Ausbau der Gewässer zur Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie. 

Weitere, durch Gesetz übertragene Aufgaben sind: 

• die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen  

• einschließlich der dazugehörigen wasserbaulichen Anlagen (vorbeugender Hochwasser-
schutz). 
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4.3 Denkmalschutzrecht 

4.3.1 Datenbasis 

• Denkmallisten: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis, Stand 28.02.2022. 

• Ergänzung der Denkmallisten zu Denkmalensemble Burganlage und Kirchberg, E-Mail Um-
weltamt Saale-Holzland-Kreis vom 09.11.2023. 

• THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2006): Archäologischer 
Wanderführer Thüringen - Jena und Umgebung - Saale-Holzland-Kreis, West. Heft 8. 

• THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2007): Archäologischer 
Wanderführer Thüringen – Saale-Holzland-Kreis, Ost. Heft 9. 

• Ergänzung von Bodendenkmal-Neufunden, Voigt, W. übergeben mit E-Mail vom 02.12.2023. 

4.3.2 Baudenkmale 

Die Übersicht festgesetzter Baudenkmale liegt als Liste vor. Folgende Bau- und Kunstdenkmale 
befinden sich im Untersuchungsgebiet. 
 

Tab. 8:  Bau- und Kunstdenkmale 

Ortsteil / 
Gemarkung 

Bauwerksname Objekt, 
Lagehinweis 

Straße Nr. Flur - Flurstück 

Albersdorf mit 
Ascherhütte 

- Kirche mit Ausstattung, Kirch-
hof, Einfriedung 

Dorfstraße 1 - 15/5 

Bad Kloster-
lausnitz 

- Denkmalensemble: 

Klosterkirche mit Umgebung, 

Klostermauern 

und Gefallenendenkmal so-

wie Pfarrhaus, Schule, Schul-

speisung und Klosterteich 

Geraer Straße 15, 15a 

Kirchgasse 3, 5 

Köstritzer Straße 

3 - 156/3, 158/1, 

186, 187, 

188/6, 188/7; 

4 - 486/7 

Wohnhaus- und 

Villenbebauung 

Schöppe- / Wald-

straße 

Denkmalensemble Wohnvier-
tel 

Schöppestraße 1, 2, 3, 

4, 6, 8 

Waldstraße 11, 12, 13, 
14 

356/8, 357/1, 357/2, 

357/3, 

357/4, 358, 361/5, 

362/1, 

362/4, 362/5, 362/6, 

362/8, 

766/7 (teilw.) 

ehem. Hotel Her-

zog Ernst, heute 

Lausnitzer Hof 

Hotel & Ausstattung Bahnhofstraße 6 4 - 232/7 

Villa Naundorf Wohnhaus mit Ausstattung, 

Garten und Einfriedung 

Bahnhofstraße 27 4 - 375/23 

- Wohnhaus Bahnhofstraße 29 4 - 375/41 

Fachklinik Kloster-
wald 

Kurhaus mit Ausstattung und 
Nebengebäude 

Bahnhofstraße 33 4 - 375/43 

- Gefallenendenkmal Kirchgasse / Geraer 
Straße 

3 - 187 

Augustiner-Chor-

herren-Stiftskirche 

Kirche mit Ausstattung Kirchgasse 3 - 186 

- Schule mit Ausstattung Geraer Straße 15 3 - 188/7 

- Wohnhaus mit Ausstattung, 

Garten und Einfriedung 

Hermann-Sachse-
Straße 30 

1 - 771/41 
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Ortsteil / 
Gemarkung 

Bauwerksname Objekt, 
Lagehinweis 

Straße Nr. Flur - Flurstück 

- Wohnhaus Hermann-Sachse-
Straße 35 

1- 3/3 

Ernst-Agnes-Heim Kurhaus Hermann-Sachse-
Straße 36 

1 - 771/32 

- Forsthaus & Einfriedung Hermann-Sachse-
Straße 39 

1 - 1/2 

- Wohnhaus mit Ausstattung, 

Garten und Einfriedung 

Jahnstraße 1 3 - 339/1 

Waldhaus Köppe 
Oberhof 

Kurhotel mit Ausstattung Jenaische Straße 21 4 - 328/9 

Villa Dora Wohnhaus mit Nebenge-
bäude 

Jenaische Straße 23 4 - 328/1 

- Forstamtsgebäude mit Ne-
bengebäuden 

Jenaische Straße 28 1 - 6/8 

- Rathaus Markt 3 3 - 19 / 6 

- Wohnhaus Marktstraße 3 3 - 132 

- Wohnhaus Marktstraße 5 3 - 129 

Familiengrabstätte 
Meisner 

Grabstätte Neue Straße 2 - 753/1 

- Wohnhaus mit Ausstattung, 

Garten und Einfriedung 

Schöppestraße 3 4 - 356/8 

- Wohnhaus mit Ausstattung Waldstraße 12 4 - 362/4 

Bobeck Wasserturm  - 1 - 115/1 

Grabmal Grabmal Familie Seise Dorfstraße 1 - 282/2 

Brauereigebäude 
mit Ausstattung 

 Dorfstraße 5 1 - 90 

Kirche mit Kirch-
hof, Einfriedung 
und Pfarrei 

 Dorfstraße 29 1 - 54, 55 

Gröben Kirche mit Aus-

stattung, Kirchhof 

und Einfriedung 

- - 1 - 12/1, 12/2 

Gehöft - - 1 - 11/1 

Mennewitz - Kirche mit Ausstattung, Fried-
hof, Einfriedung 

Mennewitz 1 - 2/1 

Rabis - Vierseithof Dorfstraße 15 1-46 

Scheiditz - Feuerwehrgerätehaus Dorfstraße 14a 1 - 18 

Schlöben - - Dorfstraße 1 - 10/3 

- Kirchberg mit Kirche, Fried-

hof, 

Schulgebäude, Pfarrhaus, 

Kelleranlagen, 

Gefallenendenkmal 

Dorfstraße 6, 7, 8 1 - 7 (teilw.), 8, 9, 

10/2, 

10/3, 11, 12/1, 12/2, 

12/3, 

13, 152/6 (teilw.) 

 ehem. Wallanlage / Burg / 

Schlossanlage mit ehem. 

Kutscherhaus und ehem. 

Gutspark 

Am Wallgraben 1, 2, 3 1- - 144/14, 144/38, 

144/39, 

144/40, 144/41, 

144/42, 

145/7, 146/2, 146/3, 

146/5, 

152/6 (teilw.) 

Schöngleina - Kirche mit Ausstattung, Kirch-

hof mit hist. Grabsteinen 

Am alten Gut 1 - 2 
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Ortsteil / 
Gemarkung 

Bauwerksname Objekt, 
Lagehinweis 

Straße Nr. Flur - Flurstück 

- Gehöft, ehemalige Pfarrei Im Unterdorf 22 1 - 14/1 

Serba mit Trotz 
und Ziegenbö-
cke 

- Kirche mit Ausstattung, Kirch-

hof mit hist. Grabmalbestand 

und Einfriedung 

- 1 - 1 

Tautenhain  Feuerwehrgerätehaus Dorfstraße 2 - 238 

 Wohnhaus Dorfstraße 77 2 - 193/3 

 Gehöft Dorfstraße 81 1 - 1 

 Wohnhaus Dorfstraße 151 1 - 65/3 

 Kirche mit Ausstattung, Kirch-

hof mit Grabmal 

Gräfe/Schmidt und Einfrie-

dung 

Dorfstraße 1 - 8 

Trockhausen (ohne Denkmalbestand) 

Waldeck - Forsthaus und Nebenge-

bäude 

Dorfstraße 14 1 - 1a 

Weißenborn - Denkmalensemble Eisenberger Straße 15 
& 17 & 19 

1a - 138 / 2, 139, 

140, 222 / 8 

- Gehöft & Innenausstattung Am Anger 24 1a - 110 

- Gehöft & Innenausstattung Eisenberger Straße 17 1a - 139 

Zöttnitz (ohne Denkmalbestand) 

 

4.3.3 Archäologische Denkmale 

Die in der folgenden Tab. 9 aufgeführten archäologischen Denkmale befinden sich gemäß schriftli-
cher Mitteilung des Umweltamtes Saale-Holzland-Kreis (Stand 28.09.2022) im Untersuchungsge-
biet. Eine Anfrage beim TLDA vom 12.08.2022 wurde nicht beantwortet. Die erhaltenen Daten ein-
schließlich Ergänzung von Bodendenkmal-Neufunden, Voigt, W. übergeben mit E-Mail vom 
02.12.2023 (Nr. 16 und Nr. 17) sind in der Karte 3 dargestellt. 
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Tab. 9:  Archäologische Denkmale 

Nr. Bezeichnung / ar-
chäologisches Ob-
jekt 

Gemeinde, 
Gemarkung 

Lage Erstunter-
schutzstel-
lung 

Koordinaten15 Beschreibung 

1 Wallanlage Gröben Schlöben, 
Gröben 

650 m südwestlich der Kir-
che, am südwestlichen 
Steilhang des Forstberges 

1986-07-22 11.67782, 
50.88116  

Der südwestliche spornartige Ausläufer des Forstberges ist durch Wall und Gra-
ben vom Plateau getrennt. Es dürfte sich um eine mittelalterliche Burgstelle han-
deln, jedoch sind keine Baureste oder aussagekräftigen Funde vorhanden. Von 
dem Sporn aus hat man eine hervorragende Sicht nach Westen ins Rodatal bis 
zur Einmündung in das Saaletal. Diese gute strategische Lage deutet darauf hin, 
dass hier die Wegeverbindung nach Osten gesichert wurde. 

2 Turmhügel Gröben Schlöben, 
Gröben 

Südlich des Ortes, am Fuß 
des Nordhanges des 
Forstberges 

1986-07-22 11.68309, 
50.88472 

Am Nordabhang des Forstberges befindet sich ein gut erhaltener Turmhügel mit 
umlaufendem Graben und Wall. Von der Anlage ist wenig bekannt. Es gibt keine 
datierenden Funde. Die Lage an der südlichen Flanke des Ost-West verlaufen-
den Tales deutet auf eine Funktion zur Sicherung eines alten Weges hin, der 
vom Rodatal auf die nordwestlichen Höhen führte. 

3 Wasserburg „Der 
Bühl“, Schlöben, 
ehem. Wallanlage/ 
Wasserburg/ Schloss-
anlage mit ehem. Kut-
scherhaus und 

Schlöben, 
Schlöben 

Ortslage, das Herrenhaus, 
ehemals eine Wasserburg 

1963-09-15 (11.68835, 
50.89294),  
 
 
 
 
 
flächige Dar-
stellung 

Im Ort Schlöben findet man die Wasserburg in der Niederung direkt an der 
Straße. Sie wurde auch als Herrenhaus bezeichnet. Die Wasserburg war lange 
im Besitz der Familie von Hardenberg, zu der auch der berühmte Dichter Novalis 
gehörte. Von der letzten Bauphase der Wasserburg sind noch wenige Reste an 
Bausubstanz erhalten. Freiherr Carl von Hartenberg ließ 1727 das Kanalsystem 
erneuern. Hinter der Grabenmauer befinden sich außerdem Schanzen. 

Ehem. Gutspark angrenzend, Ausdehnung 

bis Dorfstraße/L 1075 

Historische Park- und Gartenanlage, Denkmalensemble zusammen mit ehem. 
Wallanlage/ Wasserburg/ Schlossanlage und ehem. Kutscherhaus 

4 Wüstung und Wasser-
burg „Loden-
schitz/Ladnitz“, Grö-
ben 

Schlöben, 
Gröben 

Etwa 700 m östlich des 
Ortes, Areal einer Nieder-
terrasse, westlich des 
Krünitzbaches und vom 
Krünitzbach umflossenen 
kleinen Burganlage 

k. A.  11.69914, 
50.88502 

Auf dem schwach geneigten Hang westlich des Speicherbeckens Podelsatz be-
findet sich die Ortswüstung Ladnitz. Die zugehörige Wasserburg wurde im Zuge 
der Errichtung eines Speicherbeckens ausgegraben. Dabei wurden die Baupha-
sen einer kleinen Niederungsburg, auch als Flachmotte bezeichnet, freigelegt. 
Die Gründung erfolgte im späten 12. Jahrhundert, ab 1216 ist die Anlage urkund-
lich fassbar. Im 14. Jahrhundert verlor sie ihre Funktion als Adelssitz und wurde 
noch bis ins 15. Jahrhundert. 

5 Steinkreuz Mennewitz Schlöben, 
Trockhau-
sen 

Das Steinkreuz steht ca. 

700 m südlich des Ortes 
auf einer Anhöhe, dicht 
neben einer Gebüsch-
gruppe 

1969-02-12 11.71956, 
50.88089 

Ursprünglich stand das Steinkreuz ca. 60 m (andere Angabe 200-300 m) weiter 
westlich direkt an der Flurgrenze Lotschen-Podelsatz und wurde 1977 aufgrund 
von Wegeeinebnungen an den heutigen Standort versetzt. Ein Arm fehlt alt. Der 
Sage nach soll am ursprünglichen Standort ein Mord geschehen sein. 

6 Wallanlage Schlöben Schlöben, 
Schlöben 

Auf der Höhe über der 
Scheermühle bei Podel-
satz 

1955-10-28 11.7064, 
50.88088 

Wallanlage, die den natürlichen Schutz des Steilhanges zum Krünitzbach nutzt. 
Von der Burg sind keine Funde bekannt, die auf die Zeitstellung verweisen. 
Größe und Art lassen auf eine mittelalterliche Burg schließen. Es könnte sich um 
eine frühmittelalterliche burgähnliche Verteidigungsanlage handeln, die später 
als kleiner Ministerialensitz ausgebaut wurde. Auffällig ist die Nähe zur Wasser-
burg Ladnitz und zum Turmhügel Gröben. 

 
15 (ö.L/n.B, WGS84, Dezimalgrad)  
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Nr. Bezeichnung / ar-
chäologisches Ob-
jekt 

Gemeinde, 
Gemarkung 

Lage Erstunter-
schutzstel-
lung 

Koordinaten15 Beschreibung 

7 Steinkreuz Schöng-
leina 

Schöngleina 
Schöngleina  

Ca. 300 m nordöstlich 
vom Ort unmittelbar w der 
Straße Schöngleina-Zinna  

1962-03-16 11.73115, 
50.91226 

Auf dem markanten Hügel "Knochen" westlich neben einer Eiche befindet sich 
ein Kreuzstein. Diese Darstellungen darauf werden der Sage nach mit dem Tod 
eines Schneiders an diesem Ort in Verbindung gebracht. 

8 Wallanlage Waldeck Waldeck, 
Waldeck 

nach Osten gerichteter 
Geländesporn sw Orts-
rand 

k. A. 11.77754, 
50.91241 

Die Wallanlage "Altes Schloss" ist eine sehr schön gelegene Burg, die den natür-
lichen Schutz von zwei sehr tiefen Schluchten ausnutzt und nur zum Ort hin 
durch einen ca. 120 m langen Graben gesichert wird. Die Uneinnehmbarkeit von 
drei Seiten wird bewusst, wenn man die Besichtigung der Anlage über den mit 
Geländern gesicherten Weg durch die Schlucht wählt. Zur Entstehungszeit ist 
wenig bekannt, da kein Fundmaterial vorliegt. Aufgrund der Größe kann man 
eine Nutzung als Sitz von Ministerialen im hohen Mittelalter annehmen. 

9 Kleine Rabsburg 
Bobeck 

Bobeck, 
Bobeck 

Nordnordwestlich der Pa-
piermühle, nördlich der 
Großen Rabsburg im 
Rabsgrund gelegen  

1955-10-28 11.7848, 
50.89107 

Die nördlich der Großen Rabsburg gelegene Kleine Rabsburg war ein kleiner Mi-
nisterialensitz. Die urkundlichen Nennungen sind sehr spärlich. Unmittelbar öst-
lich der Anlage befindet sich eine Dorfwüstung. Die Häuserstandorte zeichnen 
sich durch schwache Hügel im Gelände ab. 

10 Pechofen Bobeck Bobeck, 
Bobeck 

unmittelbar südlich der 
Straße Bobeck-Schleifrei-

sen, Freianlage ca. 1,5 km 
südöstlich von Bobeck 

1975-07-25 11.81157, 
50.89636 

Die 1976 - 1978 erfolgte Teilrekonstruktion des Pechofens (technisches Denk-
mal) beruht auf einem Grabungsbefund, der 1975 bei einer Lehrgrabung für eh-
renamtliche Bodendenkmalpfleger freigelegt wurde. Der Pechofen stammt aus 
dem 17. Jahrhundert und steht im Zusammenhang mit der nahe gelegenen Wüs-
tung Bleifeld. Wüstungsareal mit Keramikfunden.  

11 Steinkreuz Bobeck Bobeck, 
Bobeck 

ca. 1,5 km südöstlich des 
Ortes, im Gelände der 
Freilichtanlage des Pech-

ofens, 50 m westlich von 
diesem 

1969-02-12 11.81078, 
50.89667 

Bei diesem Steinkreuz wurden die Arme 1977/78 rekonstruiert, erkennbar durch 
die deutlich hellere Farbe des Sandsteins. Bis 1976 stand es ca. 200 m nord-
westlich des Ortes, die Neuaufstellung erfolgte am 24.06.1978 im Gelände der 
Freilichtanlage des Pechofens. Der Sage nach soll das Kreuz aufgestellt worden 
sein, weil hier ein Pfarrer von Räubern erschlagen wurde. 

13 Wüstung 
Grumprechtsdorf Bad 
Klosterlausnitz 

Bad Kloster-
laus-nitz 

Im Staatsforst Kloster-
lausnitz, Forstbezirk 33, 
an der Grenze zu 344, 
südlich des Töpferberges 
Jagen 47, Wüstung 
Gumprechtsdorf 

1955-10-28 11.8169, 
50.91736 

Die südlich des Töpferberges gelegene Wüstung Gumprechtsdorf wurde 
1952/53 wissenschaftlich untersucht. Die 13 lockere Steinhügel, die Überreste 
der Wüstung, sind die Reste der Häuser eines Dorfes, das um 1200 gegründet 
wurde. Bereits 1255 wurde Gumprechtsdorf als wüst bezeichnet. Am östlichen 
Rande der Hügelreihe sind Spuren von Hohlwegen zu erkennen. 1810 wurde ein 
Hügel auf der Landesvermessungskarte als "Alte Kirche" bezeichnet. 

14 Grabhügel „Vogel-
herd“ Serba 

Serba,  
Klengel 

ca. 1,3 km südöstlich vom 
Zentrum Serbas, im Wald 

1973-01-18 11.82789, 
50.93506 

Im Bereich der Kreuzung der Alten Regensburger Straße und der heutigen Ho-
hen (früher Alten) Straße befindet sich ein großer Hügel (Ø 30 - 35 m). 1900 
wurde daran ein Kreuzschnitt angelegt, da die Vermutung bestand, dass es sich 
um einen Grabhügel handelt. Die Grabung erbrachte jedoch keinen eindeutigen 
Befund, sodass eine klare funktionale Zuordnung nicht möglich ist. Heute ist der 
Hügel schwer auszumachen, da in der Umgebung Bauschutt und Erde deponiert 
wurden. 

15 Wüstung Glashütte 
Weißenborn 

Weißenborn Nordöstlich vom Ort, leich-
ter Nordhang, Forstabtei-
lung 156 

1973-01-18 11.89199, 
50.93258 

Bereits 1925 suchte G. Eichhorn nach einer Glashütte, die aufgrund der Flurbe-
zeichnung "An der Glashütte" und einer urkundlichen Erwähnung 1196 im Zu-
sammenhang mit dem Kloster Lausnitz in der Forstabteilung 156 vermutet 
wurde. Dort befinden sich etwa 20 kleinere Hügel von 8-12 m Durchmesser. 
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Nr. Bezeichnung / ar-
chäologisches Ob-
jekt 

Gemeinde, 
Gemarkung 

Lage Erstunter-
schutzstel-
lung 

Koordinaten15 Beschreibung 

Oberflächenfunde von Glasschmelzresten und Hafenbruchstücke deuten eben-
falls auf den Standort der Glashütte hin, die bisher noch immer nicht genau loka-
lisiert werden konnte. 

16 Drei Menhire an der 
ehem. Radrennbahn 

Bad Kloster-
lausnitz 

Im Wald nahe der Rad-

rennbahn, ca. 400 m west-

lich L 1070 

Geplant /lfd.  k. A. Die drei Menhire wurden nach 2014 (?) von Ralph Hansemann (Bobeck) neu 
entdeckt. Eine Unterschutzstellung erfolgte trotz Meldung an das zuständige 
Landesamt Weimar bisher nicht. 2020 erfolgte Entfernung vom ursprünglichen 
Standort im Zuge des Forstwegebaus. Es ist geplant, die beiden entfernten 
Steine in Absprache mit dem Förster wieder an ihren vermutlichen Original-
standort zurückzuversetzen.  

17 Menhir südöstlich des 
Mohnberges  

Bad Kloster-
lausnitz 

Im Wald, ca. 2,0 km nord-
östlich der Kirche von 
Bobeck  

Geplant /lfd.  k. A. Der Menhir wurde 1979 in einem großflächigen Kahlschlag entdeckt und aufge-
richtet, war dann in einer dichten Kiefernschonung schwer auffindbar. 2022 
wurde der Stein von R. Hansemann an der nächsten befestigten Forst-straße 
zum Abtransport liegend wiedergefunden. Forstarbeiter haben diesen zurück-
transportiert und aufgerichtet, jedoch 50 m weiter westlich des Originalstandor-
tes. Im Umfeld des Steines wurden 2023 neolithische Steinwerkzeuge gefunden. 
Eine Umsetzung an den Originalstandort ist geplant.  
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4.4 Forstrecht 

Der Wald wird schon seit vielen Jahrhunderten genutzt, z. B. als Holzlieferant und Erholungsraum. 
Er wird zum größten Teil bewirtschaftet und ist deshalb – bis auf einige wenige kleinräumige Aus-
nahmen – ein „Kulturwald“.  

Im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplanes Bad Klosterlausnitz sind keine Naturwaldparzellen 
vorhanden oder geplant. 

 

4.5 Bodenschutzrecht 

Im Rahmen der europäischen Cross-Compliance-Anforderungen an die Erhaltung der landwirt-
schaftlichen Flächen in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand sind bestimmte, ge-
setzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Schutz des Bodens vor Erosion einzuhalten. Das gilt 
sowohl für Wasser- als auch für Winderosion. Für Thüringen sind allerdings wegen der bodengeo-
logischen Verhältnisse lediglich die Regelungen zu Wassererosion relevant, da keine Winderosion 
zu erwarten ist. 

Die Thüringer Verordnung zur Einteilung von landwirtschaftlichen Flächen nach dem Grad der Ero-
sionsgefährdung (Thüringer Erosionsschutzverordnung - ThürErVO) sieht vor, auf Basis des Feld-
blocks (im Sinne des § 10 der Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik) die potenziellen Erosionsgefährdungen landwirtschaftlicher Flächen Thüringens 
zu ermitteln. Für jeden erosionsgefährdeten Feldblock wird eine Gefährdungsklasse festgelegt.  

Die Methodik zur Einteilung von landwirtschaftlich genutzten Flächen nach dem Grad ihrer Erosi-
onsgefährdung durch Wasser und zur Bestimmung der potenziellen Erosionsgefährdung durch 
Wasser ist in der ThürErVO geregelt. Die Einschätzung der potenziellen Wassererosionsgefähr-
dung erfolgt durch die Verknüpfung von  
a) Bodenart (unter Heranziehung des Bodenerodierbarkeitsfaktors K als Kenngröße für die Erosi-
onsanfälligkeit einer Bodenart), 
b) Hangneigung oder Relief (unter Heranziehung des Hangneigungsfaktors S) sowie 
c) Regenerosivität (unter Heranziehung des Regenerosivitätsfaktors R). 

Die landwirtschaftlichen Flächen, die den Erosionsgefährdungsklassen zugehören, sind in einer 
verbindlichen, das gesamte Gebiet Thüringens darstellenden Karte im Sinne eines Erosionsgefähr-
dungskatasters bezeichnet, die im Internet abrufbar sowie in den zuständigen Landwirtschaftsäm-
tern einsehbar ist. Für die Wassererosionsgefährdungsklassen 1 und 2 sind in § 2 Abs. 2, 3 Direkt-
ZahlVerpflV Bewirtschaftungsauflagen festgelegt, die die Bodenerosionsgefahr verringern, insbe-
sondere Zeitpunkt und Richtung des Pflügens quer zur größten Hangneigung. Im Untersuchungs-
gebiet sind einzelne landwirtschaftliche Flächen, insbesondere Hänge im Westen entlang der Wöll-
misse stark erosionsgefährdet und ein größerer Anteil erosionsgefährdet. 
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Quelle: Thüringen Viewer © GDI-Th vom 16.08.2022 

Abb. 10: Wassererosionsgefährdete Feldblöcke im Untersuchungsgebiet 
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5 Methodisches Vorgehen 

Der vorliegende Landschaftsplan in Text und Karten ist als fachliches Gutachten eine wichtige In-
formationsgrundlage zur Umsetzung von Zielen und Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie der Landschaftspflege im Gemeindegebiet (örtliche Ebene). 

Folgende Schwerpunkte werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Daten, Planungen und 
Unterlagen als Zielsetzung für die Erarbeitung des Landschaftsplanes der Erfüllenden Gemeinde 
Bad Klosterlausnitz herausgearbeitet: 

• Erstellen einer fachlich fundierten Grundlage für die Integration in den Flächennutzungsplan 
sowie zur qualitativen Beurteilung von zu erwartenden Konflikten, vgl. Karte 1 Raumnutzung. 

• Ableiten und Darstellen bedeutender Funktionen des Naturhaushaltes für das Untersu-
chungsgebiet (insbes. Klimaausgleich/ Frischluftschneisen, Grund- und Oberflächengewäs-
ser inkl. Berücksichtigung von Flächen, die für den Hochwasser- und Trinkwasserschutz re-
levant sind unter Berücksichtigung der Zielsetzungen der europäischen Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) (vgl. Karten 3 bis 5) 

• Ermitteln und Darstellen von wichtigen, unverzichtbaren Biotopkomplexen, Trittsteinbiotopen 
und Vernetzungsachsen sowie Aufzeigen von erforderlichen Mindestgrößen zur Erhaltung 
bedeutender Biotope und Lebensräume im Gemeindegebiet, unter Einbeziehung der vorlie-
genden Schutzgebiete (vgl. Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt) 

• Aufzeigen und Darstellen bedeutender Bereiche für das Ortsbild sowie die Erholungsfunktion 
(unter Berücksichtigung der siedlungsbezogenen Naherholung, naturnaher Spielflächen für 
Kinder sowie touristischer Infrastruktur), Darstellen wichtiger Blickbeziehungen und visuell 
empfindlicher Bereiche (vgl. Karte 7: Landschaftsbild und Erholung) 

• Ableiten aussagekräftiger, planungsrelevanter Entwicklungsziele für das Gemeindegebiet als 
Grundlage für die Integration in den Flächennutzungsplan (vgl. Karte 2, Entwicklungskon-
zeption) 

• Darstellen und Beschreiben von landespflegerischen Maßnahmen zum Schutz-, zur Pflege- 
und Entwicklung von Natur und Landschaft, unter Berücksichtigung der jeweiligen charakte-
ristischen Besonderheiten und bedeutenden Funktionen im Gemeindegebiet (Kap. 9 und 
Karte 2, Entwicklungskonzeption, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege). 

Der Landschaftsplan wurde digital mit dem GIS-Programm ArcGIS in der aktuellen Version 10.6 
bzw. 10.8 durchgeführt16.Damit konnten die landesweit und auf Kreisebene überwiegend digital 
vorliegenden Geodaten eingearbeitet, analysiert, verschnitten und dargestellt werden.  

Geodaten sind digitale Informationen, denen auf der Erdoberfläche eine bestimmte räumliche Lage 
zugewiesen werden kann (Geoinformationen, Geobezug). Sogenannte Geobasisdaten (z. B. Topo-
graphische Karten des Thüringer Landesvermessungsamtes) werden mit den sogenannten Ge-
ofachdaten (z. B. zu einzelnen Schutzgütern der einzelnen Fachämter) zu einem Geoinformations-
system zusammengeführt. Dabei sind die einzelnen Objekte einerseits in ihrer geometrischen 
Form (shape) und andererseits mit ihrer jeweiligen Sachinformation (Attribute) abgelegt. Insbeson-
dere ist es möglich, mit den Ergebnissen des Landschaftsplans, die zu den einzelnen Themen als 
Flächen-, Linien oder Punkt-Shapefiles vorliegen werden, weiterzuarbeiten. 

Die Bewertungen innerhalb der Schutzgüter wurden in der Regel dreistufig vorgenommen (hoch, 
mittel, gering) mit Ausnahme des Schutzgutes Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, für das die 
Bewertung fünfstufig ist. 
  

 
16 GIS = Geografisches Informationssystem, d.h. computergestütztes Tool zur Kartierung und Analyse geografischer Daten 

zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und Planung 
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6 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

6.1 Lage, Abgrenzung und Größe 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Saale-Holzland-Kreis und beinhaltet das Gebiet der Erfüllenden 
Gemeinde Bad Klosterlausnitz. Dazu zählen außer Bad Klosterlausnitz die Gemeinden Albersdorf, 
Bobeck, Scheiditz, Schlöben, Schöngleina, Serba mit den Ortsteilen Klengel und Trotz, Tauten-
hain, Waldeck und Weißenborn.  

Das Untersuchungsgebiet umfasst 8.495 ha. Die Einwohnerzahl der Erfüllenden Gemeinde Bad 
Klosterlausnitz beträgt nach Angaben des Statistischen Landesamtes 3.384 (31.12.2021). Darüber 
hinaus sind die Einwohnerzahlen wie folgt verteilt: Albersdorf (306), Bobeck (272), Scheiditz (57), 
Schlöben (917), Schöngleina (532), Serba (701), Tautenhain (924), Waldeck (223) und Weißen-
born (1.135) (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (thueringen.de), letzter Zugriff 15.12.2022).  

Quelle: OpenStreetMap (letzter Zugriff vom 12.08.2022) 

Abb. 11: Lage im Raum 

 

6.2 Naturräumliche Gliederung 

6.2.1 Datenbasis 

• TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Geographie/ 
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03  
(letzter Zugriff: 07.12.2022) 

Der Saale-Holzland-Kreis liegt im Übergangsbereich vom Mittelgebirge (300 bis 450 m Höhe) zur 
Leipziger Tieflandsbucht (100 bis 150 m Höhe) und damit an einer Schnittstelle naturräumlich un-
terschiedlicher Landschaftstypen.  

https://statistik.thueringen.de/datenbank/gemeindeblatt.asp?gemnr=74003
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03
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Quelle: http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03, (letzter Zugriff am 10.08.2022) 

Abb. 12: Naturräumliche Gliederung 

6.2.2 Beschreibung 

In der Mitte und im Westen des Kreises dominiert die Muschelkalk-Hochfläche der Ilm-Saale-
Ohrdrufer Platte (350 bis 450 m Höhe), in die sich die Saale und ihre Seitentäler bis zu 250 m tief 
eingeschnitten haben, vgl. Abb. 12. Unter dem Muschelkalk lagert die Saale-Sandsteinplatte, eine 
Randplatte des Thüringer Beckens. Diese tritt südöstlich von Jena und im gesamten Ostteil des 
Kreises an die Erdoberfläche und prägt vor allem das waldreiche Holzland (rot). Im Norden hat der 
Landkreis geringe Anteile an der Weißenfelser Lössplatte (gelb).  

http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03
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Das Untersuchungsgebiet weist bei generalisierter Betrachtung eine Zweiteilung auf. Es dominie-
ren wie im Osten und Süden des Kreises auf den nährstoffarmen Buntsandsteinböden der Saale-
Sandsteinplatte größere Waldflächen. Die vom Muschelkalk geprägte Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte 
ragt von Westen her in das Untersuchungsgebiet. 

Insgesamt ist das UG durch Täler und Hänge geprägt und weist relativ große Höhenunterschiede 
zwischen ca. 195 m NHN (südlich Gröben, nahe BAB A 4) bis zu > 405 m NHN (bei Burgrabis) auf. 
Der überwiegend bewaldete Teil des Holzlandes befindet sich zwischen ca. 300 m NHN bis 
350 m NHN, im Durchschnitt bei 325 m NHN. 

6.3 Siedlungs- und Landschaftsgeschichte 

6.3.1 Datenbasis 

• TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Allgemeine Informationen/ 
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk01.html (letzter Zugriff 07.12.2022) 

• Freie Enzyklopädie Wikipedia (letzter Zugriff 08.12.2022): Kloster Lausnitz – Wikipedia 
Bad Klosterlausnitz – Gemeinde – Heilbades in Mitten des Thüringer Holzlandes gelegen. 
(bad-klosterlausnitz.de) 

• Liste der Kulturdenkmale (Bau- und Kunstdenkmale) des Saale-Holzland-Kreises: Umwelt-
amt des Saale-Holzland-Kreises, übergeben mit E-Mail vom 28.09.2022 

• Liste der Bodendenkmale Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises, übergeben mit E-Mail 
vom 28.09.2022 

• Ergänzung von Bodendenkmal-Neufunden, Voigt, W. übergeben mit E-Mail vom 02.12.2023 

• THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2006): Archäologischer 
Wanderführer Thüringen - Jena und Umgebung - Saale-Holzland-Kreis, West. Heft 8. 

• THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2007): Archäologischer 
Wanderführer Thüringen – Saale-Holzland-Kreis, Ost. Heft 9. 

Bezüglich der Raum- bzw. Flächennutzungen im Untersuchungsgebiet wird insbesondere bei den 
landschaftsprägenden Nutzungen – wie Siedlungsentwicklung, Land- und Forstwirtschaft – die his-
torische Entwicklung mitberücksichtigt, da vielfach Auswirkungen auf die heutige Nutzung beste-
hen.  

Die historische Entwicklung der Landschaft lässt sich vor allem aus den Bewirtschaftungsformen 
und aus alten Kartenwerken ablesen. Aufgrund der historischen Hintergründe können landschafts-
typische und charakteristische Leitbilder für eine künftige Entwicklung der Landschaft abgeleitet 
werden. Die Aussagen zur Geschichte der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz und der Nut-
zungen wurden überwiegend historischen Aufzeichnungen und Untersuchungen entnommen. vgl. 
auch Kap. 4.3. 

Die heutigen Auswirkungen der Raumnutzungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
werden für die verschiedenen Schutzgüter in Kap. 7 (jeweils unter Berücksichtigung der Vorbelas-
tungen und Beeinträchtigungen) aufgeführt. 

6.3.2 Siedlungen 

Die Siedlungsstruktur ist durch germanische und slawische Volksgruppen entstanden, die vom frü-
hen bis ins hohe Mittelalter im Raum zwischen Saale und Weißer Elster erste Siedlungen gründe-
ten. Die Saale bildete im frühen Mittelalter die Ostgrenze des Frankenreiches. Die deutsche Koloni-
sation setzte Anfang des 12. Jahrhunderts mit der Gründung von Klöstern ein (z. B. in Klosterlaus-
nitz das ehemalige Augustinerinnenkloster mit seiner romanischen Pfeilerbasilika). Vom 12. bis 14. 
Jahrhundert kam es zur Gründung zahlreicher Siedlungen. Das gesamte Gebiet des heutigen 
Saale-Holzland-Kreises erlebte in den folgenden Jahrhunderten eine wechselvolle Geschichte, in 
deren Verlauf es immer wieder zu anderen Fürstenhäusern gehörte, ehe es 1920 dem Land Thü-
ringen angegliedert wurde. 

http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk01.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Lausnitz
https://www.bad-klosterlausnitz.de/
https://www.bad-klosterlausnitz.de/
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Die wechselvolle Geschichte Thüringens hat im Bereich des Saale-Holzland-Kreises viele kultur-
historische Zeugnisse und Denkmale hinterlassen. So gibt es sehenswerte Schlösser, z. B. in 
Dornburg (Barock- und Renaissanceschlösser), Hummelshain (Jagdschloss) und Wolfersdorf 
(Wasserschloss). Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Leuchtenburg bei Kahla (bedeutendste mit-
telalterliche Wehrburg im Saaletal), die barocke Jagdanlage Rieseneck.  

Der heutige Gesundheitsstandort Bad Klosterlausnitz hat seinen Ursprung in der Gründung eines 
Augustiner Nonnenklosters um 1132 n. Chr. Am 12. Juni 1137 wird das Kloster unter den Schutz 
von Papst Innozenz II gestellt. Die Bestätigungsurkunde des Papstes ist die erste urkundliche Er-
wähnung des Klosters und kann als Geburtsurkunde des späteren Ortes Klosterlausnitz angese-
hen werden. Durch die Reformation kommt es 1526 zur Aufhebung des Klosters. 

Das Dorf Lausnitz entwickelte sich nach Ende des 30-jährigen Krieges weiter und führte erstmals 
1661 die Bezeichnung Klosterlausnitz. Die Klosterkirche verfiel allerdings zunehmend und wurde 
erst 1863 bis 1866 auf den Fundamenten der alten Kirche im romanischen Stil neu aufgebaut.  

Durch den Bau der Eisenbahnstrecke zwischen Weimar und Gera ab 1876 wurde der Ort für den 
Fremdenverkehr erschlossen (ab 1880 als Luftkurort) und Klosterlausnitz entwickelte sich zur 
„Sommerfrische“. Es folgte der Bau des Kurhauses und erster Sanatorien um die Jahrhundert-
wende. Das „Klosterlausnitzer Moorbad“ wurde ab 1929 eingerichtet und 1931 wurde dem Ort der 
Titel „Bad“ zuerkannt. Mit dem Bau des Kurparkes, weiterer Kurinfrastruktur (u. a. Neubau von Kur-
kliniken, „Kristall Kur- und Freizeitbad“) entwickelte sich der Kurort zur heutigen Größe. Bedeutend 
war die staatliche Anerkennung als Kurort und in Thüringen das (höchste) Prädikat „Heilbad“ 
i. V. m. einer erfolgreichen Heilwasserbohrung an der „Roten Pfütze“ im Jahr 2003. Durch das Heil-
wasser für Trink- und Badekuren besteht nun eine Unabhängigkeit bzgl. der Moorbäder, da die 
Moornutzung inzwischen eingestellt ist.  

Der Kurpark17 wurde zwischen 1950 – 1960 angelegt (mit Vielzahl einheimischer und nicht-einhei-
mischer Gehölze wie Mammutbaum, Silberfichte, Douglasie, Platane). Im Zeitraum 1990 - 1997 
wurde der Kurpark im Stil eines englischen Landschaftsparks umgestaltet (neue Wegeführung, 
Umbau Kurparkteich) und zwischen 2005 – 2006 nördlich des Forsthauses erweitert (Vogelvoliere 
Nadelgehölz, Rhododendron, Initialpflanzungen/Ufervegetation am Teich). 2016 – 2017 gab es 
eine Kurparkergänzung durch Bepflanzung am Spielplatz, Kneipptretbecken, weitere Stauden- und 
Kiesbeete sowie Gehölze. Die Bühne mit Zuschauerraum wurde aufgefrischt.  

6.3.3 Land- und Forstwirtschaft 

Das Untersuchungsgebiet gliedert sich geologisch sowie durch das bewegte Relief bedingt in ver-
schiedenartige Bereiche. Vorwiegend forstwirtschaftlich geprägt ist der Osten des Untersuchungs-
gebietes in den Gemarkungen von Bad Klosterlausnitz, Weißenborn, Tautenhain, Bobeck und Wal-
deck. Hier zeigt sich der verstärkte Einfluss des geologischen Untergrundes der Saale-Sandstein-
platte (vgl. Kap. 6.2 und Abb. 12, bei deren Verwitterung weniger fruchtbare sandige Bodenarten 
entstehen. Diese Wälder bilden ein großes geschlossenes Waldgebiet mit der Bezeichnung „Holz-
land“. 

Im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist die Landschaft offener, hier dominiert die land-
wirtschaftliche Nutzung (überwiegend Ackerland, Agrargebiet mit der Bezeichnung Ostthüringer 
Bundsandsteingebiet).  

Im Westen der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz ragen die Ausläufer des geschlossenen 
Waldgebietes „Kernberge und Wöllmisse“ als Teil der Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte in das Untersu-
chungsgebiet hinein. Dabei prägen Wald und häufig lineare Gehölzflächen die für den Ackerbau 
meist zu steilen Flächen an Hängen und trockenen Plateaulagen. Die Bachtäler, wie z. B. der 
Krünitz, des Schöngleinaer Baches, der Gleise, des Zeitzgrundes wie auch der Altenrodaer Grund 
oder das Raudatal sind randlich bewaldet oder von Grünland flankiert.  

Grünlandnutzung ist darüber hinaus auf süd- bis südwestexponierten, stark geneigten Flächen ver-
breitet, teils in Form von Streuobstwiesen oder als Weidenutzung mit verstreuten einzelnen Sträu-
chern und Bäumen. 
 
17 Schreiben der Gemeinde Bad Klosterlausnitz vom 04.12.2023 
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Ackerland findet sich vorwiegend außerhalb der Tallagen in flacheren Bereichen, die nicht zu nass 
und nur mäßig geneigt sind. Insgesamt führen Bodeneigenschaften und Hangneigung in Kombina-
tion zu einer im westlichen Teil nahezu flächendeckend hohen und sehr hohen Empfindlichkeit ge-
genüber Wassererosion (Kap. 7.2.4 und Abb. 10). 

 

6.3.4 Luftmunitionsanstalt 5/IV Oberndorf (LMuna) 

Bei dem Gebiet des ehemaligen Munitionslagers und Außenlagers des KZ Buchenwald (1934 – 
1945) MUNA Oberndorf 5/IV bei Bad Klosterlausnitz, handelt es sich um ein Gelände mit wechsel-
voller Geschichte, vgl. Die Geschichte der Luftmunititonsanstalt 5/IV Oberndorf (LMuna), Heimat-
verein Bad Klosterlausnitz e.V. (o.J).  

Die historisch-militärische Nutzung bestand darin, dass Munition produziert, aufbereitet und depo-
niert wurde, wobei u. a. Häftlinge als Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Nach Ende des 2. Weltkrie-
ges gab es mehrere Phasen der Sprengungen und Beräumung, sodann Nutzung als Schießplatzes 
der NVA (1956 – 1989). Später wurde das Gebiet von der Bundeswehr übernommen (ab 1991-
1996) sowie weitere, intensive Kampfmittelberäumungen durchgeführt.  

Das ehemals forst-, jagd- und landwirtschaftlich genutzte Gebiet war infolgedessen durch Flächen-
brände, Sprengtrichter und Trümmerteile, u. a. wegen flächiger Abholzung zur Munitions-beseiti-
gung völlig verändert. Nach dem Ende der militärischen Nutzung erfolgten wiederholte Kampfmit-
telberäumungen und Sprengung von nicht transportfähiger Munition auf einer Fläche von ca. 600 
ha, sodass das Gebiet seit 2021 wieder für die Öffentlichkeit freigegeben wurde und Naherho-
lungsgebiet ist.  

Durch jahrelange Sukzession hat sich die Natur erholt. Es sind interessante Offenland-, natürliche 
Waldgesellschaften sowie naturnahe Feuchtlebensräume mit seltenen Tier- und Pflanzengesell-
schaften entstanden. Aufgrund dieser biologischen Vielfalt steht das FFH-Gebiet „Am Schwert-
stein – Himmelsgrund“(DE 5037-303) seit 2004 auf der Liste von Gebieten mit gemeinschaftlicher 
Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region (NATURA 2000-Gebiet) und wurde durch 
die EU-Kommission bestätigt (Amtsblatt der Europäischen Union - EG Nr. L 12/1 vom 28. Dezem-
ber 2004), vgl. auch Kap. 4.1.2.  

Zur Erinnerung an die Ereignisse, Schicksale und Leiden im KZ Oberndorf ist ein Gedenkpark an-
gedacht, vgl. auch Kap. 7.8.3. 

 

6.3.5 Rohstoffgewinnung und Bergbau 

Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich im Untersuchungsgebiet keine Bergbaubetriebe im Gel-
tungsbereich des Bundesberggesetzes (BBergG). Deshalb liegen hier keine Rahmenbetriebspläne 
bzw. Hauptbetriebspläne nach BBergG vor (Quelle: Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz (TLUBN) Ref. 86 vom 03.01.2023). 

Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen nach BBergG, wie Erlaubnisse bzw. Bewilligun-
gen, für die Aufsuchung bzw. Gewinnung von bergfreien Bodenschätzen, liegen ebenfalls nicht vor. 

Für Abbauflächen nach Baurecht (Abgrabungen) ist hier das Landratsamt des Saale-Holzland-Krei-
ses zuständig. Dies betrifft den vormals unter Bergrecht stehenden Chirotherien-Sandsteintagebau 
nordwestlich der Ortslage Trockhausen der Streicher Steinbruch GmbH. 

Der Betrieb wurde wegen der geänderten Zuständigkeiten nach In-Kraft-Treten des Gesetzes zur 
Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse bei Bodenschätzen (BodSchVereinhG) vom 15.04.1996 
an das nunmehr zuständige Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises übergeben.  
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Die Ausweisung von Gebieten für die Rohstoffgewinnung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung 
von Regionalplänen durch die Regionale Planungsgemeinschaften, hier: Regionale Planungsge-
meinschaft Ostthüringen. 

In den im TLUBN, Ref. 8618 vorliegenden Unterlagen zu Altbergbau, Halden, Restlöchern und un-
terirdischen Hohlräumen i. S. des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohlräume-Gesetzes 
sind für die Gemarkungen Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Gröben, Scheiditz, Schlöben, Schöngleina 
und Waldeck diverse Sand- bzw. Kalksteinbrüche, Sand- bzw. Lehmgruben mit ggf. vorgelagerten 
Halden sowie Bergkeller erfasst (Stand 1986). Auf eine kartografische Darstellung der 48 Objekte 
wird verzichtet, da sie – sofern oberirdisch - kaum mehr in der Örtlichkeit erkennbar sind.  

Über den aktuellen Zustand und die derzeitige Nutzung dieser Objekte ist nichts bekannt. Hinweise 
auf Gefährdungen durch diese Objekte sowie weitere Hinweise zu Altbergbau, Halden und unterir-
dischen Hohlräumen i. S. des ThürABbUHG liegen nicht vor. Sofern sich daraus Ansatzpunkte für 
Entwicklungs- oder Kompensationsmaßnahmen ergeben, wird darauf Bezug genommen (z. B. Fel-
sen-, Bergkeller). 
  

 
18 Vgl. E-Mail vom 03.01.2023 und E-Mail vom 26.04.2023 
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7 Bestandsaufnahme und Bewertung der 
Schutzgüter 

Die Bestandsbeschreibung, Analyse und Bewertung von Natur und Landschaft wird getrennt für die 
jeweiligen Schutzgüter des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dargestellt. In diesem Ka-
pitel werden somit die folgenden Schutzgüter betrachtet: 

• B  Boden 

• F  Fläche  

• W  Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

• K  Klima / Luft 

• A  Arten und Biotope, Biologische Vielfalt 

• L  Landschaft (-sbild und Erholung) 

• M  Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, Kultur- und 

sonstige Sachgüter 

Die lagemäßige Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der Bestandserhebung und Bewertung 
sowie vorhandene Belastungen und Konflikte werden für jedes Schutzgut in einer Karte, im Maß-
stab 1:10.000 bzw. 25.000 dargestellt (vgl. Karten 3 bis 7). 

7.1 Geologie 

7.1.1 Datenbasis 

• Geologische Übersichtskarte Thüringen 1: 200.000 (GÜK200TH) 

• Kartendienst des TLUBN Geologische Karte als Shapefiles, 
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 07.12.2022) 

• ELLENBERG, J. (2019): Geologie erleben. Saale-Holzland und Jena. 2., aktualisierte Auflage  

• Die Darstellung erfolgt in Karte 4. 

7.1.2 Beschreibung der geologischen Verhältnisse 

Bei der Geologie bestehen enge Wechselbeziehungen insbesondere zu den Schutzgütern Boden 
(Kap. 7.2) und Wasser (Kap. 7.3). Die oberste Schicht ist meist das Ausgangssubstrat für die Bo-
denbildung bzw. der Hauptanteil davon und prägt die Bodeneigenschaften (Bodenart, Kalkgehalt, 
pH-Wert, Mächtigkeit, Bodentypen usw.) entscheidend mit. 

Der geologische Untergrund besteht zentral und in der östlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes 
aus Sedimenten des Mittleren Buntsandsteins. Die Flanken z. B. der Krünitz bei Schlöben, des 
Schöngleinaer Grundes werden von Schichten der Hardegsen-Formation, die Plateaulagen z. B. 
nördlich von Waldeck, südlich von Serba von denen der Solling-Formation gebildet. Diese sind 
charakterisiert durch violett, hellgrünlich und karminrot geflammte pelitische Sand- und Schluff-
steine. Die Volpriehausen-Formation des Mittleren Bundsandsteins dominiert vom Zeitzgrund über 
den Raum Bad Klosterlausnitz-Weißenborn bis in den zum Mühltal sowie südlich von Tautenhain. 
Unterer Buntsandstein der Bernburg-Formation steht im Raum südlich Gröben, Bad Klosterlausnitz 
bis Tautenhain an, von wo aus sich in östlicher Fortsetzung die Calvörde-Formation anschließt. 

Oberer Bundsandstein ist in der Plateaulage um Albersdorf, Bobeck, Waldeck (Grauer Röt) zu fin-
den sowie entlang westlich einer Linie Ilmnitz, Schlöben, Schöngleina zu finden (Grauer Röt und 
Röt). Hier ist der Übergang zum Unteren Muschelkalk (Kulmberg, Wöllmisse). 

Die Gewässer und ihre Quellbäche (z. B. Schöngleinaer Bach, Gleise, Raudahaben sich teils tief in 
die Festgesteinsformationen eingeschnitten, so dass auch im Ergebnis der pleistozänen Vereisung 

http://www.tlug-jena.de/kartendienste/
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und des anschließenden Abtauens der Vergletscherung ein Muster aus Hochebenen (Plateaus) 
und Tallagen (Zeitzgrund, Langes Tal, Zense, etc.) entstanden ist. In den Tälern sind entsprechend 
Auensedimente abgelagert, die vorwiegend die Verwitterungsprodukte der o. g. Sandsteinformatio-
nen sind.  

Böden in Bereichen mit geringerer Reliefenergie sind teils auch durch Feinsand und Löss beein-
flusst, der nach dem Rückgang der Inlandsvereisung in den periglazialen Zonen äolisch verlagert 
wurde. Steiler geneigte Flächen unterlagen und unterliegen stärker der Erosion durch Wasser, so 
dass der Löss hier nicht mehr vorhanden ist. 

Die Hänge der Wöllmisse sind teilweise durch Röt (Formation des Oberen Buntsandstein) und 
überlagernde Schichten mit Muschelkalk-Hangschuttmaterial gekennzeichnet. Sie bilden eine mar-
kante Steilstufe. Eine Besonderheit sind die Rutsch- und Bergsturzmassen aus Muschelkalk am 
Südwesthang des Nonnenberges (südlich Burgrabis) sowie am Gegenhang der Talmulde nördlich 
von Rabis. 

Quelle: ANTARES vom 08.08.2022 

Abb. 13: Ausschnitt aus der Geologischen Karte 
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7.1.3 Geologische interessante Objekte 

Im Untersuchungsgebiet sind zwei Geotope ausgewiesen, vgl. auch Abb. 14, Abb. 15 und Karte 3. 

Als Geotop ist eine „Lagerstätte von Braunkohle-Quarziten im Waldecker Forst“ (Objektbezeich-
nung, Gemarkung Waldeck) definiert. Es handelt sich um Gestein, welches als Menhir von Wal-
deck (auch Hoher Stein, seit 1954 auch als Aktivistenstein) bezeichnet wird. Die Zementation von 
Kieselsäure zu einem dichten Quarzzement wird auch als „Einkieselung“ bezeichnet. Die daraus 
entstandenen eingekieselten Sandsteine sind den Quarziten in Zusammensetzung und Gefügeei-
genschaften sehr ähnlich, obwohl sie keine Metamorphose durchlaufen haben. Die Tertiärquarzite 
verkieselten unter tropischen Klimabedingungen. Die Kieselsäure löste sich mit dem Grundwasser 
und wurde anderer Stelle der Gesteinsabfolge wieder abgeschieden.  

Ein weiteres Geotop befindet sich in der Gemarkung Schöngleina an der Grenze des Untersu-
chungsgebietes mit der Objektbezeichnung „Gletscherstein bei Ruttersdorf“. Dabei handelt es sich 
um glaziale und periglaziale Abtragungs- und Ablagerungsformen als glazifluviatile Sedimente der 
Elster-Kaltzeit. Dieses Konglomerat aus Sandstein und Quarz befindet sich 1,5 km südöstlich von 
Schöngleina bzw. 1,5 km nordwestlich von Ruttersdorf. Der "Gletscherstein" ist eine Endmorä-
neninsel der Elster-Kaltzeit. Er markiert den Südrand der Inlandvereisung vor ca. 350.000 Jahren. 
Vom Gletscher mitgeführte Gerölle (überwiegend Quarze und Buntsandstein) und Sande wurden 
vom Schmelzwasser gewaschen, vom Druck des Eises gepresst und anschließend mit einer kar-
bonatischen Lösung als Konglomerat verbacken. Dieser Moränenrest blieb aufgrund seiner Härte 
in der ehemaligen Kiesgrube erhalten.  

 
Quelle: ANTARES vom 08.08.2022, Legende siehe Abb. 15  

 

Abb. 14: Ausschnitt aus der Geologischen Karte, hier Geotop „Gletscherstein“ 
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Quelle: ANTARES vom 08.08.2022 

 

Abb. 15: Ausschnitt der Geologischen Karte, hier Geotop „Braunkohle-Quarzit“ 

 

Als weitere geologisch interessante Objekte, die aber nicht als Geotop ausgewiesen sind, werden 
bei ELLENBERG, J. (2019) weitere Bereiche genannt, vgl. auch Karte 3:  

- Erdfälle (Holzland und um Jena, ohne konkrete Lokalisierung) 

- das Eisenberger Mühltal, in die tertiären Hochflächensedimente eingetieftes Bachtal der 
Rauda, auf ca. 7,5 km Länge verschiedene geologische Formationen des Mittleren Bunt-
sandsteines und deren Schichtung nachvollzogen werden  

- Sümpfe von Bad Klosterlausnitz, Moor in einer Hochfläche, in der sich in einer morphologi-
schen Senke ein tonig-schluffiger, undurchlässiger Verwitterungsboden aus dem unterla-
gernden Buntsandstein gebildet hat. Darüber sind durch ständige Wasserzufuhr (kleiner 
Bäche und Gräben aus dem westlichen und südwestlichen Umfeld) und Übernässung die 
abgestorbenen Pflanzen vertorft (Durchströmungsmoor) 

- Schlossgrund, entstanden durch intensive Tiefenerosion als Folge starker Quellschüttun-
gen (2 Quellen), im schluchtartigen Verlauf sind die u. a. dickbankigen Hardegsen-Formati-
onen des Bausandsteins (Mittlerer Buntsandstein) zu erkennen 
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- Ähnlich der Zeitzgrund, in dem an verschiedenen Stellen im Tal unmittelbar am Weg an-
stehende Sandsteine zu sehen sind (naturkundlicher Lehrpfad). Bemerkenswert sind die 
Felsen aus Sandstein der Mittleren Buntsandsteins unterhalb der Rabsburg.  

7.2 Boden 

7.2.1 Datenbasis 

• Bodenübersichtskarte Thüringen 1: 200.000 (BÜK200TH)  

• Auskunft des TLUBN Ref. 86 Umweltschutz, Markscheidewesen,  
Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) Ref. 86 vom 
03.01.2023 

• Kartendienst des TLUBN: Bodengeologische Konzeptkarte Thüringen 1: 100.000 
(BGKK100TH), letzter Zugriff 16.08.2022 

• Kartendienst des TLUBN: Bodenkarte als Shapefiles, 
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 16.08.2022). 

• TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena 

• LUBW (2008): Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte. 

• Auskunft (E-Mail) des Umweltamtes des Saale-Holzland-Kreises vom 07.10.2022 zu  
Altlastverdachtsflächen 

• Die Darstellung erfolgt in Karte 3. 

7.2.2 Leitbodenformen 

Böden bilden die unersetzliche Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ziel des Land-
schaftsplans ist es, die Vielfalt der Böden und ihre Funktionen zu erhalten, die Böden vor zusätzli-
chen Beeinträchtigungen zu schützen und bereits vorhandene Belastungen abzubauen. Beim 
Schutzgut Boden werden in erster Linie die obersten Bodenschichten betrachtet, die in der Lage 
sind, höheren Pflanzen als Standort zu dienen und die Lebensgrundlage für Tiere und Menschen 
zu bilden, vgl. THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR GEOLOGIE (2000). 

http://www.tlug-jena.de/kartendienste/
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Quelle: ANTARES vom 16.08.2022, (BGK100TH) 

 

Abb. 16: Ausschnitt aus der Bodengeologischen Konzeptkarte  

Im Untersuchungsgebiet kommen insgesamt die in 

Abb. 16 die dargestellten Leitbodenformen vor. Zur Verteilung und Lage der einzelnen Leitboden-
formen im Untersuchungsgebiet siehe Karte 3. 

 

Tab. 10:  Verteilung der Leitbodenformen 

Kürzel Leitbodenform Fläche  
in ha 

Anteil im UG  
in % 

Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias 

k5 Lehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes) 370,5 4,3 

s1 Sandiger Lehm (Buntsandstein) 198,9 2,3 

s2 Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins) 4.119,9 47,8 

s3 Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unt. u. Mittl. Buntsandstein) 1.511,7 17,5 

t3 Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 517,8 6,0 

t3g Ton, lehmiger Ton, steinig (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 494,0 5,7 

tk Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes) 182,2 2,1 

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete 

h3s Lehm - Vega (Nebentäler) 149,3 1,8 

H4s Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentäler) 145,6 1,8 

Tertiäre und quartäre Terrassensedimente 
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Kürzel Leitbodenform Fläche  
in ha 

Anteil im UG  
in % 

ds4 Sandig – lehmiger Kies  
(Tertiär) 

124,1 1,4 

Lösse und Lössablagerungen 

lö4 Löss – Fahlerde 278,13 3,2 

lö5 Löss – Staugley 436,8 5,1 

Lö6 Löss, sandig – Braunerde/ - Parabraunerde 6,6 0,1 

Moore 

hm2 Torf – Gleyanmoor (über Buntsandstein bzw. Schieferzersatz) 78,0 0,9 

 

Tab. 11:  Kurzbeschreibung der Leitbodenformen 

Kürzel Leitbodenform Biotop-entwick-
lungs-potential 

Bewertung Ertrags-
potential 

Archiv-bo-
den 

Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias 

k5 Lehm, stark steinig (Sedimente des Unte-
ren Muschelkalkes) 

hoch trocken gering nein 

s1 Sandiger Lehm (Buntsandstein) mittel - mittel nein 

s2 Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mitt-
leren Buntsandsteins) 

mittel - mittel ja 

s3 Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des 
Unteren u. Mittleren Buntsandstein) 

mittel - mittel ja 

t3 Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen 
Buntsandsteins) 

mittel - mittel nein 

t3g Ton, lehmiger Ton, steinig (Sedimente des 
Oberen Buntsandsteins) 

mittel - mittel nein 

tk Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Obe-
ren Muschelkalkes) 

hoch trocken mittel ja 

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete   

h3s Lehm - Vega (Nebentäler) hoch feucht und 
nass 

mittel nein 

h4s Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentä-
ler) 

hoch feucht und 
nass 

mittel ja 

Tertiäre und quartäre Terrassensedimente   

ds4 Sandig – lehmiger Kies  
(Tertiär) 

gering trocken mittel nein 

Lösse und Lössablagerungen   

lö4 Löss – Fahlerde mittel - hoch nein 

lö5 Löss – Staugley mittel - hoch nein 

Lö6 Löss, sandig – Braunerde/ - Parabraun-
erde 

mittel - hoch nein 

Moore   

hm2 Torf – Gleyanmoor (über Buntsandstein 
bzw. Schieferzersatz) 

hoch Feucht und 
nass 

gering ja 
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Tab. 12: Ausführliche Beschreibung der Leitbodenformen 

Leitbodenform  
Symbol 

Leitbodenform-Kurzbeschreibung 

Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias 

k5 
 

Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  

Bodeneigenschaften: 
 
 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Lehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes) 
 

-stark geneigte Hanglagen, z. T. steile Hänge und Ausläufer Kernberge – Wöllmisse im 
Westen des UG 
-Ackerflächen und in vorwiegend in steileren Hanglagen Wald 
-ohne 

-unausgeglichener Wasserhaushalt mit z. T. bestehender Austrocknungstendenz des 
Oberbodens (insbesondere flachgründige, steinige Hanglagen) - häufig grundfrische, 
teils auch im Untergrund wasserstauende Standorte (Tonlagen) - an Hängen über toni-

gen Schichtausstrichen z. T. fleckenhafte bis streifenförmige Oberbodenvernässung 
möglich  

- kalkfrei, daher starke Versauerungstendenz - gegenüber s 2 durchschnittlich etwas bin-
digere Böden (lehmig)  

- Ackerkrume oft reichlich humos, allerdings ungünstige Humusform (Rohhumus ehema-
liger Waldböden) 

-Zusatzwasser nur auf gründigen, steinarmen bis -freien Standorten angebracht und loh-
nend (Orientierung nach Bodenschätzung: "Bodenart", "Zustandsstufe") - im Allgemei-
nen regelmäßige Kalkung erforderlich, ggf. Entsteinung 
-nur auf steinigen, flachgründigen Standorten eingeschränkte Anbaueignung (insbeson-
dere für Hackfrüchte)  
- mittleres, z. T. geringes Ertragspotential  

- mittlere bis z. T. geringe Ertragssicherheit 
 
Durchschnitts-Wertezahl = sL    5    Vg  36 
Plus-Variante =                   sL    4    V    52 
Minus-Variante =                 lS    6    Vg  22 

s1 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Sandiger Lehm (Buntsandstein) 
 

-Hänge verschiedener Neigung, z. B. südl. von Schlöben rund um die Talsperre Podel-
satz, Waldlagen südl. von Tautenhain-vorwiegend in steilen Hanglagen Wald; 
-ohne 

-unausgeglichener Wasserhaushalt mit z. T. starker Austrocknungstendenz des Oberbo-
dens, vielfach aber grundfrische, teils auch im Untergrund wasserstauende Standorte 
(Tonlagen) 
-kalkfreie, zu starker Versauerung neigende Böden 
-gegenüber s 1 im Durchschnitt leichtere Böden (bis Körnungsart Sand), leichte Bear-
beitbarkeit (ausgenommen steile, stärker steinige Hanglagen) 
-vielfach Ackerkrume reichlich humos, allerdings ungünstige Humusform (aus Rohhumus 
ehemaliger Waldböden) 
-lediglich auf steinigen, flachgründigen Standorten eingeschränkte Anbaueignung (insbe-
sondere für Hackfrüchte); geringes bis mittleres Ertragspotential 
-Ertragsunsicherheit (nachteilige Wirkung längerer Trockenperioden) 
 
Durchschnitts-Wertezahl = lS - Sl   5    V    28 
Plus-Variante =                         SL  4    V    46 
Minus-Variante =                      S    5    V    18 

s2 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins) 
 

-Hänge verschiedener Neigung, z. B. großflächig in allen Bereichen des Untersuchungs-
gebietes 
-vorwiegend in Waldlagen; auch Ackerflächen 
-ohne 

-unausgeglichener Wasserhaushalt mit z. T. starker Austrocknungstendenz des Oberbo-
dens, vielfach aber grundfrische, teils auch im Untergrund wasserstauende Standorte 
(Tonlagen) 
-kalkfreie, zu starker Versauerung neigende Böden 
-gegenüber s 1 im Durchschnitt leichtere Böden (bis Körnungsart Sand), leichte Bear-
beitbarkeit (ausgenommen steile, stärker steinige Hanglagen) 
-vielfach Ackerkrume reichlich humos, allerdings ungünstige Humusform (aus Rohhumus 
ehemaliger Waldböden) 
-lediglich auf steinigen, flachgründigen Standorten eingeschränkte Anbaueignung (insbe-
sondere für Hackfrüchte); geringes bis mittleres Ertragspotential 
-Ertragsunsicherheit (nachteilige Wirkung längerer Trockenperioden) 
 
Durchschnitts-Wertezahl = lS - Sl   5    V    28 
Plus-Variante =                         SL  4    V    46 
Minus-Variante =                      S    5    V    18 



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  60 

Leitbodenform  
Symbol 

Leitbodenform-Kurzbeschreibung 

s3 
 
Verbreitung: 
 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
Bodenschätzung: 

Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unteren und Mittleren Buntsandsteins) 
 
-wellig-ebene und flachmuldige Plateaubereiche im Gebiet des Mittleren Buntsandsteins, 
zentrales bis östl. UG, hauptsächlich bewaldete Lagen 
-vorwiegend Wald, untergeordnet Ackerflächen und Grünland 
-nur im Muldentiefsten: im Durchschnitt >40cm; Stauwasser 
-graduell unterschiedliche, im Durchschnitt jedoch starke Tendenz zu Staunässe 
-unausgeglichener Wasserhaushalt mit Vernässung und zeitweiliger starker Austrock-
nung (bes. Ackerflächen), grundfrische Standorte 
-starke potenzielle Versauerung  
-leichte und tiefgehende Bearbeitbarkeit, meist mäßiges Krümelgefüge  
-vergleichsweise hoher Humusgehalt (Rohhumus) 
-insbesondere für Hackfrüchte eingeschränkte Anbaueignung durch Staunässe aber 
auch Austrocknungstendenz des Oberbodens 
-Ertragspotenz gering bis mittel 
-geringe Ertragssicherheit 
 
Durchschnitts-Wertezahl = lS    5    V    32 
Plus-Variante =                   SL    4    V    48 
Minus-Variante =                Sl      6    V    20 

t3 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser: 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 
 
-Hanglagen vorwiegend mäßiger bis steilerer Neigung, Verlauf des Schöngleinaer Ba-
ches und südlich von Waldeck 
-vorwiegend Ackerflächen, seltener Grünland  
-ohne 
-schwere, überwiegend kalkhaltige Böden mit meist hoher Wasserspeicherfähigkeit aber 

auch beträchtlicher Austrocknungstendenz (i. d. R. unausgeglichener Wasserhaushalt, 
enge Verwandtschaft zu Einheit t 2) 
-geringe Garebereitschaft und entsprechend ungünstiges Gefüge (Tendenz zu schollig-
klumpiger Absonderung) 
-vergleichsweise hohes Nährstoffpotential 
-z. T. stark eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte, insbesondere Kartoffeln 
-vergleichsweise günstige Anbaueignung für Getreide und Feldfutter mit hohem Ertrags-
potential 
-Ertragsunsicherheit besteht 
 
Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    V    46 
Plus-Variante =                   LT    3    V    64 
Minus-Variante =                  T     6    V   30 

t3g 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
 
Grundwasser:  
‚ 
 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
Bodenschätzung: 

Ton, lehmiger Ton, steinig (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 
 
- Hanglagen vorwiegend mäßiger bis steilerer Neigung, z. B. Hanglagen/Ablagerungen 
unterhalb der Wöllmisse 
- vorwiegend Ackerflächen, auch reichlich Grünland, seltener Obstplantagen oder Wald 
- ohne 
- schwere kalkhaltige Böden mit meist hoher Wasserspeicherfähigkeit, aber auch   
beträchtlicher Austrocknungstendenz  
- im Ganzen unausgeglichener Wasserhaushalt  
- Garebereitschaft und Gefüge etwas günstiger als bei Einheit t 3;  
- vergleichsweise hohes Nährstoffpotential  
- im Allgemeinen reichliche Kalkreserve 
- z. T. stark eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte, insbesondere   

  Kartoffeln  
- vergleichsweise günstige Anbaueignung für Getreide und Feldfutter mit z. T. hohem Er-
tragspotential  
- Ertragsunsicherheit besteht 
 
Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    Vg  44 
Plus-Variante =                   LT    4    V    58 
Minus-Variante =                LT     6   Vg   30 
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Leitbodenform  
Symbol 

Leitbodenform-Kurzbeschreibung 

tk 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 

 
 
Bodenschätzung: 

Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes) 
 
-vorwiegend wellige Plateaubereiche und flachere Hänge, z. B. Wöllmisse-Plateau im 
Westen des UG-vorwiegend Ackerflächen, z. T. Wald, seltener Grünland 
-ohne 
-schwere, i. d. R. kalkhaltige Böden mit unausgeglichenem Wasserhaushalt (Quellen 
und Schrumpfen, Vernässung und starke Austrocknung im Wechsel) 
-geringe Garebereitschaft und entsprechend ungünstiges Gefüge (Tendenz zu schollig-
klumpiger Absonderung) 
-reichliche Kalkreserve 
-eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte (für Kartoffeln z. T. ungeeignet) 
-z. T. hohes Ertragspotential für Getreide 
-langzeitig bodenbedeckende Kulturen (z. B. Luzerne) günstig 
-Ertragsunsicherheit besteht (hohe Abhängigkeit vom Witterungsverlauf) 
 
Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    V    46 
Plus-Variante =                   LT    4    V    56 
Minus-Variante =                 T      6   Vg   28 

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete 

h3s 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 

Bodeneigenschaften: 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentäler) 
 
-ebene bis selten schwach geneigte, schmale und langgestreckte Bereiche der Nebentä-
ler, z. B. Rauda und Waldecker Schlossgrund 
-nahezu ausschließlich Grünland 
-im Durchschnitt tiefer als 0,6 m, im Jahreslauf teils hoch anstehend, teils nicht nach-
weisbar 
-große Schwankungsbreite der Bodeneigenschaften 
-periodische, insbesondere frühjährliche Vernässung 
-potenzielle Versauerung 
-ackerbauliche Nutzung im Allgemeinen nicht möglich 
-Grünland mit durchschnittlich mittlerer, teils auch hoher aber auch z. T. nur geringer Er-
tragspotenz und Ertragssicherheit 
 
Durchschnitts-Wertezahl = L    III    b3    38 
Plus-Variante =                   L    II    b3    48 
Minus-Variante =                lS    III   c3    24 

h4s 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Sand, lehmig – Anmoorgley (Buntsandsteinzersatz) 
 
-flachmuldige Lagen (Plateaubereiche) und Talanfänge im Gebiet des Mittleren bzw. Un-
teren Buntsandsteins z. B. bei Klengel – Ausläufer des Hainspitzer Sees 
-Grünland, Wald 
-je nach Lage zum Muldentiefsten z. T. höher als 0,4 m 
zeitlich überwiegende, durch Grund- und Stauwasser bedingte Oberbodenvernässung  

- Grundwasser stagnierend, sauerstoffarm, mangelhafte Durchlüftung - starke potenzi-
elle Versauerung  

- geringe biologische Aktivität mit Tendenz zur Ansammlung von Rohhumus bzw. an-
moorigem bis torfigem Humus 

keine Eignung für Ackernutzung - Ertragspotenz bei Dauergrünland vorwiegend gering 
bis mäßig - nach meliorativen Maßnahmen erscheinen Ertragsverbesserungen vielfach 
möglich 
 
Durchschnitts-Wertezahl = lS    III    b3    28 
Plus-Variante =                   lS    II     b3    38 
Minus-Variante =                lS    III    b4    22 
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Leitbodenform  
Symbol 

Leitbodenform-Kurzbeschreibung 

Tertiäre und quartäre Terrassensedimente 

ds4 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser:  
 
Bodeneigenschaften: 
 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Sand – lehmiger Kies (Tertiär) 
 
-ebene bis flachwellige Terrassenflächen in Plateaubereichen, z. B. Tautenhain und 
nördl. Plateaubereich Sandberg 
-Wald, Ackerflächen, z. T. Grünland 
-ohne 
- in Abhängigkeit von Bindigkeit und Kiesgehalt große Schwankungsbreite der Eigen-
schaften bis zu Stautendenz (Wechsel im dm-Bereich vertikal und im 10 m - Bereich ho-
rizontal) - geringe bis mittlere Wasserspeicherfähigkeit, nur relativ selten Staunässe - 
stets starke Versauerungstendenz - extrem austrocknende Bereiche kommen vor (Kies-
flecken) - ungünstiges Gefüge durch kaum vorhandene Gareneigung 

- Anbaueignung teils kaum, vielfach aber erheblich eingeschränkt, deshalb oft forstliche 
Nutzung berechtigt - Acker- und Grünlandflächen z. T. geringe Ertragspotenz und Er-
tragssicherheit 

-Eignung für Zusatzwasser besteht im Allgemeinen nicht  
- Entsteinung standortabhängig von Bedeutung  
- Kalkung des Bodens ist wichtiges Erfordernis 
 
Durchschnitts-Wertezahl = SL    5    D    40 
Plus-Variante =                   sL    4    D    54 
Minus-Variante =                 Sl     7   D    14 

Lösse und Lössablagerungen 

lö4 
 
Verbreitung: 
Nutzung: 
Grundwasser: 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Löss – Fahlerde 
 
-vorwiegend wellige Plateaubereiche und Flachhänge, z. B. rund um Gröben und Schlö-
ben, Schöngleina und Albersdorf 
-vorwiegend Ackerflächen, z. T. Wald 
-ohne; z. T. schwach staunass 
-hohe Wasserspeicherfähigkeit bei vielfach schwacher, z. T. auch stärkerer Neigung zu 
Staunässe, Tendenz zu Verschlämmung der Oberfläche 
-mäßige bis z.°T. starke Versauerungstendenz (Wald) 
-gering entwickeltes Krümelgefüge 
-hohes Nährstoffaufnahmevermögen bei nur mittlerem bis geringem Nährstoffpotential 
-kaum eingeschränkte Anbaueignung, ausgenommen Bereiche stärkerer Staunässe 
-mittlere bis teilweise hohe Ertragspotenz bei entsprechender Düngung 
-nur mittlere Ertragssicherheit 
 
Durchschnitts-Wertezahl = L    4    Lö    68 
Plus-Variante =                   L    3    Lö    76 
Minus-Variante =                L     6   LöV  46 

lö5 
 
Verbreitung: 
 
 
Nutzung: 
Grundwasser: 
 
 
 
 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Löss – Staugley 
 
-vorwiegend wellige Plateaubereiche (vielfach Plateaumulden) und Flachhänge, z. B. 
Rücken (Streitwiesen) zwischen Albersdorf und Bobeck, Bereich Ziegenböcke 
-vorwiegend Ackerflächen, z. T. Grünland oder Wald 
-Stauwasser 
-Neigung zu Staunässe, reliefabhängig graduell unterschiedlich schwach bis z. T. stark 
ausgeprägt; Vernässung und starke Austrocknung im jahreszeitlichen Wechsel 
-mäßige bis z. T. starke Tendenz zur Versauerung 
-gering entwickeltes Krümelgefüge und Neigung zu Verschlämmung und Verkrustung 
der Oberfläche 
-beträchtliche Wasserspeicherfähigkeit 
-hohes Nährstoffaufnahmevermögen, mittleres bis geringes, natürliches Nährstoffpoten-
tial 
-Anbaueignung durch Staunässe flächenweise eingeschränkt (insbesondere für Hack-
früchte) 
-in Muldenlagen z. T. nur als Dauergrünland nutzbar 
-witterungsabhängige Ertragsschwankungen 
-bei entsprechender Düngung mittlere Ertragspotenz 
 
Durchschnitts-Wertezahl = L    6-5  Lö    54 
Plus-Variante =                   L    4     Lö    68 
Minus-Variante =                L     7     Lö    40 
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Leitbodenform  
Symbol 

Leitbodenform-Kurzbeschreibung 

Lö6 

 
Verbreitung: 
 
 
Nutzung: 
Grundwasser: 
 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Löss, sandig – Braunerde/-Parabraunerde 
 
-vorwiegend flachere bis seltener stark hängige Lagen im Buntsandsteingebiet, z. B.  
-vorwiegend Ackerflächen 
-ohne 
-mittlere Wasserspeicherfähigkeit und im Allgemeinen ausgeglichener Wasserhaushalt, 
z. T. jedoch auch Staunässeneigung - Versauerungstendenz - tiefe und relativ leichte 
Bearbeitbarkeit - lockere, zu -mäßiger Krümelung neigende Böden 

stärkere Hangneigung der Ackerflächen 

- regelmäßige Kalkung erforderlich kaum eingeschränkte Anbaueignung - bei entspre-
chender Düngung mittlere bis z. T. hohe Ertragspotenz - verhältnismäßig ertragssichere 
Standorte (vielfach agronomisch wertvollste Böden im Buntsandsteinbereich) 
 
Durchschnitts-Wertezahl = sL    4-5  DV    52 
Plus-Variante =                   L     4      D      64 
Minus-Variante =                sL     6    D      34 

Moore 

hm2 
 
Verbreitung: 
 
Nutzung: 
Grundwasser: 
 
 
 
 
 
 
Bodeneigenschaften: 
 
Anbaueignung/ Ertragspotenz 
 
 
 
 
 
Bodenschätzung: 

Torf – Gleyanmoor (über Buntsandstein- bzw. Gleyanmoor) 
 
-flachmuldige Lagen und Talanfänge im Buntsandstein- und Schiefergebiet, z. B. Rote 
Pfütze 
-Grünland, Wald (z. T. Torfstiche) 
-zeitlich überwiegende, durch Grundwasser und Staunässe bedingte Oberbodenvernäs-
sung sowie starke potenzielle Versauerung  

- Grundwasser stagnierend, sauerstoffarm, mangelhafte Durchlüftung - geringe biologi-
sche Aktivität mit Tendenz zur Ansammlung von Rohhumus bzw. anmoorigem und torfi-
gem Humus 
Hauptproblem bildet die Ableitung des Überschusswassers durch Grabenentwässerung  

- wichtigstes Erfordernis ist sichere Vorflut  

- nach Entwässerung Maßnahmen zur Verbesserung des Pflanzenbestandes im Dauer-
grünland notwendig  
- regelmäßige Kalkung erforderlich 
- keine Eignung für Ackernutzung  

- Ertragspotenz bei Dauergrünland vorwiegend gering, teilweise Ertragsverbesserung 
nach Durchführung meliorativer Maßnahmen möglich 
 
L/Mo a3, Mo III b3-5, Mo/T c3, L III c3, T III b+c 3+4 

7.2.3 Bodenfunktionen 

Ertragspotenzial, Puffer- und Speicherfähigkeit 

Die Eignung eines Standortes für die Produktion von Biomasse und damit für die land- und forst-
wirtschaftliche Produktion wird durch die Faktoren Geologie, Wasserhaushalt, Nutzung, Lage, Bo-
den, Klima und Relief bestimmt. Das standortspezifische Ertragspotenzial beschreibt die Eigen-
schaft des Bodens, welche - bei vertretbarem Aufwand im Hinblick auf Technik, Ökonomie und 
Ökologie - die Produktivität nachhaltig gewährleistet. 

Zur Regelungsfunktion gehören die Filterung, Pufferung und Transformation von Stoffen: das Aus-
gleichsvermögen für Temperaturschwankungen, das Puffervermögen für Säuren, die Ausfilterung 
von Stoffen aus dem Niederschlags-, Sicker- und Grundwasser, das Speichervermögen (Re-
tentionsfunktion) für Wasser, Nähr- und Schadstoffe, das Recycling von Nährstoffen, die Detoxifi-
kation von Schadstoffen sowie die Abtötung von Krankheitserregern etc. 

Folgende Bedeutungsstufen besitzen die Böden im Untersuchungsgebiet im Hinblick auf die o. g. 
Bodenfunktionen: 

• Hohe Bedeutung: vor allem die  
- Löss-Fahlerden (lö4 – um Schlöben und nördlich Gröben, östlich Zinna bis Schöngleina, 
westlich und östlich von Scheiditz), 
- Löss-Staugley (lö5 – östlich Schöngleina und um Albersdorf)  



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  64 

- Löss, sandig – Braunerde / Parabraunerde (östlich der Talsperre Podelsatz) und  
- Ausprägungen der Vega (h3s – Lehm-Vega im Gleisetal Scheiditz und h4s - Sand bis san-
diger Lehm-Vega nördlich Klengel) 
- Torf-Gleyanmoor (über Buntsandstein bzw. Schieferzersatz, hm2 – Roter Pfützensumpf)  

• Mittlere Bedeutung: alle übrigen unversiegelten Böden  

• Geringe Bedeutung: befestigte und versiegelte Flächen (Bebauung, Verkehrsflächen inner-
orts und außerorts).  

Biotopentwicklungspotenzial 

Das Biotopentwicklungspotenzial (die Lebensraumfunktion) wird bestimmt durch die natürlichen 
Standortverhältnisse und dem Grad der anthropogenen Überformung (landwirtschaftliche Nutzung, 
Bodenabbau und Versiegelung / Überbauung etc.). 

Es korreliert jedoch nicht mit der Bodenfruchtbarkeit im landwirtschaftlichen Sinn. Besonders schüt-
zenswerte Biotope sind häufig an besondere bzw. extreme Standortbedingungen in Bezug auf das 
Relief, den Wasser- und Lufthaushalt, den Nährstoffhaushalt und die Basenversorgung gebunden. 
Diese Standorte bieten häufig ein hohes Entwicklungspotenzial für schutzwürdige Pflanzen- und 
Tiergesellschaften, die an solche extremen Standortbedingungen angepasst sind und nur hier der 
Konkurrenz anderer Arten widerstehen. Abgeschätzt wird deshalb, an welchen bodenkundlichen 
Standorttypen bzw. Standortgruppen besonders gefährdete Biotope vorkommen, sich entwickeln 
oder regenerieren können. 

In der Karte 3 „Boden“ sind extreme bzw. besondere Standorte mit hoher Lebensraumfunktion aus 
Sicht der Biotopentwicklung in Form der Standorttypisierung für die Biotopentwicklung dargestellt.  

Dabei werden im Untersuchungsgebiet folgende Standorte unterschieden: 

• Biotopentwicklungspotenzial für feuchte bis nasse Standorte (Leitbodenformen hs3, hm2) 
z. B. Auenbereiche im Tal der Rauda, Gleise sowie die moorigen Bereiche Roter Pfützen-
sumpf); 

• Biotopentwicklungspotenzial für trockene Standorte (Leitbodenformen k5, tk), trockene, süd- 
und südwestexponierte Hang- und Kuppenlagen, z. B. Bereich Wöllmisse.  

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Wie in einer Urkunde sind in Böden deren Entstehungsgeschichte, die Landschaftsgeschichte - 
und - davon untrennbar - die Kulturgeschichte dokumentiert. Ausgangsgestein, Klima, Wasser-
haushalt, Vegetation, Nutzung der Böden und andere Einflüsse haben vielfältige Spuren hinterlas-
sen, die im „Bodenarchiv“ als Urkunden der Natur- und Kulturgeschichte gespeichert werden. Geo-
logische Aufschlüsse sind Zeitfenster und zeugen durch Gesteinszusammensetzung, Lagerung 
und zeitliche Abfolge der Sedimentschichten von der Entstehungsgeschichte der Landoberfläche 
und der Landschaft. Die bedeutendsten Aufschlüsse und Landschaftsformen werden als Geotope 
bezeichnet und katalogisiert, vgl. Kap. 7.1.3.  

Fossilien sowie Mineralien und deren Fundorte geben Einblicke in die Erdgeschichte und Land-
schaftsentwicklung, ebenso gilt dies für landschaftsprägende morphologische Elemente. Auch 
Spuren der kulturellen Entwicklung können in Böden verborgen sein oder ihnen ihre heutige Ge-
stalt geben. Dann sind diese Böden Archive der Kulturgeschichte (LUBW 2008). 

Gemäß der „Vorläufigen Liste der schutzwürdigen Böden in Thüringen“ (Stand 03.04.1997) können 
einige der vorkommenden Böden als schutzwürdig eingestuft werden, vgl. Tab. 13:  
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Tab. 13: Schutzwürdige Böden 

Kategorie Beschreibung  
der Böden 

Beispiele LBF19 Vorkommen 

Paläo 
boden  

Fossile Böden /  
Reliktböden 

Terra fusca  
(autochton) 

tk Äußerster Nordrand des Untersu-
chungsgebietes: Raum Wöllmisse 
Burgrabis, Raum Flugplatz Jena-
Schöngleina Schöngleina 

Stark / extrem 
wasserbeeinflusste 
Böden 

Intensiv stauvernässte 
Böden (Gleye) 

Anmoor- 
Pseudogley 
Stagnogley 

s3 / lg5 
 
u. a. h4s 

Waldgebiete um Bad Klosterlaus-
nitz, Tautenhain,  
Offenland um Bobeck 

Grundwasserböden 
mit hoher Humusak-
kumulation (Gleye) 

Anmoorgley 
Niedermoorgley 

h4s / h4t 
h4t 

Talniederung im OT Klengel, Aus-
läufer des Hainspitzer Sees20 

Hochmoorgley Moor-
quellen-Gley 

hm2 Kernbereich Sümpfe und Wälder 
bei Bad Klosterlausnitz/Roter Pfüt-
zensumpf 

  Eisen-Humus-Podsol 
(mit stark entw. / ver-
festigtem „Ortstein“, 
Bsh-Horizonten) 

s1 / s2 Hügelländer mit Dominanz binde-
mittelarmer, sandiger Standorte, 
z. T. Forststandorte im Süden und 
Osten des Untersuchungsgebietes 

Folgende morphologisch bedeutsame Formationen im Hinblick auf die o. g. Bodenfunktionen kom-
men im Untersuchungsgebiet vor:  

- Erosionstäler / Rinnen 

- Steinriegel und Lesesteinhaufen  

- Hohlwege, Erosionsrinnen, kleine Schluchten 

- Erdfälle, Auslaugungen 

- Felsbildungen mit <10 % Bewuchs 

- Friedhöfe. 

7.2.4 Empfindlichkeit / Gefährdung 

Flächeninanspruchnahme / Versiegelung 

Prinzipiell sind alle Böden sehr empfindlich gegenüber Flächeninanspruchnahme (Bodenabbau, 
Aufschüttung, Überbauung) und Versiegelung, Verdichtung und Vermischung (mit Fremdstoffen). 
Eine Differenzierung ergibt sich aus der speziellen Bedeutung für die Schutzgutfunktionen (Le-
bensraum- oder Regelungsfunktion) bzw. aufgrund ihrer Seltenheit. Böden auf Extremstandorten 
und unversiegelte Böden mit natürlichem Bodenaufbau sind besonders empfindlich gegenüber 
Verlust. 

Empfindlichkeit gegenüber Wassererosion / Natürliche Erosionsgefährdung durch Wasser 

• Quelle: Kartendienst des TLUBN, abgefragt am 16.08.2022 

Die Grundlage für die Bewertung der Wassererosionsgefährdung stellt die „Allgemeine Bodenab-
tragsgleichung (ABAG)“ dar (vgl. DIN 19708: 2017-08 und BLUME, H.-P. (HRSG.) 2004). Die natürli-
che Erosionsgefährdung (Enat) „... ist ein Maß für die natürliche Empfindlichkeit des Standorts im 
Hinblick auf Wassererosion ...“ (ebd., S. 7). 

Es ist festzustellen, dass im Gebiet der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz die Wasserero-
sionsgefährdung auf einem großen Anteil des Untersuchungsgebietes hoch bis äußerst hoch ist, 

 
19 LBF = Leitbodenform, Tabelle in Anlehnung an „Vorläufige Liste der schutzwürdigen Böden in Thüringen“ (Stand 

03.04.1997), Markierung in Fettschrift gemäß originaler Quelle. 
20 Da die Leitbodenform h4s nicht in Fettschrift gekennzeichnet ist, wird diese nicht den Schutzwürdigen Böden zugerechnet 

und demnach auch nicht als schutzwürdig in Karte 3 dargestellt.  
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insgesamt auf ≈ 2.357,6 ha, also ca. 27,7 % der Fläche (hoch ≈ 591 ha; sehr hoch ≈ 614 ha; äu-
ßerst hoch ≈ 1.152 ha). 

 

 
Quelle: ANTARES vom 16.08.2022 

 

Abb. 17: Bewertung der Erosionsgefährdung durch Wasser 

 

Entsprechende Aussagen gibt auch Kap. 4.5 (und dort die Abb. 10) mit Bezug auf ackerbaulich ge-
nutzte Flächen und die Thüringer Erosionsschutzverordnung (ThürErVO). 

Potenziell besonders gefährdete Abflussbahnen 

• Quelle: Kartendienst des TLUBN, abgefragt am 17.08.2022 

Grundsätzlich handelt es sich um zwei Informationsebenen, die bei der Erstellung abgeleitet wer-
den: 

• potenzielle Erosionsgefährdung (Erosionsgrundgefährdung nach ABAG; Faktorenkombina-
tion R*K*L*S) und 

• rasterbezogene Einzugsgebietsgröße (reliefbedingte Abflusskonzentration). 

Durch Kombination beider Informationsebenen - Multiplikation der klassifizierten Erosionsgefähr-
dung und Abflusskonzentration - erhält man die Bewertungsgrundlage zur Ausweisung von poten-
ziell besonders erosionsgefährdeten Abflussbahnen. Die lagemäßige Darstellung der Erosionsge-
fahr und der potenziell besonders gefährdeten Abflussbahnen enthält Karte 3. 
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Empfindlichkeit gegenüber Winderosion 

Nach Einschätzung des TLLLR Boden | TLLLR (thueringen.de) spielt in Thüringen die Winderosion 
eine untergeordnete Rolle und kann vernachlässigt werden, da die besonders anfälligen Feinsand-
dominierten Substrate, wenn überhaupt, nur eine lokal begrenzte Verbreitung aufweisen. 

7.2.5 Regionalplan Ostthüringen 

Im Regionalplan Ostthüringen 2012 sind verschiedene Flächenkategorien verbindlich festgesetzt, 
welche dem Schutz des Bodens dienen, indem Vorhaben, welche den Boden verbrauchen oder 
schädigen können (z. B. Bebauung, Rohstoffabbau), dort nicht oder nicht ohne Weiteres zulässig 
sind. Konkret sind folgende, das Untersuchungsgebiet betreffende Festsetzungen dargestellt, vgl. 
auch Abb. 1 und Kap. 3.2.2. 

7.2.6 Waldfunktionen hinsichtlich Bodenschutz 

Im Untersuchungsgebiet sind einzelne steile Hänge als Wald mit Bodenschutzfunktion Erosions-
schutz gemäß § 9 Abs. 1 ThürWaldG ausgewiesen, z. B. Hänge im Bereich Waldecker Schloss-
grund, Zeitzgrund, auch Schöngleinaer Grund, vgl. Abb. 18. 

Der Schwerpunkt des Bodenschutzwaldes befindet sich in den zentralen, bewaldeten Bereichen 
beidseits der BAB°A 9 sowie in den Hanglagen der Wöllmisse, insgesamt 331 ha (3,9 % des ge-
samten Untersuchungsgebietes, Flächen jeweils in rot dargestellt).  

Unabhängig von dieser juristischen Einstufung erfüllen generell weitere Gehölz- und Waldflächen 
die Erosionsschutzfunktion, u. a. Hänge beidseits des Baches aus Gröben, beidseits Schönglein-
aer Grund, oberer Gleisegrund. Die Steilheit führte hier dazu, dass eine landwirtschaftliche Nut-
zung weder als Acker noch als Grünland praktikabel ist und geschlossene Gehölzflächen entstan-
den, die dann oft forstliche Grenzertragsstandorte darstellen. 

 
 

 
Quelle: ANTARES vom 16.08.2022 

 

Abb. 18: Wald mit Bodenschutzfunktion (Erosionsschutz) 

https://tlllr.thueringen.de/landwirtschaft/agraroekologie/boden
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7.2.7 Vorbelastungen 

Folgende, im THALIS bestehende Altablagerungen und Altstandorte sind punktuell im Untersu-
chungsgebiet registriert. Sie sind in Tab. 14 und (maßstabsbedingt) in Karte 3 (Fläche mit Kennzif-
fer) und Karte 4 (nur Fläche) dargestellt, um eine (Vor-)Belastung des Bodens zu dokumentieren. 
 

Tab. 14: Altablagerungen und Altstandorte (Status Altlastenverdacht) 

Kenn-
ziffer 

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße / Bemer-
kungen  

6431 Altstandort Schießplatz, Sprengplatz, Luft-
muna Oberndorf  

Bad Klosterlaus-
nitz 

Bad Kloster-
lausnitz 

NVA/ 
Bundeswehr 

7219 Altablagerung 1,5 km NW Weißenborn/Hüh-
nerberg 

Weißenborn   

7104 Altablagerung 500 m westl. Serba Serba Serba  

7224 Altablagerung 700 m SE Weißenborn Weißenborn   

7100 Altablagerung 800 m ENE Serba/E Str. KIM Serba Klengel  

7206 Altablagerung Altablagerung Waldeck   

7106 Altstandort Altstandort Serba Trotz Bahnhofstr. 6 

7205 Altstandort Altstandort Waldeck   

6445 Altstandort Altstandort Bobeck Bobeck  

6423 Altstandort Altstandort Albersdorf Ascherhütte-
Waldfrieden 

Waldfrieden 62a 

7169 Altstandort Altstandort Tautenhain   

6434 Altstandort Autohaus Bad Klosterlaus-
nitz 

 An der Autobahn 

7103 Altstandort Fleischverarbeitungswerk Serba Serba Am Schwemm-
berg 

6443 Altablagerung Klingeltal Bobeck Bobeck *013 

7170 Altstandort Rinderstallungen Tautenhain   

6446 Altstandort Schießplatz Ruttersdorf Bobeck  Rüstung/Wehr-
macht 

6798 Altstandort ehem. Hess Holzheimbau-
werke 

Hermsdorf, Bad 
Klosterlausnitz 

 Industriestraße 
11 /  
Orientierende 
Erkundung 

7168 Altstandort Standort „Tautenhain" Tautenhain  NVA/ 
Bundeswehr / 
Orientierende 
Erkundung 

Folgende, im THALIS gelöschte Altablagerungen und Altstandorte sind im Untersuchungsgebiet 
registriert. Sie sind in Tab. 15 und (maßstabsbedingt) in Karte 3 (Fläche mit Kennziffer) und Karte 
4 (nur Fläche) dargestellt, um eine ehemalige (Vor-)Belastung des Bodens zu dokumentieren. 

 

Tab. 15: Altablagerungen und Altstandorte (Status gelöscht) 

Kenn-
ziffer 

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße / Bemer-
kungen  

7166 Altablagerung E Tautenhain Tautenhain  Dorfstr. / Löschan-
trag läuft 

6420 Altablagerung Riesental (Deponie Albers-
dorf) 

Albersdorf  Löschantrag läuft 

7167 Altablagerung "Hoher Weg" Tautenhain   

7221 Altablagerung 100 m N Weißenborn/  
Raudatal 

Weißenborn Weißenborn  

7220 Altablagerung 200 m N Weißenborn/  
Kompaßberg 

Weißenborn Weißenborn  

7165 Altablagerung 300 m W Tautenhain "Wolfs-
grube" 

Tautenhain   
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Kenn-
ziffer 

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße / Bemer-
kungen  

7166 Altablagerung E Tautenhain Tautenhain  Dorfstr. / Löschan-
trag läuft 

7223 Altablagerung 700 m E Weißenborn,  
Eyerloch 

Weißenborn Weißenborn  

7032 Altablagerung Altablagerung Scheiditz   

7204 Altablagerung Altablagerung Waldeck  *012 

6432 Altstandort Altstandort Waldeck   

6430 Altablagerung Autobahnabfahrt Bad Klosterlaus-
nitz 

Bad Kloster-
lausnitz 

Eisenberger Str. 

7222 Altablagerung ehemaliger Teich Weißenborn Weißenborn  

6444 Altstandort Geflügelhaltung Bobeck  Am Mohnberg 

7102 Altstandort KIM (Geflügelhaltung) Waldeck   

7225 Altstandort Kläranlage Weißenborn  Weißenborner Str. 

6421 Altstandort LPG Albersdorf  Dorfstr. 

6790 Altablagerung oberer Waldrand vor Brun-
nen 

Bad Klosterlaus-
nitz 

Hermsdorf *115 

6435 Altablagerung Parkplatz im Bereich der 
Siedlung 

Bad Klosterlaus-
nitz 

Bad Kloster-
lausnitz 

 

6422 Altstandort Tankstelle Albersdorf Albersdorf Albersdorf  

7101 Altstandort W Serba Serba   

6433 Altstandort Zu den Ziegenböcken Bad Klosterlaus-
nitz 

  

 

Weitere Vorbelastungen des Bodens bestehen durch intensive landwirtschaftliche Nutzung (ohne 
Darstellung, nur textlich), wodurch es z. T. zu flächigen Erosionserscheinungen kommt.  

7.3 Wasser 

7.3.1 Datenbasis 

• Quelle Grundwasser-Daten: TLUBN Referat 42, E-Mail vom 24.08.2022 und TLUBN Karten-
dienst (letzter Zugriff 11.11.2022) 

• Quelle Fließgewässer-Daten: TLUBN Referat 43, E-Mail vom 22.08.2022 und TLUBN Kar-
tendienst (letzter Zugriff 11.11.2022) 

• Quelle Wasserschutzgebiete: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 11.11.2022) 

• Gewässerzustand u. a. Themen: Gewässerunterhaltungsverband Untere Salle/Roda, E-Mail 
vom 14.03.2024 

• Gewässerzustand u. a. Themen: Gewässerunterhaltungsverband Weiße Elster/Saarbach,  
E-Mail vom 11.04.2024 

• die Darstellung erfolgt in Karte 4. 

7.3.2 Grundwasser 

Hydrogeologische Einheiten (Lithofazieseinheiten) 

Unter der Bezeichnung "Hydrogeologische Einheiten" (Lithofazieseinheiten) werden Gesteinsgrup-
pen (Schichtenfolgen) auf der Grundlage ihrer hydrogeologischen/ hydrochemischen Eigenschaf-
ten zusammengefasst (vgl. Karte 4). Dabei sind häufig stratigraphisch (altersbezogen) unterschied-
liche Gesteine einer Einheit zugeordnet. Das Verfahren ist in "Grundwasser in Thüringen, Bericht 
zu Menge und Beschaffenheit", 1996, beschrieben. In Abb. 19 sind die im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden hydrogeologischen Einheiten dargestellt, in diesem Fall nur die Buntsandsteinum-
randung der Thüringischen Senke. 
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Quelle: ANTARES vom 09.08.2022 

Abb. 19: Hydrogeologische Einheiten 

Das Untersuchungsgebiet ist überwiegend durch Buntsandstein geprägt. Im Nordwesten (außer-
halb) schließt sich Muschelkalk als hydrogeologische Einheit an und im Nordosten (außerhalb) der 
Zechsteinrand der Thüringischen Senke. 

Grundwasserleiter mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung 

Dem Westen, Zentrum und Süden des Untersuchungsgebietes ist der Grundwasserkörper „Nord-
östliche Saale-Roda-Buntsandsteinplatte“ (EU-Code: DETH_SAL GW 006) zugeordnet. Der men-
genmäßige Zustand ist gut, jedoch der chemische Zustand durch diffuse Quellen (Landwirtschaft) 
schlecht wegen der Überschreitung der Schwellenwerte (Nitrat).  

Die Mittelwerte der Nitrat-Belastung 2014 bis 2020 (Kartendienst des TLUBN 12.12.2022) zeigen 
allerdings keine Messstelle mit > 50 mg/l NO3. Überwiegend sind Werte < 25 mg/l NO3 ausgewie-
sen, im Raum Tautenhain und Scheiditz > 25 bis 37,5 mg/l NO3 und nur im Raum Schlöben > 37,5 
bis 50 mg/l NO3. 

Dem Norden des Untersuchungsgebietes (Raum Serba) ist der Grundwasserkörper „Buntsandstein 
- Obere Wethau“ (EU-Code: DEST_SAL GW 012) zugeordnet. Der chemische und mengenmäßige 
Zustand ist gut. Die Mittelwerte der Nitrat-Belastung 2014 bis 2020 betrugen < 25 mg/l. 

Der östliche Teil des Untersuchungsgebietes (Raum Bad Klosterlausnitz, Weißenborn und Tauten-
hain) ist dem Grundwasserkörper „Buntsandstein Ostthüringens – Weiße Elster“ (EU-Code: 
DETH_SAL GW 048) zugeordnet. Der mengenmäßige Zustand ist gut, jedoch der chemische Zu-
stand auch hier durch diffuse Quellen (Landwirtschaft) schlecht wegen der Überschreitung der 
Schwellenwerte (Nitrat). 
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Tab. 16: Grundwasserkörpersteckbriefe 

Nr. 
Westlicher Grundwasserkör-

per 
Östlicher Grundwasserkörper 

Nördlicher Grundwasserkör-

per 

Kenndaten und Eigenschaften 

Kennung DEGB_DETH_SAL-GW-

006_1 

DEGB_DETH_SAL-GW-048 DEGB_DEST_SAL-GW-012 

Wasserkörperbe-

zeichnung 

Nordöstliche Saale - Roda - 

Buntsandsteinplatte 

Buntsandstein Ostthüringens - 

Weiße Elster 

Buntsandstein -  

Obere Wethau 

Grundwasser-hori-

zont 

Grundwasserkörper und -gruppen in Hauptgrundwasserleiter 

Flussgebietseinheit Elbe 

Bearbeitungsgebiet / 

Koordinationraum 

Saale 

Fläche 451,051°km2 499,759°km2 186,925°km2 

davon im UG 44,7 ha 31,1 ha 9,2 ha 

Schutzgebiete 

Entnahme Trinkwas-

ser 

Ja Ja Ja 

Wasserabhängige 

FFH-/VS-Gebiete 

(Anz.) 

0 St. 1 St. 3 St. 

Belastungen  

Signifikante Belas-

tungen  

Diffuse Quellen - Landwirt-

schaft 

Diffuse Quellen - Landwirtschaft Keine 

Auswirkungen der 

Belastungen 

Verschmutzung mit Schadstof-

fen 

Verschmutzung mit Schadstoffen Keine 

Zustand (Bewertung) 

Menge  Gut  Gut  Gut  

Chemie Schlecht - Stoffe mit Über-

schreitung der Schwellen-

werte: Nitrat 

Schlecht - Stoffe mit Überschrei-

tung der Schwellenwerte: Nitrat 

Gut  

Zielerreichung eines guten Zustandes (Zeitpunkt) 

Menge Erreicht  Erreicht  Erreicht  

Chemie Bis 2039 Bis 2045 Erreicht  

 

Poren-Grundwasserleiter sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Die Typisierung der 
Grundwasserleiter (GWL) im Untersuchungsgebiet zeigt Abb. 20. Grundwassermessstellen sind im 
gesamten Raum nicht vorhanden. 



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  72 

 

 
Quelle: ANTARES vom 09.08.2022 

 

Abb. 20: Typisierung der Grundwasserleiter 

Das Untersuchungsgebiet stellt sich hinsichtlich der GWL-Typen vereinfacht wie folgt dar: 

• Im Süden, Zentrum und Osten     >    silikatisches Kluftgestein   (Typ IV) 

• Am nördlichen, westlichen Rand     >     karbonatisches Kluft-(Karst)gestein    (Typ IX) 

• Am nördlichen, westlichen Rand     >     sulfatisches Kluftgestein   (Typ VII) 

• Im Westen des Untersuchungsgebietes  >    karbonatisches Kluft- u. Karstgestein  (Typ VIII). 

 

Trinkwasserschutzgebiete mit Wassergewinnungsanlagen befinden sich vor allem im östlichen und 
zentralen Teil des Untersuchungsgebietes, vgl. Kap. 4.2.2 und Abb. 8 im Bereich des silikatischen 
Kluftgesteins. Infolge der in Planung / im Verfahren befindlichen Wasserschutzgebiete wird fast das 
gesamte Untersuchungsgebiet wasserwirtschaftlich genutzt. 

 



   

LP der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz  73 

 

 
Quelle: ANTARES vom 25.08.2022 

 

Abb. 21: Grundwasserkörper des Untersuchungsgebietes 

 

Empfindlichkeit gegenüber flächenhaften Schadstoffeintrag 

Das Grundwasser ist durch Deckschichten vor äußeren Einflüssen geschützt. Die natürlichen Ei-
genschaften der Grundwasserüberdeckung sind einschätzbar auf der Grundlage der Sickerwasser-
geschwindigkeit bzw. Verweilzeit des Sickerwassers in der Grundwasserüberdeckung, vgl. Abb. 22 
und Tab. 17.  
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Quelle: ANTARES vom 09.08.2022 

 

Abb. 22: Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung 

 

Das Untersuchungsgebiet besitzt eine differenzierte Empfindlichkeit gegenüber flächenhaften 
Schadstoffeinträgen. Vor allem in tieferliegenden Bereichen der Bachtäler sowie landwirtschaftlich 
genutzten Flächen im Westen ist die Empfindlichkeit mittel bis hoch. Dagegen kann für die bewal-
deten Bereiche ein geringer bis sehr geringer Schadstoffeintrag festgestellt werden. 

 

Tab. 17: Grundwassergefährdung 

Stufe Empfindlichkeit Verweildauer des Sickerwassers  
in der GW-Überdeckung 

Flächenanteil Gefährdungs- 
abschätzung 

1 Sehr hoch Wenige Tage bis 1 Jahr hoch sehr hoch 

2 Hoch Mehrere Monate bis 3 Jahre mittel sehr hoch 

3 Mittel 3 – 10 Jahre mittel hoch 

4 Gering 10 – 25 Jahre hoch hoch 

5 Sehr gering Mehr als 25 Jahre mittel weniger hoch 

 

7.3.3 Oberflächengewässer 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine größeren Flüsse (Gewässer I. Ordnung), aber meh-
rere prägende Oberflächenwasserkörper (OWK) der Fließgewässer (Gewässer II. Ordnung), z. B. 
Rauda, Gleise, Kleine Wethau, Schöngleinaer Bach. Die meisten Bäche und Gräben im westlichen 
Untersuchungsgebiet münden u. a. über den Krünitzbach, Schöngleinaer Bach und Bach aus Grö-
ben in die Roda. Diese wird außerdem durch den Zeitzbach gespeist, in welchen etliche Gewässer 
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aus dem zentralen Bereich (Raum Bobeck) entwässern. Die Roda selbst fließt außerhalb des Un-
tersuchungsgebietes in westlicher Richtung und mündet südlich Jena in die Saale. 

Nach Norden entwässern kleinere Fließgewässer (ebenfalls Gewässer II. Ordnung), u. a. die obere 
Gleise, Schlossgraben, Langes Tal in die Gleise, welche ihrerseits zur Saale fließt.  

Die Kleine Wethau im äußeren Norden des Untersuchungsgebietes gehört zum System der Wet-
hau mit Hauptfließrichtung Nordost bis Nord, die in Sachsen-Anhalt bei Schönburg unweit von 
Naumburg als rechter Nebenfluss in die Saale mündet.  

Die Rauda einschließlich der Roten Pfütze sowie weitere Nebengewässer im Osten des Untersu-
chungsgebietes führen zur Weißen Elster (nicht zur Saale), liegen großräumig aber alle im Ein-
zugsgebiet der Elbe. Die Fließgewässer sind in der folgenden Abb. 23 und Tab. 18 dargestellt.  

 

 

 
Quelle: ANTARES vom 10.08.2022 

Abb. 23: Wichtige Fließgewässer und deren oberirdische Einzugsgebiete 
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Tab. 18: Fließgewässer und ihre Bewertung 

Name /  

Gemarkung 

OWK Gewässertyp (nach LAWA, 

Angaben nur Gleise, Wet-

hau, Roda, Rauda) 

Gewässer- 

strukturgüte 

Ökologischer 

Zustand 

Krünitzbach Roda wie Roda (V) stark verändert k. A. 

Bach vom Nonnen-

berg 

Roda wie Roda k. A. k. A. 

Bach aus Wöllnitz Mittlere Saale 

(2) 

wie Roda k. A. k. A., nur randlich 

berührt 

Gemdenbach Mittlere Saale 

(2) 

wie Roda k. A. k. A., nur randlich 

berührt 

Bach aus Mennewitz Roda wie Roda k. A. k. A 

Bach aus Gröben Roda wie Roda k. A. k. A.  

Zensengraben  Gleise  wie Gleise k. A. k. A.  

Schöngleinaer Bach Roda wie Roda (III) mäßig verändert, 

(IV), deutlich verändert, 

(VI) sehr stark verändert 

k. A.  

Roda  Roda wie Roda k. A. k. A., nur randlich 

berührt 

Bach aus dem Born-

tal  

Roda wie Roda k. A. k. A., nur randlich 

berührt 

Gleise Gleise Typ 6 

feinmaterialreiche, karbonati-

sche Mittelgebirgsbäche 

(VI) sehr stark verändert 

bei Ascherhütte, mäßig 

verändert (III) im weite-

ren Verlauf 

unbefriedigend  

Langes Tal Gleise wie Gleise k. A. k. A 

Schlossgraben Gleise wie Gleise k. A. k. A.  

Bach aus Albersdorf Gleise wie Gleise k. A. k. A.  

Gänsegrund Gleise Typ 6 

feinmaterialreiche, karbona- 

tische Mittelgebirgsbäche 

k. A. 

 

k. A. 

Silbertal Gleise wie Gleise k. A. k. A.  

Eselsgrund Roda wie Roda k. A. k. A 

Raubgrund Roda wie Roda k. A. k. A.  

Bach vom Falken-

teich 

Roda wie Roda k. A. k. A 

Zeitzbach Roda wie Roda (IV) deutlich verändert, 

(V) stark verändert 

k. A.  

Läusegrund Roda wie Roda k. A. k. A 

Bach aus Bobeck Roda wie Roda k. A. k. A.  

Bach aus dem 

Riechhain 

Roda wie Roda k. A. k. A 

Bach von Klengel Wethau wie Wethau k. A. k. A. 

Wethau Wethau21 Typ 6 

feinmaterialreiche, karbonati-

sche Mittelgebirgsbäche 

(V) stark bis  

(IV) sehr stark verändert 

mäßig 

Rote Pfütze  Rauda wie Rauda k. A. k. A. 

 
21 Die Wethau wird als Grenzgewässer durch Sachsen-Anhalt bearbeitet.   
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Name /  

Gemarkung 

OWK Gewässertyp (nach LAWA, 

Angaben nur Gleise, Wet-

hau, Roda, Rauda) 

Gewässer- 

strukturgüte 

Ökologischer 

Zustand 

Leckengraben Rauda wie Rauda k. A. k. A. 

Rauda Rauda Typ 6 

feinmaterialreiche, karbona- 

tische Mittelgebirgsbäche 

(III) mäßig verändert 

(Mühltal), (IV) deutlich 

verändert (Bad Kloster-

lausnitz) , (V) stark bis  

(VI) sehr stark verändert 

(Hermsdorf, Weißen-

born) 

mäßig 

Bach vom Kirchberg Rauda wie Rauda k. A. k. A. 

Eyerlochbach Rauda wie Rauda k. A. k. A.  

Schäfersgraben  Rauda wie Rauda k. A. k. A 

Bach vom Sandberg Rauda wie Rauda k. A. k. A.  

Langes Tal Rauda wie Rauda k. A. k. A 

Seifartsdorfer Bach Weiße Elster22 wie Weiße Elster k. A. k. A. 

Kirchtal Weiße Elster wie Weiße Elster k. A.  

Trockentalbach Weiße Elster wie Weiße Elster k. A. k. A. 

Forellenbach Mittlere Weiße 

Elster 

wie Mittlere Weiße Elster (II) gering verändert – 

naturnah, (III) mäßig 

verändert 

k. A. 

Goldbach  Mittlere Weiße 

Elster 

wie Mittlere Weiße Elster k. A. k. A. 

Oberdorfer Bach  Erlbach Typ 6 

feinmaterialreiche, karbona- 

tische Mittelgebirgsbäche 

k. A. k. A. 

Stübnitzbach Erlbach Typ 6 

feinmaterialreiche, karbona- 

tische Mittelgebirgsbäche 

k. A. k. A., nur randlich 

berührt 

Erlbach Erlbach Typ 6 

feinmaterialreiche, karbona- 

tische Mittelgebirgsbäche 

k. A. unbefriedigend 

 

Mit den Oberflächenwasserkörpern werden mehrere Gewässer zusammengefasst. Zur Verdeutli-
chung sind die Oberflächenwasserkörper der einzelnen Fließgewässer sind farbig und mit unter-
schiedlichen Schraffuren dargestellt, vgl. Abb. 23 und Tab. 20.   

  

 
22 Die Weiße Elster wird als Grenzgewässer durch Sachsen-Anhalt bearbeitet. 
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Quelle: ANTARES vom 10.08.2022 

Abb. 24: Einzugsgebiete der Oberflächenwasserkörper 
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Quelle: ANTARES vom 17.08.2022 

Abb. 25: Gewässerstrukturgüte 

 

Gewässerstrukturgütedaten liegen vor für Teile des Krünitzbaches, Schöngleinaer Bach, Gleise 
und Rauda. Diese sind differenziert nach Teilabschnitten, welche mäßig (III), deutlich (IV), stark 
(V), sehr stark (IV) und völlig (VII) verändert sind, vgl. Abb. 25 und Karte 4, (lt. Attributtabelle der 
Shapedatei, schriftliche Mitteilung TLUBN, Ref. 43 vom 24.08.2022). 

Als völlig verändert (VII) ist ein kurzer Abschnitt der Rauda östlich von Hermsdorf unterhalb der 
Kläranlage vermerkt, daran schließt sich ein sehr stark veränderter Teilabschnitt der Rauda an, 
(IV). Die Gewässerstrukturgüte der Rauda verbessert sich zwischen der Kristalltherme und dem 
Ortseingang von Weißenborn auf die Stufe V, der Teilabschnitt in der Ortslage von Weißenborn ist 
dann aber wieder sehr stark verändert. Im Verlauf durch das Mühltal erreicht die Gewässerstruktur-
güte die Stufe deutlich verändert (IV).  

Die obere Gleise ist im Teilabschnitt Ascherhütte sehr stark verändert (VI). Im weiteren Verlauf bis 
Scheiditz und zur UG-Grenze ist die Gewässerstrukturgüte mäßig verändert (III).  

Ähnlich verhält es sich mit dem Schöngleinaer Bach, der aus Ortslage kommend zunächst eine 
sehr stark veränderte Gewässerstrukturgüte aufweist (VI), im weiteren Verlauf zunächst mäßig ver-
änderte (III) und südlich Trockhausen deutlich veränderte (IV) Teilabschnitte aufweist.  
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Der Krünitzbach nördlich und südlich von Schlöben, wie auch unterhalb der Talsperre Podelsatz ist 
hinsichtlich der Gewässerstrukturgüte stark verändert (V). Unveränderte Gewässerabschnitte sind 
im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Gering veränderte Gewässerabschnitte kommen nur ge-
ringfügig am Forellenbach vor und liegen auf der Grenze des Untersuchungsgebietes.   

Zahlreiche Querbauwerke stören die lineare Längsdurchgängigkeit des Schöngleinaer Baches und 
der Rauda, vgl. Abb. 7 in Kap. 3.3.2, Karte 4, was sich auf den Zustand der Fischfauna insbeson-
dere in Niedrigwasserperioden ungünstig auswirkt, vgl. Tab. 19.  

Tab. 19: Querbauwerke an Schöngleinaer Bach und Rauda 

Nr. Gemeinde Gewässer 
Gewässerab-

schnitt 
Maßnahme Beschreibung 

Schöngleinaer Bach 

1 Schlöben Schöngleinaer 

Bach 

5636820000000

100 

Ersatz des Absturz Lotschen 

2 durch Sohlgleite 

3568 – Sohlstufe 
Lotschen 2 

2 Schlöben Schöngleinaer 

Bach 

5636820000000

200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

9218 – Sohlstufe 

Lotschen 3 

3 Schlöben Schöngleinaer 

Bach 

5636820000000

200 

Ersatz des Absturz Lotschen 

4 durch Sohlgleite 

3570 – Sohlstufe 

Lotschen 4 

Rauda 

4 Weißenborn Rauda 5665400000001

200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8755 – Wehr Wei-

ßenborn 1 

5 Weißenborn Rauda 5665400000001

200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8756 – Wehr Wei-

ßenborn 1a 

6 Weißenborn Rauda 5665400000001

200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8751 – Sohlstufe 

Weißenborn 2 

7 Weißenborn Rauda 5665400000001

200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8752 – Sohlstufe 

Weißenborn 3 

8 Weißenborn Rauda 5665400000001

200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8753 – Sohlstufe 

Weißenborn 4 

9 Weißenborn Rauda 
5665400000001
200 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8754 – Sohlstufe 

Weißenborn 5 

10 Bad Kloster-

lausnitz 

Rauda 5665400000001

300 

Durchgängigkeit herstellen 

durch Umbau oder Rückbau 

8761 - Sohlstufe  

Bad Klosterlausnitz 

 
Verrohrte Gewässerabschnitte stellen ebenfalls eine gewässerökologische Barriere (Wanderhin-
dernis) für viele Tierarten dar und sind in Karte 4 gekennzeichnet. Insgesamt wurden im Untersu-
chungsgebiet mehrere verrohrte Gewässerabschnitte und Kreuzungsbauwerke mit Verkehrswegen 
erfasst. 

Der OWK Gleise ist teilweise innerhalb der sog. Phosphatkulisse nach ThürDüV gelegen Die stoffli-
che Belastung mit Phosphor (gesamt) wurde im Jahresmittel 2021 (vgl. TLUBN, Antares; Zugriff: 
14.12.2022) mit 0,15 bis 0,3 mg/l gemessen (vgl. Kap. 4.2.4).  

Es werden keine Umweltqualitätsnormen (UQN) nach OGewV bzgl. Pflanzenschutzmitteln (PSM) 
überschritten, vgl. Oberflächenwasserkörper-Bewertung, TLBUN Ref. 4323.  

Wald mit Flussufer-Schutzfunktion ist in den Daten des Forstlichen Forschungs- und Kompetenz-
zentrums Gotha /AÖR nicht als Datenbestand gesondert ausgewiesen. Die Schutzfunktion ergibt 
sich automatisch aus dem Gesetz und kann durch Pufferung der Gewässer mit gesetzlich vorgege-
bener Breite und Verschneidung mit Layer Waldflächen (in GeoMISTH verfügbar) abgeleitet wer-
den (ohne kartografische Darstellung). 

 
23 Messstellen alle außerhalb des Untersuchungsgebietes, vgl. https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Was-

ser/Oberflaechengewaesser/Gewaesserguete/Dokumente/PSM_Internet_2020.pdf 

https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Wasser/Oberflaechengewaesser/Gewaesserguete/Dokumente/PSM_Internet_2020.pdf
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Wasser/Oberflaechengewaesser/Gewaesserguete/Dokumente/PSM_Internet_2020.pdf


















http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk09.html
https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/fdm/rekisViewer.jsp
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Quelle: TLUBN 

Abb. 26: Thüringer Klimabereiche 

 

7.4.3 Klima 

Es handelt sich im Folgenden um langjährige mittlere Jahreswerte, welche durch das regionale 
Klimainformationssystem ReKIS interpoliert und verfügbar gemacht wurden. 

Die mittlere langjährige Temperatur des Untersuchungsgebietes betrug von 1998 bis 2018 zwi-
schen 9,0 und 9,5 °C, lediglich im Raum Bobeck und Tautenhain lag diese niedriger bei 8,5 bis 9,0 
°C. Die Täler sind hierbei wärmebegünstigter als die Plateaulagen, Raum Schlöben bis Gröben mit 
9,5 bis 10,0 °C, vgl. Abb. 27. 
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Quelle: https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/fdm/rekisViewer.jsp (letzter Zugriff 12.08.2022) 

Abb. 27: Langjährige mittlere Lufttemperatur (1998 bis 2018) 

 

Der mittlere korrigierte Jahresniederschlag des Untersuchungsgebietes betrug von 1989 bis 2018 
zwischen ca. 700 bis 800 mm pro Jahr (die Jahre 2017 bis 2019 waren besonders trockene Jahre) 
im überwiegenden Teil des Untersuchungsgebietes. Dagegen sinkt der mittlere korrigierte Jahres-
niederschlag im westlichen Teil (Richtung Saaletal) auf ca. 600 bis 700 mm pro Jahr. Die Monate 
April bis August sind am niederschlagsreicher, so dass das Klima als subkontinental einzustufen 
ist. Die Plateaulagen im Saaletal (Kulmberg und Wöllmisse) wie auch des Holzlandes erhalten im 
Mittel mehr Niederschläge als die Täler, Abb. 28.  

 

https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/fdm/rekisViewer.jsp
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Quelle: https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/ fdm/rekisViewer.jsp (letzter Zugriff 13.08.2022 

Abb. 28: Korrigierter mittlerer Jahresniederschlag (1989 bis 2018) 

 

Die Sonnenscheindauer als dritter ausgewählter Klimaparameter zur Beschreibung der Witterung 
und des Witterungsverlaufes erreicht im Sommer, insbesondere im Mai und im Juli ihr Maximum.  
Die Jahressumme beträgt im Untersuchungsgebiet Artern im Klimatologischen Mittel (1987–2016) 
1.650 bis 1.700 Stunden. 

Die Verteilung der Windrichtung liegt im Untersuchungsgebiet im langjährigen Mittel überwiegend 
bei Südsüdwest bis Westsüdwest. 

Interessant ist die jährliche Globalstrahlung, welche im Zeitraum 1961 – 1990 bei ca. 920 – 940 
kWh/m2 pro Jahr im westlichen Teil und bei ca. 960 – 980 kWh/m2 pro Jahr im östlichen Teil des 
Untersuchungsgebietes erreichte. Diese ist im Zeitraum 1987 – 2016 auf > 1.000 – 1.020 kWh/m2 
pro Jahr angestiegen.  

Auch die mittlere korrigierte Klimatische Wasserbilanz hat sich geändert und ist von 0-200 mm pro 
Jahr (1961 – 1990) gesunken auf 0-100 mm pro Jahr (1990 – 2019). Dabei fehlt das Wasser insbe-
sondere (-75 - -50 mm in den Monaten April – Juni) in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode, 
während es in der zweiten Hälfte (Monate Juli - September) nur um -25 - -20 mm sinkt, aber kein 
Ausgleich erreicht wird.   

Mikroklimatisch interessant sind sonnige, wärmebegünstige Bereiche außerhalb von Siedlungen. 
Diese Situationen sind im Untersuchungsgebiet in südwest- bis südostexponierten Hanglagen zu 
finden, z. B. südlich Flugplatz Jena-Schöngleina Schöngleina bis Burgrabis, auch südlich des Kul-
mberges und Forstberges, vgl. Kap. 7.6.3. Diese Bereiche sind z. T. von hoher Bedeutung für 

https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/%20fdm/rekisViewer.jsp
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Arten, Biotope und die biologische Vielfalt, aber auch erholungsrelevant, vgl. Kap. 7.7.3, z. B. als 
attraktive Aussichtspunkte. 

Kaltluft entsteht bei wind- und wolkenarmen Wetterlagen auf Freiflächen in Bodennähe durch Aus-
strahlung von Wärme in das Weltall und fließt dann in der Geländeneigung folgend ab bzw. bildet 
bei Aufstau und in Tieflagen Kaltluftseen. Durch diese Luftbewegung kann es auch bei fehlendem 
Wind zum Austausch überwärmter oder schadstoffreicherer Luftmassen kommen. 

Zunehmend wichtiger wird für das innerörtliche und ortsnahe Sommerklima die Kaltluftversorgung 
aus der Umgebung. Im Untersuchungsgebiet trifft das insbesondere auf den Heilkurort Bad Klos-
terlausnitz zu, aber auch auf die kleineren Gemeinden (Übergangsklimatope) in enger Tallage, 
z. B. Schöngleina, Weißenborn. Die eher auf der Höhe offen gelegenen Ortslagen, z. B. Albersdorf, 
Bobeck sind nicht nur vergleichsweise klein, auch weisen sie wenig zusammenhängend versie-
gelte Fläche auf. es besteht keine Überwärmungsgefahr.  

Karte 5 veranschaulicht neben der Windhäufigkeitsverteilung insbesondere auch die Zonen der 
Kaltluftentstehung und deren -abflussbahnen entlang der Bachtäler, insbesondere des Schönglein-
aer Baches, der Gleise, Rauda einschließlich Zuflüsse. Im Raudatal sind mehrere Barrieren vor-
handen, durch die Kaltluft gestaut oder mindestens im Abfluss gebremst wird (Gebäudekomplex 
der Kristalltherme, Die Ortslage von Weißenborn und der Bereich Meuschkensmühle.  

Der Saale-Holzland-Kreis hat im Jahr 2008 mit der Bewerbung zum Modellprojekt „Bioenergie-Re-
gion“ den Grundstein zur aktiven Gestaltung der Energiewende gelegt. Zahlreiche Initiativen, Kon-
zepte und Aktivitäten wurden angeschoben und mündeten 2012 in der Verabschiedung des Leitbil-
des „Energie und Klimaschutz“ im Kreistag. Das Klimaschutzkonzept (2016), vom Kreistag in sei-
ner Sitzung vom 21.06.2017 beschlossen, unterstützt und entwickelt die Dreifachstrategie von Ver-
mindern (klimaschädlicher Komponenten, Energieeinsparung und Energieeffizienz), Ersetzen (al-
ternative Energieträger, Ausbau erneuerbarer Energie) und Ausgleichen mit dem Ziel der Milde-
rung des Klimawandels, der regionalen Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Vor-
bildfunktion.  

Thüringen verabschiedete am 14.12.2018 als erstes Bundesland ein Gesetz zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (ThüKlimaG), in dem verbindliche Schutzziele 
festgelegt wurden. 

7.4.4 Luft 

Im Untersuchungsgebiet wurden durch das TLUBN bisher keine Luftschadstoffmessungen durch-
geführt. Ergebnisse von Immissionssimulationen liegen nicht vor, vgl. E-Mail vom 05.09.2022.  

Auf Grundlage von Messergebnissen aus anderen Gebieten Thüringens werden die Jahresmittel-
werte der Luftschadstoffkonzentrationen im Untersuchungsgebiet wie folgt eingeschätzt: 

• Stickstoffdioxid: < 20 µg/m3 

• Feinstaub PM10: < 20 µg/m3 

• Feinstaub PM2,5: < 12 µg/m3 

• Benzol: < 2 µg/m3 

• Kohlenmonoxid: < 1 mg/m3 

• Schwefeldioxid < 2 µg/m3 

• Arsen (As) im Feinstaub PM10 < 2,4 ng/m3 

• Cadmium (Cd) im Feinstaub PM10 < 2 ng/m3 

• Nickel (Ni) im Feinstaub PM10 < 10 ng/m3 

• Blei (Pb) im Feinstaub PM10 < 0,25 µg/m3 

• Benzo[a]pyren im Feinstaub PM10 < 0,4 ng/m3 

• Ozon ca. 50 µg/m3 





http://www.geoproxy.geoportal-th.de/
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/


















https://umweltinfo.thueringen.de/umweltregional/shk/shk07.html#sm01














https://umweltinfo.thueringen.de/landschaftszerschneidung/steckbriefe2010/99/allg.html
https://umweltinfo.thueringen.de/landschaftszerschneidung/steckbriefe2010/99/allg.html
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Die Angaben zu Arten basieren auf den im FIS Naturschutz Thüringen eingestellten Daten zu Art-
nachweisen sowie der Auswertung diverser Fauna- und Fachgutachten, vgl. Literaturnachweis. 

Die Zuordnung der Biotop- und Nutzungstypen in die einzelnen Wertstufen wurde mit der UNB des 
Saale-Holzland-Kreises abgestimmt. Die Dokumentation dieser Bewertung erfolgt im Anhang A 3 
in der Aggregationstabelle zur Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen, vgl. dort. 

Die Biotope des Waldes werden im Rahmen der Waldbiotopkartierung (WBK) als gesetzlich vorge-
gebene, hoheitliche Aufgabe nach § 5 des Thüringer Waldgesetzes erfasst. Sie dient dem Zweck, 
den Zustand aller Waldflächen in Thüringen flächendeckend und stichtagsbezogen zu erheben. 
Gleichzeitig werden mit ihrer Hilfe die gesetzlich besonders geschützten Biotope nach § 30 
BNatSchG im Wald erfasst28, vgl. 7.5.5.  

7.5.5 Gesetzlich besonders geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet 

Rechtsgrundlage für gesetzlich besonders geschützte Biotope ist § 15 Abs. 1 ThürNatG (zu § 30 
BNatSchG). Damit sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung 
als Biotope haben, auch ohne Ausweisung gesetzlich geschützt. 

Alle Biotope in der folgenden Tabelle sind gesetzlich besonders geschützte Biotope nach Definition 
des § 30 BNatSchG bzw. des § 15 ThürNatG, vgl. auch Karte 1. 

 

Tab. 35: Gesetzlich besonders geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet 

Code/ 

Biotop-

typ § 

Biotopbezeichnung  
(Biotope nach § 30 BNatSchG, 

§ 15 ThürNatG) 

Lage /Gemarkung (Auswahl) Fläche  

(ha)29 

Fließgewässer 

2110 
Quelle, unverbaut 

Albersdorf, Bobeck, Mennewitz, Schöngleina, Tautenhain, Wal-
deck 

0,1 

2211 Bach, schmaler Fluss, Graben, 
strukturreich (=naturnaher Bach) 

Albersdorf, Bobeck, Klengel, Scheiditz, Schlöben, Schöngleina, 
Tautenhain, Trockhausen, Waldeck, Weißenborn 

0,3 

2212 Bach, schmaler Fluss, struktur-
arm 

Lotschen, Mennewitz, Schlöben, Thalbürgel 
k. A. 

2213 Bach, schmaler Fluss, mittlere 
Strukturdichte 

Seifartsdorf, Tautenhain 
0,1 

2214 Graben, schmaler Kanal, Wetter-
graben 

Gröben, Rabis, Schöngleina 
0,1 

Standgewässer 

2511 
Kleines Altwasser (<1ha) 

Klosterlausnitz, Schlöben, Schöngleina, Serba, Waldeck, Weißen-
born  3,0 

2512 
Kleines Standgewässer (<1ha), 
mittlere Strukturdichte 

Albersdorf, Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Klengel, Mennewitz, Ra-
bis, Scheiditz, Schlöben, Schöngleina, Serba, Tautenhain, Wal-
deck, Weißenborn  

8,5 

2513 Kleines Standgewässer (<1ha), 
strukturarm 

Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Gröben, Klengel, Scheiditz, Schöng-
leina, Serba, Weißenborn 

0,9 

2522 Großes Standgewässer (>1ha), 
mittlere Strukturdichte  

Bobeck, Gröben, Schlöben 
3,5 

2523 Großes Standgewässer (>1ha), 
strukturarm 

Schöngleina 
0,5 

Moore, Sümpfe 

3211 Flachmoor, kalkarm Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Weißenborn, Tautenhain 2,9 

 
28 Fachlich zuständig für die Waldbiotopkartierung ist die Zentrale von ThüringenForst in Erfurt. Das Forstliche Forschungs- 

und Kompetenzzentrum in Gotha (FFK) ist mit der Kartierung betraut.  
29 Linien- und Punktdaten werden nicht in die Flächenberechnung einbezogen. 







https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/zoo-artenschutz/steckbriefe-gesch-arten
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Die fehlende Pflege von wertvollen Biotopen /Biotopkomplexen ist gravierend (v.a. für den Fortbe-
stand von Halbtrockenrasen, Streuobstbeständen auf Grünland, Gehölzen). Flächenverluste für 
Siedlungs-, Erschließungs- und Energieprojekte führen zu weiteren Habitatverlusten und zum 
Rückgang von Vorkommen spezialisierter Arten.  

7.6 Landschaftsbild 

7.6.1 Datenbasis 

• Digitale Daten zu europarechtlichen und nationalen Schutzgebieten (SHK Stand 08/2022) 

• Digitale Daten der Offenlandbiotopkartierung (SHK Stand 08/2022) 

• Daten der Waldbiotopkartierung (ThüringenForst Stand 08/2021) 

• TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena 

• „Bedeutsame Landschaften in Deutschland“ Band 2, BfN-Skript 517 (2018) 

• Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen. Historisch geprägte Kulturlandschaften und spezifi-
sche Landschaftsbilder in Ostthüringen Forschungsprojekt im Auftrag der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen. FH Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchitektur, Erfurt im 
Dezember 2004 

• Die Darstellung erfolgt in Karte 7. 

7.6.2 Einführung 

Gemäß § 1 Abs. 1 BNatSchG sind „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 
von Natur und Landschaft“ auf Dauer zu sichern. Das Landschaftsbild hat eine besondere Bedeu-
tung für die Qualität der Erholung in der freien Landschaft. 

Das Landschaftsbild umfasst das wahrnehmbare Erscheinungsbild einer Landschaft, welches so-
wohl durch die Natur, z. B. Erdoberfläche, Relief als auch durch die Kultur geprägt ist, z. B. Spuren 
der menschlichen Besiedlung / Bewirtschaftung wie Geländestufen aufweist. Das Erscheinungsbild 
ist außerdem ganzheitlich zu verstehen und umfasst neben den visuellen Aspekten auch nichtvisu-
elle Eindrücke, z. B. Gerüche und Geräusche.  

Das Landschaftsbild setzt sich aus einer Fülle von Elementen der Landschaft zusammen, welche 
ihrer-seits natürlich entstanden sind (z. B. Gewässer, Felsbildungen) oder durch Menschenhand 
beeinflusst sein können (z. B. Schutzpflanzungen, Hecken-, Heidelandschaften) oder ausschließ-
lich durch das Wirken des Menschen bedingt sind (z. B. Sekundärlandschaften nach Rohstoffab-
bau).  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB, § 1 BNatSchG wird das Landschaftsbild als Schutzgut gleichwertig ne-
ben anderen Schutzgütern verstanden, für dessen Schutz ein besonderes öffentliches Interesse 
besteht. Jedoch wird im BNatSchG nicht der Begriff Landschaftsbild verwendet, sondern dieses mit 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft umschrieben. 

7.6.3 Landschaftstypen und Landschaftsbildeinheiten 

Die Wahrnehmung der Landschaft ist immer subjektiv, d. h. auf den Menschen und seine individu-
ellen Vorstellungen bezogen. Daher ist es nur eingeschränkt möglich, die individuelle Wahrneh-
mung des Landschaftsbildes zu objektivieren. Im Folgenden wird zunächst im Untersuchungsge-
biet eine Gliederung des Landschaftsbildes vorgenommen. 

Am offensichtlichsten ist eine reliefbedingte Dreiteilung des Untersuchungsgebietes. Es gibt eine 
klare Gliederung zwischen 

- den meist offenen, teils Gehölz bestandenen und bebauten Kerb- und Muldentälern der  
  zahlreichen Bäche (z. B. Schöngleinaer Bach, Schlossgrund, Gleise, Langes Tal, Zeitzgrund und 
  Zuflüsse), einschließlich der mehr oder weniger engen bzw. z. T. aufgeweiteten Tallagen, 
- den windoffenen Hochflächen (u. a. um Albersdorf und Bobeck) sowie den 
- diese voneinander abgrenzenden, teils (am Südrand der Wöllmisse) recht steilen Hangstrukturen. 
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Bewertung / 

Ortslage 

Siedlungsvielfalt Siedlungseigenart 

Gering 
1 

Mittel 
2 

Hoch 
3 

Gering 
1 

Mittel 
2 

Hoch 
3 

Weißenborn 

alter  
Ortskern 

 X   X  

Gewerbe, 
Ldw. Betrieb 

X   X   

 

Zusammenfassung für das Siedlungs- und Ortsbild 

Die größten zusammenhängenden Siedlungsflächen des Untersuchungsgebietes liegen in der Ge-
meinde Bad Klosterlausnitz mit zugehörigen Wohn- und Gewerbeflächen sowie in Weißenborn, ge-
folgt von Tautenhain und Schlöben.  

Bei der Bewertung von Siedlungsvielfalt und –eigenart ergibt sich eine differenzierte Situation. In 
den meisten Ortslagen trifft man in den alten, historischen Ortskernen auf ein geschlossenes, meist 
historisches Siedlungsbild (dörfliche Siedlungsstruktur und –bauweisen). Hervorzuheben sind die 
auf einem Bergsporn gelegene Ortslage von Gröben, das Angerdorf Serba sowie weitere histori-
sche Siedlungsformen, die meist kleineren Orte sind als Gassendörfer zu charakterisieren, z. B. 
Tautenhain, Albersdorf. Die weitere Bebauung ist durch entsprechende Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzungen begrenzt bzw. geregelt (3.4.2), so dass eine (weitere) Zersiedelung der Ortsrän-
der unterbleibt. 

Eine unmaßstäbliche Bebauung in den Ortskernen ist nicht anzutreffen. Die Gewerbegebiete je-
doch mit teils größeren Zweckbauten (z. B. Gebäude der KIM im Waldgebiet von Bad Klosterlaus-
nitz, Gewerbe der B 7 in Serba, OT Klengel und Trotz, Industrie- und Gewerbepark „MUNA“/ Ju-
gendwaldheim sowie Solar- und Gewerbepark Bad Klosterlausnitz) stören je nach Lage das Ge-
samtbild. Deren Vielfalt und Eigenart wird als gering bewertet, ebenso wie die größeren Stallanla-
gen und Landwirtschaftsbetriebe mit nach 1950 neu errichteten Ställen und Scheunen an den Dorf-
rändern. Dies gilt insbesondere für die Stallanlagen der KIM und die Gewerbeflächen der GEMES 
in Zinna. 

Schließlich existieren noch verschiedene Einzelanwesen, welche in Tab. 37 nicht aufgeführt sind. 
Gebäudekomplexe ehemaliger Wassermühlen im Zeitzgrund oder Mühltal weisen aufgrund ihrer 
Lage im Tal und der umgebenden Gehölze keine weitreichende visuelle Wirkung auf. Anders der 
Flugplatz Jena-Schöngleina Schöngleina, dessen Gebäude (insbesondere Tower) aufgrund der 
exponierten Lage eine deutlich nachteilige Fernwirkung für das Landschaftsbild entfaltet. 

7.7 Erholung  

7.7.1 Datenbasis 

• Schriftliche Auskunft und Datenübergabe des Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-
Holzland e.V., E-Mail vom 16.08.2022 

• Forstdaten ThüringenForst, Stand 08/22 

• Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012 

• Informationen des Bauamtes Bad Klosterlausnitz vom 27.10.2022 

• Saale-Holzland-Kreis: Tourismusregion „Saaleland“ 
https://www.saaleholzlandkreis.de/index.php?id=11 (letzter Zugriff 14.12.2022).  

• Radroutenplaner Thüringen für die Region „Saaleland“ 
https://radroutenplaner.thueringen.de/rth_region_routen.asp?reg=7 (letzter Zugriff 
14.12.2022).  

• Thüringen Saaleland 
https://www.saaleland.de/ (letzter Zugriff 15.12.2022) 

• Die Darstellung erfolgt in Karte 7. 

https://www.saaleholzlandkreis.de/index.php?id=11
https://radroutenplaner.thueringen.de/rth_region_routen.asp?reg=7
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Kulturhistorische Einzelelemente, Kulturhistorische Nutzungen und Besonderheiten  

Kulturhistorische Einzelelemente und Flächen sind wichtige landschaftliche und innerörtliche Be-
sonderheiten. Neben den zahlreichen Bodendenkmalen, vgl. Tab. 9 und Karte 3, sind es die ge-
bauten kulturellen Zeugnisse, z. B. besondere Landschafts- und Siedlungsformen, vgl. Kap. 7.6.3 
oder historische technische Anlagen (z. B. Wassermühlen), früher verbreitete Nutzungsformen 
(z. B. Klosterlausnitzer Moorgebiet, Streuobstwiesen, Ackerterrassen), Friedhöfe sowie Grün- und 
Freiflächen, die Erholungsfunktionen erfüllen.  

Bemerkenswert ist der ehemalige Gutspark in Schlöben, der mit seinem alten Baumbestand, Wall-
graben und Felsenkeller einen besonderen Erholungszielpunkt darstellt, vgl. auch Kap. 4.3.2 und 
Kap. 4.3.3. Dort befinden sich auch noch eine Freifläche und ein Spielplatz, ein Gesamtkonzept ist 
nicht erkennbar.  

7.7.4 Waldfunktionen hinsichtlich Erholung und Lärmschutz 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Waldflächen nach § 9 Abs. 1 ThürWaldG als geschützte Erho-
lungswälder ausgewiesen. Es gibt aber Wälder mit Erholungsfunktionen, die in der folgenden Ab-
bildung dargestellt sind. Diese konzentrieren sich auf den Raum Hermsdorf-Bad Klosterlausnitz, 
umfassen aber auch Wälder westlich der BAB A 9 (z. B. Radrennbahn und westlich Hermsdorf). 
Gerade für den Kurbetrieb von Bad Klosterlausnitz sind die das Kurgebiet umgebenden Wälder mit 
Erholungsfunktionen von großer Bedeutung. 

 

Quelle: Geoproxy Thüringen (http://www.geoproxy.geoportal-th.de), letzter Zugriff am 16.11.2023 

Abb. 38: Wald mit Erholungsfunktion 

 

Daneben erstrecken, sich vor allem entlang der BAB A 9, westlich des Kurgebietes und südöstlich 
von Bad Klosterlausnitz Wälder mit Lärmschutzfunktion. Diese Schutzfunktion ist grundsätzlich ge-
eignet, führt aber durch Kalamitäten (Windwurf, Borkenkäferbefall u. ä.) und nachfolgenden Holz-
einschlag nur unzureichend zu einer tatsächlichen Lärmminderung, vgl. Kap. 8.2.  

http://www.geoproxy.geoportal-th.de/


http://www.geoproxy.geoportal-th.de/








https://www.bad-klosterlausnitz.de/
https://www.bad-klosterlausnitz.de/
https://www.denkmalschutz.de/


http://www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de/index.php?id=24&type=0&uid=162&cHash=4abf7453566913cffe1129907f29be6b
http://www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de/index.php?id=24&type=0&uid=162&cHash=4abf7453566913cffe1129907f29be6b


https://www.klosterkirche-thalbuergel.de/klosterkirche.html
https://www.ekmd.de/kirche/kirchenkreise/eisenberg
https://www.ekmd.de/kirche/kirchenkreise/eisenberg
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8 Auswirkungen vorhandener / geplanter 
Nutzungen auf Natur und Landschaft 

In den folgenden Unterkapiteln werden alle bei der Bewertung der einzelnen Schutzgüter (B/F = 
Boden/Fläche, OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, K/L = Klima/Luft, A/B/V = Arten/Bio-
tope/biologische Vielfalt, L/E = Landschaft/Erholung, M/KS = Mensch/Kultur- und Sachgüter) und 
Landschaftspotentiale aufgezeigten Einzelkonflikte zusammengefasst und Vorschläge für ihre Re-
duzierung und Beseitigung gegeben. Die kartografische Veranschaulichung ist, soweit darstellbar, 
in den Karten 3 bis 7 enthalten. 

8.1 Konflikte durch die Siedlung 
Grundsätzlich entstehen durch die Siedlungstätigkeit des Menschen Auswirkungen auf die o. g. 
Schutzgüter und können Konflikte verursachen.  

Im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsplans wurden sämtliche über die Erfüllende Gemeinde 
Bad Klosterlausnitz verfügbaren Unterlagen37 ausgewertet und am 30.05.2023 sowie am 
06.06.2023 Gespräche mit den Ortsbürgermeistern geführt. Die geplanten Neuausweisungen und 
gemeindlichen Entwicklungen, welche auch dem Stand der Flächennutzungsplanung entsprechen, 
wurden diskutiert. Aktuell sind zwei Flächennutzungspläne in Aufstellung.  

Anhand von einer 5-stufigen Bewertung werden die folgenden Flächen kurz eingeschätzt. Die Er-
läuterungen zu den Bewertungsstufen aus landschaftsplanerischer Sicht lauten:  

 

Die folgende Zusammenstellung basiert auf Auszügen aus dem 2. Entwurf des FNP Hermsdorf 
Bad Klosterlausnitz, Stand: Februar 2023 (Spalten 1-4, Textteile von KGS Planungsbüro HELK 
GmbH, Mellingen sind zur Unterscheidung kursiv gestellt).  

Unter Berücksichtigung der raumordnerischen Erfordernisse des Landesentwicklungsprogrammes 
2025 zur Siedlungsentwicklung, die sich am gemeindebezogenen Bedarf orientieren soll, und den 
Aufgaben des gemeinsamen Mittelzentrums mit Hermsdorf sollen im Flächennutzungsplan Herms-
dorf – Bad Klosterlausnitz (2. Entwurf, Februar 2023) folgende Bauflächen zur langfristigen Erwei-
terung der Wohnbaufläche bis 2035 neu ausgewiesen werden: 

Die Spalte 5 beinhaltet die landschaftsplanerische Bewertung dieser Flächen zum Ausbau der 
Wohnfunktion und Entwicklung als attraktiver Wohnstandort in Bad Klosterlausnitz.  

Konflikt: Flächenversiegelung durch Siedlungserweiterung (B/F, OW, GW, K/L, A/B/V, L/E) 

 

 
37 Siehe Bauleitplanung – Bad Klosterlausnitz – Gemeinde (bad-klosterlausnitz.de), (letzter Zugriff 19.10.2023) 

Stufe 1 = unkritisch 
Stufe 2 = Umsetzung mit geringen Einschränkungen möglich 
Stufe 3 = Umsetzung mit mäßigen Einschränkungen möglich 
Stufe 4 = Umsetzung nur mit starken Einschränkungen möglich 
Stufe 5 = Umsetzung nicht zu empfehlen, sehr starke Einschränkungen zu erwarten 

https://www.bad-klosterlausnitz.de/bauleitplanung/
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Konflikt: siedlungsbedingte Barrieren innerhalb einer Kaltluftabflussbahn (K/L) 

Konflikte ergeben sich weiterhin durch siedlungsbedingte Barrieren innerhalb einer Kaltluftabfluss-
bahn in empfindlichem Landschaftsraum, vgl. Karte 5 Klima / Luft.  

Kaltluftflüsse entstehen nachts während autochthonen Wetterlagen (wolkenarm, windschwach, 
tagsüber hohe Sonneneinstrahlung). Der Abfluss der Luftmassen erfolgt talabwärts, entlang der 
Abflussbahnen, vgl. Kap. 7.4.4. Dadurch entstehen Talwinde mit großen Kaltluftvolumenströmen. 
Vor allem aufgrund des Klimawandels und der häufigeren Wärme- und Dürreperioden ist ein funkti-
onierender Kaltluftaustausch von hoher Bedeutung. Als Barriere wirken: 

- Bebauung in der Talsohle 
- Bebauung in reliefbedingten Engstellen 
- Gebäudekomplexe, Dämme, Aufschüttungen in Kaltluftabflussbahnen  

Beratung durch einen Klimalotsen38 als Beratungsinstrument für geeignete Klimaanpassungen und 
könnten Maßnahmen für die kommunale Entwicklung (u. a. Lärmausbreitungskarten, Kaltluftstau) 
ergeben und den Konflikten vorbeugen bzw. abhelfen. 

Klimaangepasstes Bauen und Einpassung von großen Bauten in die Landschaft ist von großer 
Wichtigkeit, um  
- Talwinde (Durchlüftung) nicht zu behindern,  
- um Kaltluftstau zu vermeiden  
- um einer Überwärmung entgegenzuwirken. 

Letztlich kann damit auch siedlungsbedingten Barrieren im Biotopverbund (A/B/V) entgegengewirkt 
werden, vgl. Karte 6 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt. 

 

8.2 Konflikte durch den Verkehr 
Im Folgenden werden die Verkehrsträger mit ihren Auswirkungen auf Natur und Landschaft darge-
stellt: 

Konflikt: Verkehrswege mit hoher Trennwirkung, Lärm- und Schadstoffemissionen 

• Schienenverkehr:  

1876 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Weimar und Gera Bad Klosterlausnitz eingeweiht (so-
genannte Holzlandbahn). Damit wurde das Holzland besser erreichbar und die Orte Stadtroda, 
Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz gewannen an Bedeutung, u. a. als Fremdenverkehrsziel und Som-
merfrische. Die Strecke war als wichtige Ost-West-Verbindung und bis zum Ende des zweiten 
Weltkrieges zweigleisig, ein eingleisiger Engpass befindet sich heute noch zwischen Papiermühle 
und Hermsdorf – Klosterlausnitz (ca. 6 km).  

Der durchgängig zweigleisige Ausbau im gesamten Streckenabschnitt Weimar – Gera ist Bestand-
teil des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BWVP39 2030). Dieses ist als laufendes Projekt Nr. L 12 
fest disponiert (Elektrifizierung), weiterhin in der Kategorie Vordringlicher Bedarf für das 2. Gleis 
und als Projekt Nr. 02-038-V01 in der Kategorie des Potenziellen Bedarfs, das in den Vordringli-
chen Bedarf aufsteigen kann.  

Mit dem Ausbau sind Konflikte durch Schienenverkehr für die Funktion Wohnen insbesondere an 
der Siedlung am Bahndamm (südlich von Klosterlausnitz) zu erwarten, nicht dagegen im Bereich 
der Gewerbeflächen des ehemaligen Jugendwaldheims. Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind 
nicht betroffen, jedoch ein festgesetztes Trinkwasserschutzgebiet Zone III. Der Streckenverlauf 
führt überwiegend durch Wald, wobei der Anteil der eingleisigen Bahnstrecke auf dem 

 
38 siehe https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/klima-

lotse#Module 
39 Quelle: Bundesverkehrswegeplan 2030 BMDV - Inhalte zum BVWP 2030 herunterladen (bund.de) letzter Zugriff 

17.10.2023 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/klimalotse#Module
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/klimalotse#Module
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplan-2030-inhalte-herunterladen.html


https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Crossen_an_der_Elster%E2%80%93Porstendorf




https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fbau-verkehr.thueringen.de%2Fmedia%2Ftmil_la_bau_verkehr%2FService%2FVerkehrsmengenkarten%2FErgebnisse_SVZ_2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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Folgende zwei Neu- und Ausbauvorhaben werden erhebliche Konflikte verursachen: 

L 1070: Ausbau zwischen B 7 Trotz und BAB 9 AS Bad Klosterlausnitz 

Die Landesstraße L 1070 zwischen B 7 Trotz und Anschlussstelle BAB A 9 soll ausgebaut werden. 
Das Umweltrisiko dafür ist potenziell hoch, da das FFH-Gebiet „An den Ziegenböcken“ (DE 5037-
302) direkt betroffen ist (vgl. S.173 Landesstraßenbedarfsplan 2030 von 08/2019).  

Die auf dem Bezugsfall 2015 basierende Prognose für 2030 im Landesstraßenbedarfsplan 2030 
(August 2019, Kap. 3.3.7, Karte 4) dient der Voraussage der sich zukünftig einstellenden Verkehrs-
verhältnisse. Sie bezieht sich dabei auf das Verkehrsnetz und die Verkehrsnachfrage im Jahr 
2030. 

Für dieses Vorhaben ist im Regionalplan Ostthüringen, 2. Entwurf 06-2023 eine Trassenfreihaltung 
vorgesehen. Konflikte betreffen insbesondere die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Arten und Bi-
otope im Bereich der randlichen Durchquerung des Klosterlausnitzer Durchströmungsmoores und 
weiter der sensiblen Bereiche rund um den Gasthof „Zu den drei grauen Ziegenböcken“ (Querung 
obere Wethau, Teiche, FFH-Gebiet). 

L 1075: Südumfahrung Bad Klosterlausnitz 

Hierbei handelt es sich um eine Querspange, die den Durchgangsverkehr in Ost-West-Richtung 
aus dem Kurort Bad Klosterlausnitz heraushalten soll. Für dieses Vorhaben ist ebenfalls eine Tras-
senfreihaltung von entgegenstehenden Nutzungen und Funktionen vorgesehen. Verkehre in Nord-
Süd-Richtung (u. a. Zubringerfunktion und Anschluss BAB A 9) können jedoch mit dieser Lösung 
nicht aufgefangen werden.  

Konflikte betreffen insbesondere die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Arten und Bio-
tope im Bereich der Querung der oberen Rauda. Außerdem ist mit starken Konflikten für das Land-
schaftsbild zu rechnen, da aufgrund der bewegten Topographie voraussichtlich ein Brückenbau-
werk über das Raudatal erforderlich würde.  

• Luftverkehr:  

Der nächste größere Flughafen Erfurt – Weimar ist durch seine Distanz (ca. zwischen 53 km - 
57 km je nach Standort) bzgl. Start- und Landevorgängen unerheblich. Größere Luftfahrzeuge stei-
gen zügig in größere Höhe auf und sind dann am Boden nicht mehr störend wahrnehmbar. 

Die nächstgelegenen kleineren Flugplätze sind: 
- Verkehrslandeplatz Jena – Schöngleina nordwestlich von Schöngleina, 
- Hubschrauberlandeplatz Universitätsklinikum Jena (außerhalb des Untersuchungsgebietes). 

Während der Hubschrauberlandeplatz des Universitätsklinikums Jena bzgl. Start- und Landevor-
gängen ebenfalls unerheblich ist, wirken sich Lärm und andere Belastungen durch Flugverkehr 
durch den nahe gelegenen Verkehrslandeplatz Jena – Schöngleina durchaus im Untersuchungs-
gebiet aus. Konflikte sind bekannt in Bezug auf Wohngebiete in der Umgebung. Sämtliche Grenz-
werte werden aber eingehalten und die Flugkorridore sind bestätigt, da die genutzten Luftfahr-
zeuge klein sind und die Nutzungsfrequenz – von Ausnahmen an Wochenenden und bei Schön-
wetterlagen abgesehen - vergleichsweise gering ist.  

Konflikt: Unzureichende Radverkehrs-Verbindungen 

Im Radwegenetz bestehen Defizite in Bezug auf den Zustand und die Streckenführung einiger örtli-
cher Radwege, vgl. Kap. 3.3.7.2. Außerdem soll der Anteil des Radverkehrs gesteigert werden 
(Stichwort „Alltags-Radwege) und die touristische Funktion.  

8.3 Konflikte durch die Landwirtschaft 
Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiet (Kap. 6.3.3) spielt die Landwirtschaft eine große Rolle, 
währen im östlichen Teil die Waldflächen dominieren. Wichtige Voraussetzungen bestehen darin, 
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, Erosion zu vermeiden, Wasserressourcen und das Klima zu 
schützen, Erholungslandschaften sowie Tier- und Pflanzenarten und die biologische Vielfalt zu er-
halten bzw zu entwickeln. 







https://map3d.remote-sensing-solutions.de/waldmonitor-deutschland/


https://www.natur.sachsen.de/download/Kompensation_im_Wald.pdf
https://www.natur.sachsen.de/download/Kompensation_im_Wald.pdf






https://www.klimaleitfaden-thueringen.de/mapetizer/starkregen/index.html
https://www.klimaleitfaden-thueringen.de/mapetizer/starkregen/index.html


https://zwa-holzland.de/


https://www.50hertz.com/xspProxy/api/staticfiles/50hertz-client/dokumente/netz/suedostlink/abschnitt%20b/april_2023/sol_fug_b0_21alg_lpl_infotour2023_uebersicht_plot_06_final.pdf
https://www.50hertz.com/xspProxy/api/staticfiles/50hertz-client/dokumente/netz/suedostlink/abschnitt%20b/april_2023/sol_fug_b0_21alg_lpl_infotour2023_uebersicht_plot_06_final.pdf
https://reiner-lemoine-institut.de/pv-windflaechenrechner/










































































https://www.bfn.de/massnahmenkonzepte#anchor-2978








https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/fischotter




https://www.wildkatzenwegeplan.de/


https://marktplatzrhoen.de/rhoenwollets
https://umwelt.thueringen.de/aktuelles/anzeigen-medieninformationen/schutz-und-pflegekonzept-fuer-streuobstwiesen
https://streuobst-thueringen.de/


http://www.bfn.de/


https://urldefense.com/v3/__http:/www.tll.de/www/daten/publikationen/merkblaetter/feldrain_A5_i.pdf__;!!HBVxBjZwpQ!ifnSBwXVKlBK3lIfJUByMf3OyWkZ1p8yWb8gXIlPpLIx3449NdeDeDt-gO701dJA7bARRAg$
https://fmthuer.de/






https://urldefense.com/v3/__https:/umwelt.thueringen.de/aktuelles/publikationen__;!!HBVxBjZwpQ!hqY6YeyQ3Dva7tJ5zaAMnZ-ZmSL0NV0Aay5A6q4wT9fq7Jp-Sl3P7WPhqHEWi_Q0xMVsGUg$




http://lebendige-agrarlandschaften.de/
https://bauernverband-epaper.de/
https://bauernverband-epaper.de/pdf/


https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/landwirtschaft/agrarfoerderung/flaechen/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.stiftungsland.de/fileadmin/pdf/Bluetenmeer2020/20-2841_Praxisleitfaden_Naturschutz_Internet.pdf__;!!HBVxBjZwpQ!mDwPmbYkkwoN0akfeznXptnqldqzyGn4XRs8gDP4jzxF_13poMROevrinw7bSeNRe2vn_1YnQTH8llzC$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.stiftungsland.de/fileadmin/pdf/Bluetenmeer2020/20-2841_Praxisleitfaden_Naturschutz_Internet.pdf__;!!HBVxBjZwpQ!mDwPmbYkkwoN0akfeznXptnqldqzyGn4XRs8gDP4jzxF_13poMROevrinw7bSeNRe2vn_1YnQTH8llzC$






https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Forst_und_Jagd_Fischerei/Forstwirtschaft/2023_Waldzustandsbericht.pdf
https://www.naturwaldwandel.de/


https://umwelt.thueringen.de/themen/top-themen/aktionsplan-wald


https://www.bund-thueringen.de/waldsaeume/
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Forst_und_Jagd/Forstwirtschaft/Waldbesitzer/Richtlinie_Forstwirtschaftliche_Massnahmen_konsolidiert.pdf
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Forst_und_Jagd/Forstwirtschaft/Waldbesitzer/Richtlinie_Forstwirtschaftliche_Massnahmen_konsolidiert.pdf




https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2022_PDF/2022_Flyer_Hochwasservorsorge_final.pdf


http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient/start_geoproxy.jsp
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=D%C3%BCV_TH_!_9


http://www.saaleholzlandkreis.de/
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verpflichtenden Beitrag zum internationalen Klimaschutz zu leisten. Rund drei Viertel aller Haus-
halte heizen noch mit fossilem Öl oder Gas. Mit der Novelle des GEG wird daher die Nutzung vom 
mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energien spätestens ab Mitte 2028 für alle neuen Heizungen 
verbindlich - eng gekoppelt an die Kommunale Wärmeplanung. Mit diesen energetischen Maßnah-
men sollte die Begrünung der Gebäude verbunden werden (Dächer, Fassaden).  

Weiter klimarelevant sind die vorgeschlagenen Maßnahmen im Siedlungsraum, vgl. Kap. 9.2.6, 
insbesondere der Erhalt und Entwicklung historisch gewachsener Ortsränder (S 1) im Hinblick auf 
den Schutz gegenüber Extremereignissen, die Begrenzung der Siedlungsentwicklung und Freihal-
tung von Bebauung (S 2) im Hinblick auf die Durchlüftung / Zirkulation der Ortslagen sowie die Er-
haltung und Entwicklung des Baumbestandes mittels Baumschutz-Satzung (S 3) im Hinblick auf 
Schattenwirkung, Schutz vor Überwärmung / Überhitzung. Wichtig für die Kommunen ist in Zukunft 
eine Niederschlags-Satzung (zur Versickerung jeglichen Oberflächenwassers an Ort und Stelle) 
und die Vermeidung sowie Entsiegelung undurchlässiger, versiegelter Flächen (vgl. S 5). 

Darüber hinaus sind alle Maßnahmen zur Erhaltung von Einzelbäumen, Gebüschen / Gehölzen, 
kleineren und größeren Waldgebieten von hoher Bedeutung für den klimatischen Ausgleich, für die 
Abkühlung in Hitzephasen und als Vorbeugung gegenüber dem Klimawandel. Besonders ist bei 
geplanten Pflanzmaßnahmen von Bedeutung, welche Bäume und Sträucher gepflanzt werden 
(Baumartenwahl), vgl. dazu Roloff A. (2013).  

In dieser Forschungsstudie wurde über eine Klima-Arten-Matrix (KLAM) für 250 Gehölzarten ermit-
telt, welche Trockenstress-Toleranz und Winterhärte (Frostempfindlichkeit, Frosthärte, Spätfrostto-
leranz) besteht. Auszugsweise werden in der folgenden Tabelle die sehr geeigneten, und daraus 
nur die heimischen Arten dargestellt. Es handelt sich um Bäume und Sträucher, die nach der Be-
wertung in beiden Kategorien (Trockentoleranz und Winterhärte) als sehr geeignet eingestuft wer-
den. Zu weiteren Details vgl. o. g. Quelle. 

Tab. 53: Gehölzarten zur Verwendung im Stadtbereich bei prognostiziertem Klimawandel (Auszug) 

Wert Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume > 
 10 m 

Acer campestre L. subsp. campestre Feld-Ahorn 

Alnus incana (L.) Moench Grau-Erle 

Betula pendula Roth Sand-Birke 

Juniperus communis L. subsp. communis Gewöhnlicher Wacholder 

Pinus sylvestris L. var. sylvestris Wald-Kiefer 

Prunus avium (L.) L. var. avium Vogel-Kirsche 

Sorbus aria (L.) Crantz Echte Mehlbeere 

Sorbus badensis Düll. Badische Eberesche 

Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch Thüringer Mehlbeere 

Bäume und  
Sträucher bis  

10 m 

Amelanchier ovalis Medik. Gewöhnliche Felsenbirne 

Buxus sempervirens L.  Gewöhnlicher Buchsbaum 

Caragana arborscens Lam. Gemeiner Erbsenstrauch 

Cornus mas L. Kornelkirsche 

Cotoneaster integerrimus Medik. Gewöhnliche Zwergmispel 

Prunus mahaleb L. Felsen-Kirsche 









https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Laendlicher_Raum/ILE/FR_ILE_REVIT_Fliesstext.pdf

































